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Hansestadt Rostock
Bürgerschaft
Einladung

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 
der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

2 Änderung der Tagesordnung

3 Einwohnerfragestunde

4 Aktuelle Stunde

5 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.09.2017

6 Mitteilungen des Präsidenten

7 Wahlen und Bestellungen

7.1 Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund/Graue/ 
Aufbruch 09)
Abwahl eines Mitgliedes im Hauptausschuss

2017/DA/3064

7.2 Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund/Graue/ 
Aufbruch 09)
Abwahl eines Mitgliedes im Bau- und Planungsausschuss

2017/DA/3065

7.3 Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund/Graue/ 
Aufbruch 09)
Abwahl eines Mitgliedes im Betriebsausschuss für den 
"Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und 
-entwicklung der Hansestadt Rostock"

2017/DA/3067

Sitzung der Bürgerschaft

Sitzungstermin: Mittwoch, 11.10.2017, 16:00 Uhr

Raum, Ort: Sitzungssaal der Bürgerschaft, Rathaus, Neuer Markt 1, 18055 Rostock
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7.4 Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund/Graue/ 
Aufbruch 09)
Abwahl eines Vertreters in der Verbandsversammlung des 
Planungsverbandes Region Rostock

2017/DA/3068

7.5 Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund/Graue/ 
Aufbruch 09)
Abbestellung eines Mitgliedes aus dem Aufsichtsrat der 
RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

2017/DA/3069

7.6 Nachwahl eines Mitgliedes in den Ortsbeirat Schmarl 2017/BV/2828

7.7 Daniel Peters (für die CDU-Fraktion)
Nachwahl eines Mitgliedes in den Ortsbeirat Markgrafenheide, 
Torfbrücke

2017/AN/3102

7.8 Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund/ 
Graue/Aufbruch 09)
Nachwahl eines Mitgliedes in den Ortsbeirat Gartenstadt/ 
Stadtweide

2017/AN/3127

7.9 Nachwahl einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters der 
Hansestadt Rostock für die Verbandsversammlung des 
Planungsverbandes Region Rostock

2017/BV/3087

7.10 Nachwahl einer Vertreterin oder eines Vertreters der 
Hansestadt Rostock für die Mitgliederversammlung des 
Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern e.V.

2017/BV/3088

7.11 Nachwahl einer Vertreterin oder eines Vertreters der 
Hansestadt Rostock für die Verbandsversammlung des 
Planungsverbandes Region Rostock

2017/BV/3093

7.12 Nachwahl einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters der 
Hansestadt Rostock für die Mitgliederversammlung des 
Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern e.V.

2017/BV/3094

7.13 Eva-Maria Kröger (für die Fraktion DIE LINKE.)
Bestellung einer Vertreterin/ eines Vertreters der Hansestadt 
Rostock für den Aufsichtsrat der Nordwasser GmbH

2017/AN/3137
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8 Anträge

Erlebniszentrum im IGA-Park

8.1 Dr. Steffen Wandschneider (für die Fraktion der SPD)
Einwerben von Fördermitteln für eine Machbarkeitsstudie 
für IGA-Park mit Traditionsschiff

2016/AN/2127

8.1.1 Einwerben von Fördermitteln für eine Machbarkeitsstudie
für IGA-Park mit Traditionsschiff

2016/AN/2127-02 (SN)

8.1.2 Uwe Flachsmeyer (für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Einwerben von Fördermitteln für eine Machbarkeitsstudie 
für IGA-Park mit Traditionsschiff

2016/AN/2127-03 (ÄA)

8.2 Henning Wüstemann (für den Kulturausschuss)
Maritim-gewerbliches Erlebniszentrum

2017/AN/3140

8.3 Kurt Massenthe (Vorsitzender des Ortsbeirates Gehlsdorf, 
Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, 
Jürgeshof)
Lückenschluss des Geh- und Radweges zwischen dem Ende 
des Gehweges Up´n Warnowsand Richtung Langenort bis 
Anschlussstelle Gewerbegebiet Am Hechtgraben

2017/AN/2917

8.3.1 Lückenschluss des Geh- und Radweges zwischen dem Ende 
des Gehweges Up´n Warnowsand Richtung Langenort bis 
Anschlussstelle Gewerbegebiet Am Hechtgraben

2017/AN/2917-01 (SN)

8.3.2 Andreas Engelmann (für den Ausschuss für Stadt- und 
Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung)
Lückenschluss des Geh- und Radweges zwischen dem Ende 
des Gehweges Up´n Warnowsand Richtung Langenort bis 
Anschlussstelle Gewerbegebiet Am Hechtgraben

2017/AN/2917-02 (ÄA)

Bebauung im Schwanenteichpark

8.4 Peter Jänicke für den Ortsbeirat Reutershagen
Bebauung im Schwanenteichpark

2017/AN/2991

8.4.1 Bebauung im Schwanenteichpark 2017/AN/2991-01 (SN)

8.5 Henning Wüstemann (für den Kulturausschuss)
Bebauung im Schwanenteichpark 

2017/AN/3142
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8.6 Dr. Steffen Wandschneider (für die Fraktion der SPD)
Arbeitgeberzuschuss für kommunale Beamte

2017/AN/3042

8.6.1 Arbeitgeberzuschuss für kommunale Beamte 2017/AN/3042-01 (SN)

8.7 Dr. Steffen Wandschneider (für die Fraktion der SPD)
Wohn- und Assistenzberatung als Angebot der Pflegestützpunkte

2017/AN/3047

8.7.1 Wohn- und Assistenzberatung als Angebot der Pflegestützpunkte 2017/AN/3047-01 (SN)

8.8 Dr. Steffen Wandschneider (für die Fraktion der SPD)
Kostenlose Park-and-Ride-Parkplätze in Lütten Klein

2017/AN/3048

8.8.1 Kostenlose Park-and-Ride-Parkplätze in Lütten Klein 2017/AN/3048-01 (SN)

8.9 Thomas Jäger (NPD)
Prüfauftrag: Benennung einer Straße oder eines Weges nach 
Gerhard Barg

2017/AN/3097

8.10 Thomas Jäger (NPD)
Prüfauftrag: Benennung einer Straße oder eines Weges nach 
Carl Gustav Wilhelm Boldt

2017/AN/3098

8.11 Vorsitzende der Fraktionen der SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
und UFR
Veräußerung des Grundstückes Rosengarten

2017/AN/3135

8.12 Dr. Steffen Wandschneider (für die Fraktion der SPD)
Wegfall von Parkeintritt in den IGA-Park

217/AN/3138

9 Beschlussvorlagen

9.1 Satzung der Hansestadt Rostock über die Herstellung 
notwendiger Stellplätze für Kraftfahrzeuge und 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und über die Erhebung von 
Ablösebeträgen für notwendige Stellplätze und 
Fahrradabstellmöglichkeiten (Stellplatzsatzung)

2017/BV/2872
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9.2 Aktualisierte Fassung des Gesellschaftsvertrages der 
Zoologischer Garten Rostock GmbH

2017/BV/2878

9.3 Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 
für den kommunalen Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock 
& Warnemünde

2017/BV/2975

9.4 Annahme einer Zuwendung (Schenkung) zugunsten der 
Hansestadt Rostock - Gärtnerische Umgestaltung öffentliche 
Grünfläche am Konrad-Adenauer-Platz (Bahnhofskreisel)

2017/BV/2987

9.5 Beschluss über die Auslegung der südlichen Teilfläche des 
Bebauungsplanes Nr. 12.W.188 "Ehemalige Molkerei", 
Neubrandenburger Straße

2017/BV/2994

9.6 Terminverlängerung Beschluss Nr. 2016/AN/1852: 
Prüfung eines Schwimmhallenneubaus

2017/BV/3031

9.7 Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung 
im TH 62 im Finanzhaushalt 2017 in der Maßnahme: 
Nr. 62 11402  9999 00199 - Flächenbevorratung 
(mittel-, / langfristige Stadtentwicklung)

2017/BV/3049

9.7.1 Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung 
im TH 62 im Finanzhaushalt 2017 in der Maßnahme: 
Nr. 62 11402  9999 00199 - Flächenbevorratung 
(mittel-, / langfristige Stadtentwicklung)

2017/BV/3049-01 (NB)

9.8 Konzept für weitere kostenfreie und öffentlich zugängliche 
WLAN-Standorte

2017/BV/3074

9.9 Aufgabenstellung für die Beauftragung eines externen 
Sachverstands zu der Erstellung eines Leitfadens oder einer 
Satzung für Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung

2017/BV/3099

9.10 EU-Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern 
auf lokaler Ebene

2017/BV/3110

9.11 Terminverlängerung zur Umsetzung des Beschlusses 
Nr. 2017/BV/2550, Punkt 2 - Verwendung des Betreuungs-
geldes 2018

2017/BV/3130
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10 Bericht aus den Aufsichtsgremien

11 Berichterstattung des Oberbürgermeisters

11.1 Bericht des Oberbürgermeisters über wichtige 
Angelegenheiten der Stadt

11.2 Informationsvorlagen

11.2.1 Informationen zum Beschluss der Bürgerschaft 
Nr. 2017/AN/2880 zum Begrüßungsgeld für Auszubildende

2017/IV/2961

11.2.2 Information zu Bebauungsplänen in Umlandgemeinden 2017/IV/2973

11.2.3 Prüfung Fläche Hermann-Flach-Straße/Groß-Kleiner Allee, 
Zum Laakkanal/Werftallee in Groß Klein als 
Wohnungsbaustandort

2017/IV/3015

11.2.4 Soziale Mieten in Rostock sichern 2017/IV/3044

12 Fragestunde

13 Schließen der öffentlichen Sitzung
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Nichtöffentlicher Teil

14 Mitteilungen des Präsidenten

15 Anträge

15.1 Karsten Kolbe (Vorsitzender des Ausschusses für Schule, 
Hochschule und Sport)
Änderung des Mietvertrages zur Vermietung der Sportanlage 
in der Hans-Sachs-Allee 45 in 18057 Rostock an den 
Sportverein SG "Motor Neptun" Rostock e. V.

2017/AN/2860

16 Beschlussvorlagen

16.1 Eisbrecher "Stephan Jantzen" 2017/BV/2943

16.2 Ankauf von Grundstücken in Gehlsdorf, Melkweg/Toitenwinkler 
Weg

2017/BV/3070

17 Bericht aus den Aufsichtsgremien

18 Berichterstattung des Oberbürgermeisters

18.1 Bericht des Oberbürgermeisters über wichtige 
Angelegenheiten der Stadt

18.2 Informationsvorlagen

- entfällt - 

19 Fragestunde

20 Schließen der Sitzung
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Die Unterlagen für den öffentlichen Teil dieser Sitzung können beim Sitzungsdienst
der Bürgerschaft (Zimmer 39) und im Internet unter der Adresse www.rostock.de/ksd
eingesehen werden.

Sollte die Tagesordnung nicht erledigt werden, wird die Sitzung in der Regel am Donnerstag, 
dem 12.10.2017 um 16.00 Uhr im Rathaus (Sitzungssaal der Bürgerschaft) fortgesetzt.

Plätze für Gäste sind beim Sitzungsdienst der Bürgerschaft (Telefon 381-1308) bis zum
10.10.2017, 15.00 Uhr, zu reservieren.
Die Erhebung des Vor- und Nachnamens erfolgt zweckgebunden aus Kapazitäts- und 
Sicherheitsgründen und wird nach der Sitzung unwiderruflich vernichtet.

Die Karten für die reservierten Plätze werden am 11.10.2017 bis 16.00 Uhr an der Infothek
des Rathauses ausgegeben und gelten auch für eine eventuelle Fortsetzung der Sitzung
am 12.10.2017.

Aus bauordnungsrechtlichen Gründen können nur 41 Gästeplätze vergeben werden.

Hinweis: Für die Benutzung der Führungs- und Dolmetscheranlage für Hörbehinderte
wird gebeten, sich kurz vor Beginn der Sitzung beim Tontechniker im
Sitzungssaal der Bürgerschaft zu melden.

Dr. Wolfgang Nitzsche
Präsident der Bürgerschaft
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Hansestadt Rostock
Bürgerschaft

Sitzung der Bürgerschaft
Sitzungstermin: Mittwoch, 11.10.2017, 16:00 Uhr

Raum, Ort: Sitzungssaal der Bürgerschaft, Rathaus, Neuer Markt 1, 18055 Rostock

Nachtragstagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 
Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und 
der Beschlussfähigkeit

2 Änderung der Tagesordnung

3 Einwohnerfragestunde

4 Aktuelle Stunde
- entfällt -

5 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.09.2017

6 Mitteilungen des Präsidenten

7 Wahlen und Bestellungen

7.1 Dr. Sybille Bachmann 
(für die Fraktion Rostocker Bund/Graue/ Aufbruch 09)
Abwahl eines Mitgliedes im Hauptausschuss

2017/DA/3064

7.2 Dr. Sybille Bachmann 
(für die Fraktion Rostocker Bund/Graue/ Aufbruch 09)
Abwahl eines Mitgliedes im Bau- und Planungsausschuss

2017/DA/3065

7.3 Dr. Sybille Bachmann 
(für die Fraktion Rostocker Bund/Graue/ Aufbruch 09)
Abwahl eines Mitgliedes im Betriebsausschuss für den 
"Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und 
-entwicklung der Hansestadt Rostock"

2017/DA/3067

7.4 Dr. Sybille Bachmann 
(für die Fraktion Rostocker Bund/Graue/ Aufbruch 09)
Abwahl eines Vertreters in der Verbandsversammlung des 
Planungsverbandes Region Rostock

2017/DA/3068
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7.5 Dr. Sybille Bachmann 
(für die Fraktion Rostocker Bund/Graue/ Aufbruch 09)
Abbestellung eines Mitgliedes aus dem Aufsichtsrat der RVV 
Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

2017/DA/3069

7.6 Nachwahl eines Mitgliedes in den Ortsbeirat Schmarl 2017/BV/2828

7.6.1 Eva-Maria Kröger (für die Fraktion DIE LINKE.)
Nachwahl eines Mitgliedes in den Ortsbeirat Schmarl

2017/BV/2828-01 (ÄA)

7.7 Daniel Peters (für die CDU-Fraktion)
Nachwahl eines Mitgliedes in den Ortsbeirat Markgrafenheide, 
Torfbrücke

2017/AN/3102

7.8 Dr. Sybille Bachmann 
(für die Fraktion Rostocker Bund/ Graue/Aufbruch 09)
Nachwahl eines Mitgliedes in den Ortsbeirat 
Gartenstadt/Stadtweide

2017/AN/3127

7.9 Nachwahl einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters der 
Hansestadt Rostock für die Verbandsversammlung des 
Planungsverbandes Region Rostock

2017/BV/3087

7.9.1 Daniel Peters (für die CDU-Fraktion)
Nachwahl einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters der 
Hansestadt Rostock für die Verbandsversammlung des 
Planungsverbandes Region Rostock

2017/BV/3087-01 (ÄA)

7.10 Nachwahl einer Vertreterin oder eines Vertreters der 
Hansestadt Rostock für die Mitgliederversammlung des 
Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern e.V.

2017/BV/3088

7.11 Nachwahl einer Vertreterin oder eines Vertreters der 
Hansestadt Rostock für die Verbandsversammlung des 
Planungsverbandes Region Rostock

2017/BV/3093

7.11.1 Daniel Peters (für die CDU-Fraktion)
Nachwahl einer Vertreterin oder eines Vertreters der 
Hansestadt Rostock für die Verbandsversammlung des 
Planungsverbandes Region Rostock

2017/BV/3093-01 (ÄA)

7.12 Nachwahl einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters der 
Hansestadt Rostock für die Mitgliederversammlung des 
Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern e.V.

2017/BV/3094

7.13 Eva-Maria Kröger (für die Fraktion DIE LINKE.)
Bestellung einer Vertreterin/ eines Vertreters der Hansestadt 
Rostock für den Aufsichtsrat der Nordwasser GmbH

2017/AN/3137
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8 Anträge

Erlebniszentrum im IGA-Park

8.1 Dr. Steffen Wandschneider (für die Fraktion der SPD)
Einwerben von Fördermitteln für eine Machbarkeitsstudie für 
IGA-Park mit Traditionsschiff

2016/AN/2127

8.1.1 Einwerben von Fördermitteln für eine Machbarkeitsstudie für 
IGA-Park mit Traditionsschiff

2016/AN/2127-02 (SN)

8.1.2 Uwe Flachsmeyer (für die Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Einwerben von Fördermitteln für eine Machbarkeitsstudie für 
IGA-Park mit Traditionsschiff

2016/AN/2127-03 (ÄA)

8.2 Henning Wüstemann (für den Kulturausschuss)
Maritim-gewerbliches Erlebniszentrum

2017/AN/3140

8.2.1 Maritim-gewerbliches Erlebniszentrum 2017/AN/3140-01 (SN)

8.3 Kurt Massenthe (Vorsitzender des Ortsbeirates Gehlsdorf, 
Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, 
Jürgeshof)
Lückenschluss des Geh- und Radweges zwischen dem Ende 
des Gehweges Up´n Warnowsand Richtung Langenort bis 
Anschlussstelle Gewerbegebiet Am Hechtgraben

2017/AN/2917

8.3.1 Lückenschluss des Geh- und Radweges zwischen dem Ende 
des Gehweges Up´n Warnowsand Richtung Langenort bis 
Anschlussstelle Gewerbegebiet Am Hechtgraben

2017/AN/2917-01 (SN)

8.3.2 Andreas Engelmann (für den Ausschuss für Stadt- und 
Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung)
Lückenschluss des Geh- und Radweges zwischen dem Ende 
des Gehweges Up´n Warnowsand Richtung Langenort bis 
Anschlussstelle Gewerbegebiet Am Hechtgraben

Bebauung im Schwanenteichpark

2017/AN/2917-02 (ÄA)

8.4 Peter Jänicke für den Ortsbeirat Reutershagen
Bebauung im Schwanenteichpark

2017/AN/2991

8.4.1 Bebauung im Schwanenteichpark 2017/AN/2991-01 (SN)

8.5 Henning Wüstemann (für den Kulturausschuss)
Bebauung im Schwanenteichpark

2017/AN/3142

8.5.1 Bebauung im Schwanenteichpark 2017/AN/3142-01 (SN)
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8.6 Dr. Steffen Wandschneider (für die Fraktion der SPD)
Arbeitgeberzuschuss für kommunale Beamte

2017/AN/3042

8.6.1 Arbeitgeberzuschuss für kommunale Beamte 2017/AN/3042-01 (SN)

8.7 Dr. Steffen Wandschneider (für die Fraktion der SPD)
Wohn- und Assistenzberatung als Angebot der 
Pflegestützpunkte

2017/AN/3047

8.7.1 Wohn- und Assistenzberatung als Angebot der 
Pflegestützpunkte

2017/AN/3047-01 (SN)

8.8 Dr. Steffen Wandschneider (für die Fraktion der SPD)
Kostenlose Park-and-Ride-Parkplätze in Lütten Klein

2017/AN/3048

8.8.1 Kostenlose Park-and-Ride-Parkplätze in Lütten Klein 2017/AN/3048-01 (SN)

8.9 Thomas Jäger (NPD)
Prüfauftrag: Benennung einer Straße oder eines Weges nach 
Gerhard Barg

2017/AN/3097

8.9.1 Prüfauftrag: Benennung einer Straße oder eines Weges nach 
Gerhard Barg

2017/AN/3097-01 (SN)

8.10 Thomas Jäger (NPD)
Prüfauftrag: Benennung einer Straße oder eines Weges nach 
Carl Gustav Wilhelm Boldt

2017/AN/3098

8.10.1 Prüfauftrag: Benennung einer Straße oder eines Weges nach 
Carl Gustav Wilhelm Boldt

2017/AN/3098-01 (SN)

8.11 Vorsitzende der Fraktion der SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
und UFR
Veräußerung des Grundstückes Rosengarten

2017/AN/3135

8.11.1 Veräußerung des Grundstückes Rosengarten 2017/AN/3135-01 (SN)

8.11.2 Vorsitzende der Fraktionen der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
DIE LINKE., der SPD und UFR
Veräußerung des Grundstückes Rosengarten

2017/AN/3135-02 (ÄA)

8.12 Dr. Steffen Wandschneider (für die Fraktion der SPD)
Wegfall von Parkeintritt in den IGA Park

2017/AN/3138
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9 Beschlussvorlagen

9.1 Satzung der Hansestadt Rostock über die Herstellung 
notwendiger Stellplätze für Kraftfahrzeuge und 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und über die Erhebung 
von Ablösebeträgen für notwendige Stellplätze und 
Fahrradabstellmöglichkeiten (Stellplatzsatzung)

2017/BV/2872

9.1.1 Vorsitzende des Ortsbeirates der Kröpeliner-Tor-Vorstadt
Satzung der Hansestadt Rostock über die Herstellung 
notwendiger Stellplätze für Kraftfahrzeuge und 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und über die Erhebung von 
Ablösebeträgen für notwendige Stellplätze und 
Fahrradabstellmöglichkeiten (Stellplatzsatzung)

2017/BV/2872-01 (ÄA)

9.1.2 Vorsitzende des Ortsbeirates der Kröpeliner-Tor-Vorstadt
Satzung der Hansestadt Rostock über die Herstellung 
notwendiger Stellplätze für Kraftfahrzeuge und 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und über die Erhebung von 
Ablösebeträgen für notwendige Stellplätze und 
Fahrradabstellmöglichkeiten (Stellplatzsatzung)

2017/BV/2872-02 (ÄA)

9.1.3 Kristin Schröder (für den Ortsbeirat Südstadt)
Satzung der Hansestadt Rostock über die Herstellung 
notwendiger Stellplätze für Kraftfahrzeuge und 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und über die Erhebung von 
Ablösebeträgen für notwendige Stellplätze und 
Fahrradabstellmöglichkeiten (Stellplatzsatzung)

2017/BV/2872-04 (ÄA)

9.1.4 Vorsitzende der Fraktionen SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Satzung der Hansestadt Rostock über die Herstellung 
notwendiger Stellplätze für Kraftfahrzeuge und 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und über die Erhebung von 
Ablösebeträgen für notwendige Stellplätze und 
Fahrradabstellmöglichkeiten (Stellplatzsatzung)
Mobilitätskonzept

2017/BV/2872-06 (ÄA)

9.1.5 Fraktionsvorsitzende der Fraktionen SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Satzung der Hansestadt Rostock über die Herstellung 
notwendiger Stellplätze für Kraftfahrzeuge und 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und über die Erhebung von 
Ablösebeträgen für notwendige Stellplätze und 
Fahrradabstellmöglichkeiten (Stellplatzsatzung)

2017/BV/2872-07 (ÄA)

9.1.6 Daniel Peters (für die CDU-Fraktion)
Satzung der Hansestadt Rostock über die Herstellung 
notwendiger Stellplätze für Kraftfahrzeuge und 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und über die Erhebung von 
Ablösebeträgen für notwendige Stellplätze und 
Fahrradabstellmöglichkeiten (Stellplatzsatzung)

2017/BV/2872-08 (ÄA)
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9.2 Aktualisierte Fassung des Gesellschaftsvertrages der 
Zoologischer Garten Rostock GmbH

2017/BV/2878

9.3 Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 
für den kommunalen Eigenbetrieb Tourismuszentrale 
Rostock & Warnemünde

2017/BV/2975

9.4 Annahme einer Zuwendung (Schenkung) zugunsten der 
Hansestadt Rostock - Gärtnerische Umgestaltung öffentliche 
Grünfläche am Konrad-Adenauer-Platz (Bahnhofskreisel)

2017/BV/2987

9.5 Beschluss über die Auslegung der südlichen Teilfläche des 
Bebauungsplanes Nr. 12.W.188 "Ehemalige Molkerei", 
Neubrandenburger Straße

2017/BV/2994

9.6 Terminverlängerung Beschluss Nr. 2016/AN/1852: Prüfung 
eines Schwimmhallenneubaus

2017/BV/3031

9.7 Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im TH 62 
im Finanzhaushalt 2017 in der Maßnahme: 
Nr. 62 11402  9999 00199 - Flächenbevorratung 
(mittel-, / langfristige Stadtentwicklung)

2017/BV/3049

9.7.1 Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im TH 62 
im Finanzhaushalt 2017 in der Maßnahme: 
Nr. 62 11402  9999 00199 - Flächenbevorratung 
(mittel-, / langfristige Stadtentwicklung)

2017/BV/3049-01 (NB)

9.8 Konzept für weitere kostenfreie und öffentlich zugängliche 
WLAN-Standorte

2017/BV/3074

9.9 Aufgabenstellung für die Beauftragung eines externen 
Sachverstands zu der Erstellung eines Leitfadens oder einer 
Satzung für Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung

2017/BV/3099

9.9.1 Andreas Engelmann (für den Ausschuss für Stadt- und 
Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung)
Aufgabenstellung für die Beauftragung eines externen 
Sachverstands zu der Erstellung eines Leitfadens oder einer 
Satzung für Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung

2017/BV/3099-01 (ÄA)

9.9.2 Andreas Engelmann (für den Ausschuss für Stadt- und 
Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung)
Aufgabenstellung für die Beauftragung eines externen 
Sachverstands zu der Erstellung eines Leitfadens oder einer 
Satzung für Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung

2017/BV/3099-02 (ÄA)

9.9.3 Andreas Engelmann (für den Ausschuss für Stadt- und 
Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung) 
Aufgabenstellung für die Beauftragung eines externen 
Sachverstands zu der Erstellung eines Leitfadens oder einer 
Satzung für Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung

2017/BV/3099-03 (ÄA)
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9.10 EU-Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf 
lokaler Ebene

2017/BV/3110

9.11 Terminverlängerung zur Umsetzung des Beschlusses 
Nr. 2017/BV/2550, Punkt 2 - Verwendung des 
Betreuungsgeldes 2018

2017/BV/3130

10 Bericht aus den Aufsichtsgremien

11 Berichterstattung des Oberbürgermeisters

11.1 Bericht des Oberbürgermeisters über wichtige 
Angelegenheiten der Stadt

11.2 Informationsvorlagen

11.2.1 Informationen zum Beschluss der Bürgerschaft 
Nr. 2017/AN/2880 zum Begrüßungsgeld für Auszubildende

2017/IV/2961

11.2.2 Information zu Bebauungsplänen in Umlandgemeinden 2017/IV/2973

11.2.3 Prüfung Fläche Hermann-Flach-Straße/Groß-Kleiner Allee, 
Zum Laakkanal/Werftallee in Groß Klein als 
Wohnungsbaustandort

2017/IV/3015

11.2.4 Soziale Mieten in Rostock sichern 2017/IV/3044

12 Fragestunde

13 Schließen der öffentlichen Sitzung
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Nichtöffentlicher Teil

14 Mitteilungen des Präsidenten

15 Anträge

15.1 Karsten Kolbe (Vorsitzender des Ausschusses für Schule, 
Hochschule und Sport)
Änderung des Mietvertrages zur Vermietung der Sportanlage 
in der Hans-Sachs-Allee 45 in 18057 Rostock an den 
Sportverein SG "Motor Neptun" Rostock e. V.

2017/AN/2860

16 Beschlussvorlagen

16.1 Eisbrecher "Stephan Jantzen" 2017/BV/2943

16.2 Ankauf von Grundstücken in Gehlsdorf, Melkweg/
Toitenwinkler Weg

2017/BV/3070

16.3 Vorwegbeleihung von bebauten und unbebauten 
Grundstücken in Rostock im Bebauungsplangebiet 
Nr. 08.WA.170 Wohngebiet "Thierfelderstraße"

2017/DV/3152

16.4 Vorwegbeleihung eines unbebauten Grundstücks in Rostock-
Diedrichshagen, Parkplatz "Rohrmannsche Koppel" an der 
Doberaner Landstraße

2017/DV/3154

17 Bericht aus den Aufsichtsgremien

18 Berichterstattung des Oberbürgermeisters

18.1 Bericht des Oberbürgermeisters über wichtige 
Angelegenheiten der Stadt

18.2 Informationsvorlagen 
- entfällt -

19 Fragestunde

20 Schließen der Sitzung
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Die Unterlagen für den öffentlichen Teil dieser Sitzung können beim Sitzungsdienst
der Bürgerschaft im Sitzungssaal und im Internet unter der Adresse www.rostock.de/ksd
eingesehen werden.

Sollte die Tagesordnung nicht erledigt werden, wird die Sitzung in der Regel am Donnerstag,
dem 12.10.2017 um 16.00 Uhr im Rathaus (Sitzungssaal der Bürgerschaft) fortgesetzt.

Hinweis: Für die Benutzung der Führungs- und Dolmetscheranlage für Hörbehinderte
wird gebeten, sich kurz vor Beginn der Sitzung beim Tontechniker im
Sitzungssaal der Bürgerschaft zu melden.

Dr. Wolfgang Nitzsche
Präsident der Bürgerschaft
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Vorlage 2017/DA/3064 der Hansestadt Rostock                                                            Ausdruck vom: 06.09.2017
Seite: 1/1

Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/DA/3064
öffentlich

Dringlichkeitsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 04.09.2017

Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund/Graue/ 
Aufbruch 09)
Abwahl eines Mitgliedes im Hauptausschuss
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

13.09.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Jan Hendrik Hammer 

wird als Mitglied im Hauptausschuss abgewählt.

Sachverhalt:

Das Vertrauen ist nicht mehr gegeben.

Begründung der Dringlichkeit:

erfolgt mündlich

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Dr. Sybille Bachmann
Fraktionsvorsitzende

TOP   7.1
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/DA/3065
öffentlich

Dringlichkeitsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 04.09.2017

Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund/Graue/ 
Aufbruch 09)
Abwahl eines Mitgliedes im Bau- und Planungsausschuss
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

13.09.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Jan Hendrik Hammer 

wird als Mitglied im Bau- und Planungsausschuss abgewählt. 

Sachverhalt:

Das Vertrauen ist nicht mehr gegeben.

Begründung der Dringlichkeit:

erfolgt mündlich

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Dr. Sybille Bachmann
Fraktionsvorsitzende

TOP   7.2
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/DA/3067
öffentlich

Dringlichkeitsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 04.09.2017

Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund/Graue/ 
Aufbruch 09)
Abwahl eines Mitgliedes im Betriebsausschuss für den 
"Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -Entwicklung 
der Hansestadt Rostock"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

13.09.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Jan Hendrik Hammer 

wird als Mitglied im Betriebsausschuss für den "Eigenbetrieb Kommunale 
Objektbewirtschaftung und -Entwicklung der Hansestadt Rostock"  abgewählt.

Sachverhalt:

Das Vertrauen ist nicht mehr gegeben.

Begründung der Dringlichkeit:

erfolgt mündlich

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Dr. Sybille Bachmann
Fraktionsvorsitzende

TOP   7.3
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/DA/3068
öffentlich

Dringlichkeitsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 04.09.2017

Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund/Graue/ 
Aufbruch 09)
Abwahl eines Vertreters in der Verbandsversammlung des 
Planungsverbandes Region Rostock
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

13.09.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Jan Hendrik Hammer 

wird als Vertreter in der Verbandsversammlung des Planungsverbandes Region Rostock 
abgewählt.     

Sachverhalt:

Das Vertrauen ist nicht mehr gegeben.

Begründung der Dringlichkeit:

erfolgt mündlich

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Dr. Sybille Bachmann
Fraktionsvorsitzende

TOP   7.4
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/DA/3069
öffentlich

Dringlichkeitsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 04.09.2017

Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund/Graue/ 
Aufbruch 09)
Abbestellung eines Mitgliedes aus dem Aufsichtsrat der RVV 
Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

13.09.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Jan Hendrik Hammer 

wird als Mitglied des Aufsichtsrates der RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding 
GmbH abbestellt.

Sachverhalt:

Das Vertrauen ist nicht mehr gegeben.

Begründung der Dringlichkeit:

erfolgt mündlich

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Dr. Sybille Bachmann
Fraktionsvorsitzende

TOP   7.5
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/2828
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Ortsamt Nordwest 1

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

07.06.2017

S 2, Dr. Chris Müller

Nachwahl eines Mitgliedes in den Ortsbeirat Schmarl
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

12.07.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock wählt ein Mitglied in den Ortsbeirat Schmarl. 

Beschlussvorschriften:
§ 15 Abs. 3 Hauptsatzung

bereits gefasste Beschlüsse:
Nr. 2014/BV/0246 Sitzung der Bürgerschaft vom 05.11.2014.

Sachverhalt:

Nach §15 der Hauptsatzung der Hansestadt Rostock hat die Bürgerschaft der Hansestadt 
Rostock am 05.11.2014 die Mitglieder der Ortsbeiräte der Hansestadt gewählt.
Die Wahl einer Nachfolgerin/eines Nachfolgers wird entsprechend §32 Abs.2
Kommunalverfassung MV durchgeführt. Nach §5 Abs.3 der Ortsbeiratssatzung bereitet der 
Oberbürgermeister die Beschlussvorlage zur Nachwahl einer Nachfolgerin/eines Nachfolgers
vor, so dass die Vorschlagsberechtigten ihr Vorschlagsrecht ausüben können.

Im Ortsbeirat Schmarl ist durch die Mandatsniederlegung von Herrn Holger Arppe ein 
Platz durch die AfD neu zu besetzen.

  

Roland Methling

TOP   7.6

Aktenmappe - 23 von 153



Vorlage 2017/BV/2828-01 (ÄA) der Hansestadt Rostock                                                             Ausdruck vom: 10.10.2017
Seite: 1/2

Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/2828-01 (ÄA)
öffentlich

Änderungsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Ersteller:
Fraktion DIE LINKE.

Beteiligt:
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft
Sitzungsdienst

Datum: 09.10.2017

Eva-Maria Kröger (für die Fraktion DIE LINKE.)
Nachwahl eines Mitgliedes in den Ortsbeirat Schmarl
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock wählt ein Mitglied in den 
Ortsbeirat Schmarl.

Für die Fraktion DIE LINKE.: Rena Linn  
  

Sachverhalt:

Im Ortsbeirat Schmarl ist durch die Mandatsniederlegung von Holger 
Arppe ein Platz neu zu besetzen.

Eva-Maria Kröger
Fraktionsvorsitende

TOP   7.6.1
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TOP   7.6.1
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Vorlage 2017/AN/3102 der Hansestadt Rostock                                                            Ausdruck vom: 19.09.2017
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3102
öffentlich

Antrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 15.09.2017

Daniel Peters (für die CDU-Fraktion)
Nachwahl eines Mitgliedes in den Ortsbeirat Markgrafenheide, 
Torfbrücke
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock wählt ein Mitglied in den Ortsbeirat 
Markgrafenheide, Torfbrücke

für die CDU-Frakion Anne Lau

Sachverhalt:

Herr Sven Rahn hat auf sein Mandat verzichtet.

Daniel Peters
Fraktionsvorsitzender

TOP   7.7
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Vorlage 2017/AN/3127 der Hansestadt Rostock                                                            Ausdruck vom: 27.09.2017
Seite: 1/1

Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3127
öffentlich

Antrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 26.09.2017

Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund/ 
Graue/Aufbruch 09)
Nachwahl eines Mitgliedes in den Ortsbeirat Gartenstadt/Stadtweide
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock wählt ein Mitglied in den Ortsbeirat 
Gartenstadt/Stadtweide

für die Fraktion
Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09                Stephan Franz Hermann Weinges

Sachverhalt:

Frau Galina Koch hat auf ihr Mandat verzichtet.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Dr. Sybille Bachmann 
Fraktionsvorsitzende

TOP   7.8
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Seite: 1/2

Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/3087
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Büro des Oberbürgermeisters

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

13.09.2017

OB, Roland Methling

Nachwahl einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters der 
Hansestadt Rostock für die Verbandsversammlung des 
Planungsverbandes Region Rostock
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock wählt eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter 
für die Verbandsversammlung des Planungsverbandes Region Rostock nach.

Beschlussvorschriften:
§ 22 Abs. 3 Nr. 12 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern
§ 5 Abs. 3 der Satzung des Planungsverbandes Region Rostock

bereits gefasste Beschlüsse:
Beschluss-Nummer 2014/BV/5657

Sachverhalt:

Nach § 5 Abs. 3 der Satzung des Planungsverbandes Region Rostock ist jedes Mitglied 
berechtigt vor Ablauf der Wahlperiode sein Mandat niederzulegen.

Herr Christoph Basedow hat den Verzicht auf sein Mandat als Stellvertreter für die 
Verbandsversammlung des Planungsverbandes Region Rostock mit Schreiben vom 
27. August 2017 erklärt.

Vor diesem Hintergrund ist der Sitz in der Verbandsversammlung des Planungsverbandes 
Region Rostock neu zu besetzen.

TOP   7.9
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Finanzielle Auswirkungen: keine

Bezug zum zuletzt beschlossenen Haushaltssicherungskonzept: keine

Roland Methling

TOP   7.9
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/3087-01 (ÄA)
öffentlich

Änderungsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Ersteller:
CDU-Fraktion

Beteiligt:
Sitzungsdienst
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft

Datum: 09.10.2017

Daniel Peters (für die CDU-Fraktion)
Nachwahl einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters der 
Hansestadt Rostock für die Verbandsversammlung des 
Planungsverbandes Region Rostock
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock wählt eine Stellvertreterin für die 
Verbandsversammlung des Planungsverbandes Region Rostock nach.

Für die CDU-Fraktion: Frau Chris Günther

Sachverhalt:
Aufgrund des Mandatsverzichtes des bisherigen Stellvertreters ist ein Sitz neu zu besetzen.

Daniel Peters
Fraktionsvorsitzender

TOP   7.9.1
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/3088
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Büro des Oberbürgermeisters

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

13.09.2017

OB, Roland Methling

Nachwahl einer Vertreterin oder eines Vertreters der Hansestadt 
Rostock für die Mitgliederversammlung des Städte- und 
Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock wählt eine Vertreterin oder einen Vertreter für die 
Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
nach.

Beschlussvorschriften:
§ 22 Abs. 3 Nr. 12 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern

bereits gefasste Beschlüsse:
Beschluss-Nummer 2013/BV/5619

Sachverhalt:
Herr Christoph Basedow hat den Verzicht auf sein Mandat in der Mitgliederversammlung des 
Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern e.V. mit Schreiben vom 
27. August 2017 erklärt.
Vor diesem Hintergrund ist der Sitz in der Mitgliederversammlung des Städte- und 
Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern e.V. neu zu besetzen.

Finanzielle Auswirkungen: keine

Bezug zum zuletzt beschlossenen Haushaltssicherungskonzept: keinen

Roland Methling

TOP   7.10
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/3093
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Büro des Oberbürgermeisters

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

14.09.2017

OB, Roland Methling

Nachwahl einer Vertreterin oder eines Vertreters der Hansestadt 
Rostock für die Verbandsversammlung des Planungsverbandes 
Region Rostock
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock wählt eine Vertreterin oder einen Vertreter für die 
Verbandsversammlung des Planungsverbandes Region Rostock nach.

Beschlussvorschriften:
§ 22 Abs. 3 Nr. 12 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern
§ 5 Abs. 3 der Satzung des Planungsverbandes Region Rostock

bereits gefasste Beschlüsse:
Beschluss Nr.: 2014/BV/5657

Sachverhalt:
Herr Holger Arppe wurde auf der Bürgerschaftssitzung vom 13. September 2017 abgewählt.
Vor diesem Hintergrund ist der Sitz in der Verbandsversammlung des Planungsverbandes 
Region Rostock neu zu besetzen.

Finanzielle Auswirkungen: keine

Bezug zum zuletzt beschlossenen Haushaltssicherungskonzept: keine

in Vertretung

Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung und
1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters 

TOP   7.11
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/3093-01 (ÄA)
öffentlich

Änderungsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Ersteller:
CDU-Fraktion

Beteiligt:
Sitzungsdienst
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft

Datum: 09.10.2017

Daniel Peters (für die CDU-Fraktion)
Nachwahl einer Vertreterin oder eines Vertreters der Hansestadt 
Rostock für die Verbandsversammlung des Planungsverbandes 
Region Rostock
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock wählt einen Vertreter für die 
Verbandsversammlung des Planungsverbandes Region Rostock nach.

Für die CDU-Fraktion: Daniel Peters

Sachverhalt:
Durch die Abwahl eines Mitgliedes der Bürgerschaft ist ein Sitz neu zu besetzen.

Jan-Hendrik Brincker
1. stellv. Fraktionsvorsitzender
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/3094
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Büro des Oberbürgermeisters

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

14.09.2017

OB, Roland Methling

Nachwahl einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters der 
Hansestadt Rostock für die Mitgliederversammlung des Städte- und 
Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock wählt eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter 
für die Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern 
e. V. nach.

Beschlussvorschriften:
§ 22 Abs. 3 Nr. 12 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern

bereits gefasste Beschlüsse:
Beschluss-Nr.: 2014/BV/5619 

Sachverhalt:
Auf der Bürgerschaftssitzung vom 13. September 2017 wurde Herr Holger Arppe als 
Stellvertreter der Hansestadt Rostock in der Mitgliederversammlung des Städte- und 
Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern e.V. abgewählt.

Vor diesem Hintergrund ist der Sitz in der Mitgliederversammlung des Städte- und 
Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern e.V. neu zu besetzen.

in Vertretung  

Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung
und Erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3137
öffentlich

Antrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 28.09.2017

Eva-Maria Kröger (für die Fraktion DIE LINKE.)
Bestellung einer Vertreterin/ eines Vertreters der Hansestadt 
Rostock für den Aufsichtsrat der Nordwasser GmbH
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock bestellt eine Vertreterin/ einen 
Vertreter der Hansestadt Rostock für den Aufsichtsrat der Nordwasser 
GmbH.

Für die Fraktion DIE LINKE.: Bernhard Fritze

Sachverhalt:

Eva-Maria Kröger hat auf ihr Mandat verzichtet.

gez. Eva-Maria Kröger
Fraktionsvorsitzende
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2016/AN/2127
öffentlich

Antrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 27.09.2016

Dr. Steffen Wandschneider (für die Fraktion der SPD)
Einwerben von Fördermitteln für eine Machbarkeitsstudie für IGA-
Park mit Traditionsschiff
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

29.09.2016 Kulturausschuss Vorberatung
04.10.2016 Ortsbeirat Schmarl (7) Vorberatung
06.10.2016 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung

Vorberatung
12.10.2016 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die IGA 2003 GmbH zu ermächtigen, im 
Zusammenwirken mit der Stadtverwaltung eine Machbarkeitsstudie/ Business case 
für den Uferbereich des IGA – Geländes unter Einbeziehung des Traditionsschiffes 
sowie eines landseitigen Baus als gewerblich – touristisches Erlebniszentrum zu 
veranlassen.
Dazu sind Fördermittel beim Wirtschaftsministerium des Landes M-V einzuwerben.

Begründung:

Für die Weiterentwicklung des IGA – Geländes liegt seit 2012 ein 
Entwicklungskonzept vor.
Im Sommer 2016 wurde den Fraktionen der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock 
ein umfassender Bericht zu den jeweiligen Fördermöglichkeiten zur Realisierung der 
Maßnahmen für den IGA –Park einschließlich des Traditionsschiffes sowie eines 
landseitigen Baus als touristisch–maritimes Erlebniszentrum vorgelegt.
Dabei ist es geplant, die maritime Geschichte der Stadt und ihr maritimes Kulturgut 
mit einem gewerblich –touristischen Zentrum zu verbinden, wobei das maritime Erbe 
in zeitgemäß gestalteter Form, den Besuchern mit attraktiven Konzepten 
nahegebracht werden soll.
  
Der Schwerpunkt der finanziellen Investitionen aus dem Entwicklungskonzept 
bezieht sich folglich auch auf die Uferzone des IGA-Parks. 
Die erforderlichen baulichen Veränderungen und überarbeiteten 
Ausstellungskonzeptionen für das Traditionsschiff sind in Höhe von 5 Mill. Euro auf 
der Prioritätenliste der Hansestadt Rostock ausgewiesen.
Daneben wurden positive Gespräche mit unterschiedlichen Fördermittelgebern, 
insbesondere dem Wirtschaftsministerium des Landes, geführt.
Der gebotene nächste Schritt zur Realisierung des Vorhabens mit Blick auf die 
Einwerbung der erforderlichen Fördermittel  nunmehr die Erstellung einer 
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Machbarkeitsstudie für das Projekt. Dies ist aus Sicht des Wirtschaftministeriums und 
der Verwaltung/ IGA-GmbH unerlässlich.
Vor diesem Hintergrund hat das Wirtschaftsministerium gegenüber der IGA-GmbH 
sowie der
Stadtverwaltung seine Bereitschaft erklärt, eine entsprechende Machbarkeitsstudie/ 
Business case mit 75% der erforderlichen Summe (80.000 – 100.00 Euro) zufördern. 

Damit weitere zeitliche Verzögerungen vermieden werden, ist auch ein umgehender 
Handlungsbedarf gegeben.  
  

Dr. Steffen Wandschneider
Fraktion der SPD
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2016/AN/2127-02 (SN)
öffentlich

Stellungnahme

Entscheidendes Gremium:

Federführendes Amt:
Zentrale Steuerung

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

10.10.2016

OB, Roland Methling

Einwerben von Fördermitteln für eine Machbarkeitsstudie für IGA-
Park mit Traditionsschiff
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

12.10.2016 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung am 24.03.2014 (BV 2013/AN/5095) das 
Entwicklungskonzept der HAGER AG (Machbarkeitsstudie) zur Kenntnis genommen und den 
Oberbürgermeister beauftragt eine Arbeitsgruppe einzuberufen, die das 
Entwicklungskonzept auf Finanzierbarkeit und Umsetzbarkeit prüft. 
In Erfüllung des Beschlusses hat die verwaltungsinterne Arbeitsgruppe, unter Einbeziehung 
der RVV GmbH, das Entwicklungskonzept der HAGER AG auf die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit untersucht und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass bei einem 
Investitionsvolumen von ca. 21 Mio. EUR die laufenden Bewirtschaftungskosten der unter 
Zugrundelegung verschiedener Fördermittelszenarien mit unterschiedlichen Förderquoten 
perspektivisch 2-3 Mio. EUR Zuschuss bedeuten würden. 

Mit dem Ziel, den derzeitigen Zuschussbedarf nicht zu erhöhen, hat die RVV GmbH 
entsprechend Beschlussfassung des Hauptausschusses der Bürgerschaft vom 12.06.2014 
(Nr. 2014/IV/5669) bereits 2014 eine Machbarkeitsstudie zur Fortführung der IGA Rostock 
2003 GmbH erarbeitet, in der sie verschiedene Szenarien zur Fortführung der Gesellschaft 
darlegt (BV Nr. 2014/BV/0359). In der Sitzung am 28.01.2015 hat die Bürgerschaft den 
Beschluss gefasst, eine Entscheidung über die Fortführung der IGA Rostock 2003 GmbH 
erst dann zu treffen, wenn die Ergebnisse der erweiterten Arbeitsgruppe vorliegen.

Dem vorliegenden Antrag ist zu entnehmen, dass sich die Erstellung einer 
Machbarkeitsstudie nur auf den Uferbereich des IGA – Geländes unter Einbeziehung des 
Traditionsschiffes sowie eines landseitigen Baus beziehen soll. 
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Hierzu wird angemerkt, dass sich die Umsetzung derartiger konzeptioneller Ideen an dem 
finanziellen Ausstattungsrahmen der Gesellschaft orientieren muss. 
Vor dem Hintergrund der Prüfung der Finanzierbarkeit von Maßnahmen aus dem 
Entwicklungskonzept wird daher empfohlen, den Fokus der wirtschaftlichen Betrachtung 
insbesondere auf die Jahre nach der Umsetzung möglicher Entwicklungsvarianten zu legen, 
die den Fortbestand der Gesellschaft mittelfristig nicht gefährden und die wirtschaftlichen 
Risiken minimieren. 

Die im Bericht der IGA Rostock GmbH aufgeführten Kosten entsprechen nur teilweise den 
Zahlen aus dem Entwicklungskonzept. Die seitens der Verwaltung aktualisierte und 
vervollständigte Kostenschätzung ist ohne Begründung unberücksichtigt geblieben. 

Aufgrund der Finanzierbarkeit einzelner Maßnahmen aus dem Entwicklungskonzept, 
empfehlen wir den Fokus im ersten Schritt nicht auf das Museum und den Museumsneubau 
zu richten, sondern auf die Erhaltung, Weiterentwicklung und die Erhöhung der Attraktivität 
des Parks aus dem Entwicklungskonzept voranzutreiben. 
Die Verwaltung sieht es als wichtig an, dass sich die Arbeitsgruppe mit allen Facetten der 
Parkentwicklung auf Grundlage des vorliegenden Entwicklungskonzeptes auseinandersetzt 
und die Arbeitsergebnisse, insbesondere die der Unterarbeitsgruppe „Park“ mit seinen 23 
Punkten in den Bericht aufgenommen werden. Vor diesem Hintergrund ist der Bericht noch 
nicht als Entscheidungsgrundlage für die Bürgerschaft geeignet.

Auch gilt es zu berücksichtigen, dass in den derzeitigen Haushaltplanungen der Hansestadt 
Rostock für die Gesellschaft Verlustausgleiche bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes in 
Höhe von jährlich 2,1 Mio. EUR berücksichtigt werden. Die Forderung des Innenministeriums 
zum Abbau der Kassenkredite und zur Reduzierung der freiwilligen Leistungen auf ein für 
den Haushalt verträgliches Maß, lassen der Hansestadt Rostock keinen weiteren 
Handlungsspielraum eine Zuschusserhöhung an die Gesellschaft gegenüber der 
Rechtsaufsichtsbehörde zu rechtfertigen.

Roland Methling
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2016/AN/2127-03 (ÄA)
öffentlich

Änderungsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Ersteller:
Sitzungsdienst

Beteiligt:
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft

Datum: 13.10.2016

Uwe Flachsmeyer (für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Einwerben von Fördermitteln für eine Machbarkeitsstudie für IGA-
Park mit Traditionsschiff
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

12.10.2016 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Zusammenwirken mit der 
IGA Rostock 2003 GmbH eine Machbarkeitsstudie/ Business Case für den Uferbereich 
des IGA-Geländes unter Einbeziehung des Traditionsschiffes sowie eines landseitigen 
Baus als gewerblich-touristisches Erlebniszentrum zu veranlassen.

Dazu sind Fördermittel beim Wirtschaftsministerium des Landes M-V einzuwerben.

 
  

Uwe Flachsmeyer
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3140
öffentlich

Antrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 29.09.2017

Henning Wüstemann (für den Kulturausschuss)
Maritim-gewerbliches Erlebniszentrum
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, das maritim-gewerbliche Erlebniszentrum auf der 
Grundlage des IGA-Entwicklungskonzeptes am Standort IGA-Park in Schmarl zu realisieren. 
Die Planungen mit der finanziellen Untersetzung sind der Bürgerschaft bis zum 2. Quartal 
2018 vorzulegen. Dazu ist umgehend eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Fachämter und 
der IGA 2003 GmbH einzusetzen.

bereits gefasste Beschlüsse:

IGA-Entwicklungskonzept 2013/AN/5095

Sachverhalt:

Am 24.09.2017 haben sich die Rostocker mehrheitlich für einen Verbleib des 
Traditionsschiffes in Schmarl ausgesprochen. Deshalb soll eine Stärkung des Standortes 
IGA-Park und des Traditionsschiffes durch die Entwicklung eines maritim-gewerblichen 
Erlebniszentrums vorangetrieben werden. Entsprechende Beschlüsse der Bürgerschaft sind 
vorzubereiten.

Henning Wüstemann
Ausschussvorsitzender
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3140-01 (SN)
öffentlich

Stellungnahme

Entscheidendes Gremium:

Federführendes Amt:
Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

09.10.2017

OB, Roland Methling

Maritim-gewerbliches Erlebniszentrum
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, zu prüfen, das maritim-gewerbliche Erlebniszentrum 
auf der Grundlage des IGA-Entwicklungskonzeptes am Standort IGA-Park Schmarl zu 
realisieren. Die Planung mit der finanziellen Umsetzung sind der Bürgerschaft bis zum 2. 
Quartal 2018 vorzulegen. Dazu ist umgehend eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der 
Fachämter und der IGA 2003 GmbH einzusetzen.

Stellungnahme:
Dem Beschlussvorschlag wird gefolgt.

Im Prüfprozess ist auch herauszuarbeiten, welche Schwerpunkte im IGA-Park zum maritim-
gewerblichen Erlebniszentrum und im Stadthafen zum maritimen Erlebniszentrum in der 
Zukunft gestaltet werden sollen. 

Hier wird auch auf die Informationsvorlage Nr 2017/IV/2926 verwiesen. 

Roland Methling
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/2917
öffentlich

Antrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 10.07.2017

Kurt Massenthe (Vorsitzender des Ortsbeirates Gehlsdorf, 
Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof)

Lückenschluss des Geh- und Radweges zwischen dem Ende des 
Gehweges Up´n Warnowsand Richtung Langenort bis 
Anschlussstelle Gewerbegebiet Am Hechtgraben
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

31.08.2017 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
Vorberatung

05.09.2017 Bau- und Planungsausschuss Vorberatung
21.09.2017 Finanzausschuss Vorberatung
27.09.2017 Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Vorberatung
11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die notwendigen Planungen für den Lückenschluss 
des fehlenden Teilstücks des Geh- und Radweges zwischen dem Ende des Gehweges Up´n 
Warnowsand (aus Richtung Krummendorf) in Richtung Langenort bis zur Anschlussstelle in 
der Fedor-Schuchardt-Str./Gewerbegebiet Amt Hechtgraben zu veranlassen sowie die 
notwendigen finanziellen Mittel für die Planung, den Bau und ggf. den notwendigen 
Grunderwerb in den Haushalt 2018/2019 einzustellen.
Es sollte geprüft werden, ob hierfür Fördermittel beantragt werden, da es sich um einen 
straßenbegleitenden Radweg handelt.

Sachverhalt:

Die Verkehrssicherheit auf der Fedor-Schuchardt-Str./B-Plan-Fläche „Ehem. 
Hubschrauberlandeplatz“ ist nicht mehr durch das Fehlen eines Rad- und Gehweges 
zwischen Langenort und diesem Wohngebiet gegeben. Der Radfahrverkehr hat aus den 
Wohngebieten Dierkow, Toitenwinkel, Gehlsdorf und Rostock stark zugenommen. Dies ist 
auch dem Krummendorfer Radweganschluss in Langenort geschuldet. Weiterhin hat der 
östliche Teil des B-Plan-Gebietes „Ehem. Marinegelände“ in den letzten Jahren einen Zuzug 
von ca. 100 WE erfahren.

Hinzukommen die ca. 220 Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft Langenort 10. Diese 
Bewohner benutzen nicht vorrangig die Wegeverbindungen im Wohngebiet sondern gehen 
und fahren mit dem Rad außen in Langenort entlang auch in Richtung Grünzug Langenort 
Hufe.
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Besonders die Zahl der Kinder hat sich in diesem Bereich in den vergangenen Jahren stark 
erhöht (z. Z. ca. 70 Kinder in der Gemeinschaftsunterkunft, Tendenz steigend)

Bereits im jetzt rechtskräftigen Flächennutzungsplan gibt es weitere festgesetzte 
Wohnbauflächen entlang der Straße Langenort und Langenort Hufe.

Kurt Massenthe
Vorsitzender

Anlage Karte Langenort
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/2917-01 (SN)
öffentlich

Stellungnahme

Entscheidendes Gremium:

Federführendes Amt:
Amt für Verkehrsanlagen

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

25.07.2017

S 4, Holger Matthäus

Lückenschluss des Geh- und Radweges zwischen dem Ende des 
Gehweges Up´n Warnowsand Richtung Langenort bis 
Anschlussstelle Gewerbegebiet Am Hechtgraben
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

31.08.2017 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
Kenntnisnahme

05.09.2017 Bau- und Planungsausschuss Kenntnisnahme
21.09.2017 Finanzausschuss Kenntnisnahme
27.09.2017 Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Kenntnisnahme
11.10.2017 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Der benannte Wegeabschnitt ist bisher unfallunauffällig und hat eine untergeordnete 
Bedeutung, da insbesondere an der Trasse Langenort keine Quellen und Ziele für Radfahrer 
und Fußgänger bestehen. Von den Wohngebieten zu den Bushaltestellen sind jeweils 
Wegebeziehungen vorhanden. Im Kurvenbereich F.-Schuchard-Str. /Langenort ist die 
zulässige Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. 
Der Radverkehr kann aufgrund der geringen Verkehrsbelegung ca. 230 Kfz/Spitzenstunde 
auf der Fahrbahn geführt werden (Grenze 400 Kfz/Stunde). 
Des Weiteren existiert parallel eine Alternativroute durch die Wohngebiete, die auch für 
Radfahrer sehr gut nutzbar ist (Anlage).
Im Hinblick auf eine weitere Wohnungsbauentwicklung im Gebiet (B-Plan Langenort Hufe) 
wird das Amt für Verkehrsanlagen die Einordnung eines Fußweges in den B-Plan anregen 
und ihn in die mittelfristige Investitionsplanung aufnehmen. 

Holger Matthäus

Anlage:
Lageplan – Darstellung Alternativweg
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/2917-02 (ÄA)
öffentlich

Änderungsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Ersteller:
Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft

Beteiligt:
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft

Datum: 01.09.2017

Andreas Engelmann (für den Ausschuss für Stadt- und 
Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung)
Lückenschluss des Geh- und Radweges zwischen dem Ende des 
Gehweges Up´n Warnowsand Richtung Langenort bis 
Anschlussstelle Gewerbegebiet Am Hechtgraben
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

05.09.2017 Bau- und Planungsausschuss Vorberatung
21.09.2017 Finanzausschuss Vorberatung
27.09.2017 Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Vorberatung
11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Im ersten Satz wird "in den Haushalt 2018/2019" gestrichen und durch "kurzfristig bzw. 
spätestens in den Haushalt 2020" ersetzt.
Damit lautet der erste Satz wie folgt:
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die notwendigen Planungen für den Lückenschluss 
des fehlenden Teilstücks des Geh- und Radweges zwischen dem Ende des Gehweges Up´n 
Warnowsand (aus Richtung Krummendorf) in Richtung Langenort bis zur Anschlussstelle in 
der Fedor-Schuchardt-Str./Gewerbegebiet Amt Hechtgraben zu veranlassen sowie die 
notwendigen finanziellen Mittel für die Planung, den Bau und ggf. den notwendigen 
Grunderwerb kurzfristig bzw. spätestens in den Haushalt 2020 einzustellen.

Andreas Engelmann
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/2991
öffentlich

Antrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 11.08.2017

Peter Jänicke für den Ortsbeirat Reutershagen
Bebauung im Schwanenteichpark
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

13.09.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt:
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Planungen für einen „Uecker-Kasten“ auf den 
Flächen des Schwanenteichparks zu unterbinden.

Beschlussvorschriften:
§ 4 Abs. 4 Ortsbeiratssatzung

bereits gefasste Beschlüsse:

Sachverhalt:
Das Areal des Schwanenteichparks als denkmalgeschützte Freifläche ist ein langjährig 
beliebter Erholungs-, Ruhe- und Veranstaltungsort für die Einwohner Reutershagens, des 
Hansaviertels und der Gartenstadt / Stadtweide und darüber hinaus.
Außerdem wird er häufig von Schulen und Kita für sportliche Laufveranstaltungen, 
Laternenumzüge usw. genutzt.

Die in den letzten Jahren durchgeführten bzw. in Realisierung befindlichen Bauvorhaben wie 
Parkplatz und Schaudepot der Kunsthalle fanden die Zustimmung des Ortsbeirates 
Reutershagen und dienten der Erhöhung der Attraktivität dieser Fläche.

Die jährliche Durchführung von bisher 54 „Fischerfesten“ an diesem Ort war und ist ein 
Höhepunkt in der Nutzung der Grünflächen des Schwanenteichparks.

Die beabsichtigte Würdigung des Schaffens des Künstlers Uecker durch die Kunsthalle 
Rostock wird grundsätzlich begrüßt, sollte aber nicht einhergehen mit der vorgeschlagenen 
Zersiedlung der Parkanlage.

Die Errichtung des „Uecker-Kastens“ mitten auf der vorhandenen Freifläche ver- und 
behindert die bisherigen Nutzungen des Schwanenteichparks. Das ist für uns nicht 
akzeptabel.

Peter Jänicke
Vorsitzender
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/2991-01 (SN)
öffentlich

Stellungnahme

Entscheidendes Gremium:

Federführendes Amt:
Amt für Kultur, Denkmalpflege und 
Museen

Beteiligte Ämter:
Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft
Amt für Stadtgrün, Naturschutz u. 
Landschaftspflege

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

11.09.2017

OB, Roland Methling

Bebauung im Schwanenteichpark
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

13.09.2017 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Der Verein „pro Kunsthalle“ verfolgt gemeinsam mit dem Künstler Günther Uecker das Ziel, 
Werke des Künstlers aus der Ausstellung „Der geschundene Mensch“ in Rostock im 
Rahmen einer Dauerausstellung zu präsentieren. Hierfür plant der Verein die Errichtung 
eines sogenannten „Ueckerkastens“ im Schwanenteichpark in Ergänzung der Nutzung der 
Kunsthalle (Uecker-Workshop‘ am 27.04.2017).

Der Ortsbeirat Reutershagen hat in seiner Ortsbeiratssitzung am 8. August 2017 über die 
entwickelten Ideen (u.a.) zur Einordnung eines ständigen Ausstellungsgebäudes für die 
vorgenannte, im Jahr 2016 präsentierte Ausstellung debattiert. Im Ergebnis dieser Debatte 
wurde der Antrag-Nr. 2017/AN/2991 zur Beschlussfassung durch die  Bürgerschaft 
eingereicht.

Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen:

Grundlage:

Das Vorhaben „Uecker-Kasten“ befindet sich im denkmalgeschützten Schwanenteichpark 
entsprechend §2(2) Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern. 

Die gartendenkmalpflegerische Zielstellung  für diesen Park wurde 2010 vom Landesamt für 
Kultur und Denkmalpflege rechtskräftig bestätigt.

Gemeinsam mit dem Künstler Günther Uecker und dem Verein „pro Kunsthalle“  ist die Idee 
gereift, die Exponate der Rostocker Ausstellung „Der geschundene Mensch“ sowie weitere 
private Leihgaben und zusätzliche Werke des Künstlers dauerhaft in Rostock im Zusammenhang
mit der Kunsthalle zu präsentieren. 
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Erklärtes Ziel ist, für diese Dauerausstellung einen „Uecker-Kasten“ zu errichten. 

Die bestätigte denkmalpflegerische Zielstellung schließt Baumaßnahmen im grünen 
Kernbereich aus.  

Aus Sicht der Denkmalpflege wäre ein „Uecker-Kasten“ in Form eines Kubus, der sich behutsam 
in den Randbereich des Parkes einfügt unter der Bedingung  möglich, dass er  sich außerhalb 
der Hauptsichtachse Schwanenteich Kunsthalle und nicht im grünen Kernbereich des 
Schwanenteichparkes befindet.

Die derzeit, favorisierte,  abgewandelte Variante (Verschiebung aus der direkten Sichtachse 
Richtung Westen) auf der Wiese des Schwanenteichparkes  ist aus gartendenkmalpflegerischer 
Sicht nicht genehmigungsfähig, da es sich hier um einen erheblichen Eingriff in den intakten 
und den Parkbereich prägenden, wertvollen Bereich des Gartendenkmals handelt.

Darüber hinaus befindet sich diese Variante baurechtlich im Außenbereich. 
Eine Bebauung ist nur unter besonderen Ausnahmen möglich, die an dem zu begründenden
außerordentlichen öffentlichen Interesse  abgeleitet werden muss.

Voraussetzung wäre ebenfalls, dass das Vorhaben unmittelbar an die Städtischen Museen, 
hier die Kunsthalle geknüpft ist. Dies ist ebenso Voraussetzung, um funktionale Aspekte zu 
verbinden und damit zu ermöglichen.

Unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Belange kann sich die Denkmalpflege den 
Empfehlungen des Gestaltungsbeirates anschließen (Sitzung vom 07.07.2017):

In dem im Frühjahr durchgeführten „Workshop aller Planungsbeteiligten“ wurden die 
Rahmenbedingungen und Aufgabenstellung für den Bau eines „Uecker-Kastens“ sehr gut 
aufbereitet. Auf dieser Grundlage sollte das Planungsverfahren als konkurrierender Entwurfs-
Workshop mit mehreren Architekten in Verbindung mit Landschaftsarchitekten fortgeführt 
werden. Eine geeignete unabhängige qualifizierte Jury unter Einbeziehung des Künstlers 
Günther Uecker sollte diesen Workshop begleiten.

Ziel des konkurrierenden Verfahrens ist es, für die herausragende Planungsaufgabe im 
denkmalgeschützten Park in unmittelbarer Nähe zur denkmalgeschützten Kunsthalle
grundsätzlich unterschiedliche Entwurfsvarianten für den geeignetsten Standort und für eine 
angemessene Architektur für die Ausstellungsexponate „Der geschundene Mensch“ zu 
erhalten.

Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft:

planungsrechtliche Grundlagen:

Der überwiegende Bereich des Schwanenteichparks befindet sich aus planungsrechtlicher 
Sicht im Außenbereich nach § 35 BauGB. Einzig entlang der Kuphalstraße kann straßen-
begleitend ggf. von einer Lage im Innenbereich ausgegangen werden, da sich hier straßen-
begleitend eine aufgelockerte Bebauung aus Solitären befindet.

Der Flächennutzungsplan aus 2009 weist für den Bereich des Schwanenteichparks eine 
Parkfläche – PRK.7.1 aus (siehe Anlage 1).

Für die Errichtung einer baulichen Anlage (Ueckerkasten) am aktuell beabsichtigten Standort 
nördlich des Schwanenteiches liegt demzufolge derzeit kein Baurecht vor.

städtebauliche Einschätzung:

Die Freiflächen des Schwanenteichparkes stellen aus städtebaulicher Sicht keine 
Missstände dar. Es handelt sich um eine innerstädtische Parkanlage, welche mit dem 
Einzeldenkmal „Kunsthalle“ über eine herausragende Bedeutung verfügt. Baulücken oder 
ähnliche städtebauliche Missstände liegen nicht vor.

Bauliche Anlagen, wie zum Beispiel Solitäre wie den geplanten Ueckerkasten, sind aus 
städtebaulicher Sicht nur in Verbindung mit der Nutzung „Kunsthalle“ und der Idee 

TOP   8.4.1

Aktenmappe - 54 von 153



Vorlage 2017/AN/2991-01 (SN) der Hansestadt Rostock                                                           Ausdruck vom: 13.09.2017
 Seite: 3/4

„Kunstpark“ denkbar. 

TOP   8.4.1

Aktenmappe - 55 von 153



Vorlage 2017/AN/2991-01 (SN) der Hansestadt Rostock                                                           Ausdruck vom: 13.09.2017
 Seite: 4/4

Sie bedürfen neben einem außerordentlichen öffentlichen Interesse einer intensiven Prüfung 
und mindestens im Kernbereich des Parks zwingend der Schaffung von Baurecht in Form 
eines Bebauungsplanes.

Vor der Erarbeitung eines Bebauungsplans ist eine intensive Standortsuche und                      
-entscheidung zwingend erforderlich. Hierzu gab es bereits erste Abstimmungen innerhalb 
der Stadtverwaltung in Form eines Workshops am 27.04.17. Des Weiteren wurden die 
Ergebnisse des Workshops am 07.07.17 dem Planungs- und Gestaltungsbeirat der 
Hansestadt vorgestellt, welcher Empfehlungen zum weiteren Vorgehen formulierte (siehe 
Anlage 2). Wir empfehlen für die weitere Vorgehensweise den Empfehlungen des Planungs- 
und Gestaltungsbeirates zu folgen.

Aus städtebaulicher Sicht ist die Einordnung eines untergeordneten Kubus mit reiner 
Ausstellungsnutzung im Park vorstellbar. Dabei dürfen die Hauptwegebeziehungen und die 
Hauptsichtachsen von und zur Kunsthalle jedoch nicht verstellt oder beeinträchtigt werden. 
Die öffentliche Nutzung „Park“ ist dauerhaft unbedingt zu sichern.

Ein Neubau ist dabei nur als reine Ausstellungsfläche zu konzipieren, weitere Nutzungen wie 
Gastronomie und ähnliches sollten sich auch weiterhin auf die Kunsthalle beschränken. 

Folgekosten:

Für die Schaffung von Baurecht ist ein Bebauungsplan notwendig.

Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege (Amt 67):

Das Amt 67 begrüßt grundsätzlich die Einordnung eines zusätzlichen Baukörpers zur 
dauerhaften Präsentation der o.g. Ausstellung im denkmalgeschützten Schwanenteichpark. 
In allen bisherigen Abstimmungen und  Erörterungen wurde dieser Standpunkt  vertreten.

Die im Begründungstext des Antrages formulierten Bedenken in Bezug auf mögliche 
Beeinträchtigungen der bisherigen Nutzungen des Parks  (Erholung, Spiel, Veranstaltungen)  
werden durch das Amt 67 nicht geteilt. Die Einordnung einer weiteren, in funktionaler und 
gestalterischer Verbindung zum Kunsthallenkomplex stehenden Baulichkeit wird nach 
Auffassung des Amtes 67 zu einer weiteren Nutzungsvielfalt für Parkbesucher und 
Anwohner des Ortsteiles führen.

Wesentliche Voraussetzung für die Einordnung bildet jedoch ein qualifizierter Planungs-
prozess, der mit  Durchführung eines Wettbewerbes (Standortfindung und 
Architekturqualität/Empfehlung Gestaltungsbeirat) und anschließender ‚Baurechtsschaffung‘ 
(B-Plan) alle Belange in Bezug auf den Denkmalschutzstatus, die naturschutzrechtlichen 
Belange und die Funktions-/Nutzungsvielfalt des Parks beachtet.

Fazit

Das Amt 67 empfiehlt, den Beschlussvorschlag abzulehnen und über eine Änderung des 
Antrages oben formulierten Verfahrensweg durch die Bürgerschaft beschließen zu lassen.

Roland Methling

Anlage/n: 
Anlage 1 – Auszug Flächennutzungsplan 2009
Anlage 2 – Protokollauszug aus der Sitzung des Planungs- und Gestaltungsbeirates 07.07.2017 
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3142
öffentlich

Antrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 29.09.2017

Henning Wüstemann (für den Kulturausschuss)
Bebauung im Schwanenteichpark
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Planungen für einen „Uecker-Kasten“ im 
Schwanenteichpark fortzuführen, indem unter Berücksichtigung der Empfehlungen des 
Planungs- und Gestaltungsbeirates und unter Einbeziehung des Pro Kunsthalle e.V. eine 
Standortanalyse initiiert wird, die sowohl den frei- und grünräumlichen Belangen als auch 
denkmalpflegerischen und kulturpolitischen Anliegen Rechnung trägt.

gez.
Henning Wüstemann
Ausschussvorsitzender
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3142-01 (SN)
öffentlich

Stellungnahme

Entscheidendes Gremium:

Federführendes Amt:
Amt für Kultur, Denkmalpflege und 
Museen

Beteiligte Ämter:
Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

05.10.2017

OB, Roland Methling

Bebauung im Schwanenteichpark
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Planungen für einen „Uecker-Kasten“ im 
Schwanenteichpark fortzuführen, in dem unter Berücksichtigung der Empfehlungen des 
Planungs- und Gestaltungsbeirates und unter Einbeziehung des Pro Kunsthalle e.V. eine 
Standortanalyse initiiert wird, die sowohl den frei- und grünräumlichen Belangen, als auch 
denkmalpflegerischen und kulturpolitischen Anliegen Rechnung trägt.

Sachverhalt:

Die Intention des Antrages wird unterstützt. Im Antrag sind alle fachlichen Aspekte der 
Stellungnahme Nr. 2017/AN2991-01 (SN) enthalten.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Pro Kunsthalle e.V. erarbeitet ein Betreiber- und Finanzierungskonzept.

Roland Methling
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3042
öffentlich

Antrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 28.08.2017

Dr. Steffen Wandschneider (für die Fraktion der SPD)

Arbeitgeberzuschuss für kommunale Beamte
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

13.09.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Oberbürgermeister wird beauftragt mit dem Land, anderen Kommunen sowie den 
kommunalen Spitzenverbänden in Verhandlungen zu treten. Ziel ist es dabei eine 
Gesetzesänderung zu erreichen, die einen Arbeitgeberzuschuss zur Gesetzlichen 
Krankenversicherung für kommunale Beamte, wie bei Arbeitnehmern einführt. Vorlage sollen 
dabei die geplanten gesetzlichen Regelungen in Hamburg sein. 

Begründung:
Bisher haben Beamte und ggf. ihre Angehörigen einen Anspruch auf Beihilfe von 
ihrem Dienstherrn, i. d. R. zwischen 50 und 80 Prozent. Bei Beamten der Hansestadt 
Rostock ist dies die Hansestadt. Der Anteil der Krankheitskosten, der nicht durch die 
Beihilfe getragen wird, ist durch den Beamten zusätzlich über eine 
Krankenversicherung - privat oder gesetzlich - abzusichern. Entscheidet sich der 
Beamte für die Gesetzliche Krankenversicherung, muss er aber den 
Versicherungsbeitrag komplett, daher inklusive dem normalen Arbeitgeberanteil, 
alleine bezahlen. Dies sind über 15,5 Prozent von seinen Bezügen. Im Vergleich 
dazu ist die Private Krankenversicherung häufig für junge, gesunde Beamte 
günstiger, da nur der fehlende Teil der Krankheitskosten bezahlt werden muss. Eine 
echte Wahlmöglichkeit für den Beamten besteht daher nicht. Insbesondere Beamte 
mit Vorerkrankungen haben zusätzlich Probleme überhaupt eine Private 
Krankenversicherung zu finden. Kinder und der Ehepartner sind bei der PKV mit 
eigenen Beiträgen zu versichern. 
Der Antrag hat daher das Ziel für Beamte eine echte Wahlmöglichkeit zwischen GKV 
und PKV zu schaffen, indem der Dienstherr bei Verzicht auf die Beihilfe den 
normalen Arbeitgeberanteil der GKV übernimmt.
                     

Dr. Steffen Wandschneider
Fraktionsvorsitzender
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3042-01 (SN)
öffentlich

Stellungnahme

Entscheidendes Gremium:

Federführendes Amt:
Hauptamt, Abt. Personal

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

11.09.2017

OB, Roland Methling

Dr. Steffen Wandschneider (für die Fraktion der SPD)
Arbeitgeberzuschuss für kommunale Beamte
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

13.09.2017 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Beamtinnen und Beamte stehen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis. Abgrenzend 
zu privat-rechtlichen Angestelltenverhältnissen Tarifbeschäftigter bestehen besondere 
Treuepflichten der Beamten einerseits und besondere Fürsorgepflichten des Dienstherrn 
andererseits. Hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums (Art. 33 Abs. 5 GG) geben 
einen dauerhaften Kernbestand an Strukturprinzipien vor. Wesentlicher hergebrachter 
Grundsatz ist das Alimentationsprinzip – diese verpflichtet den Dienstherrn, Beamte sowie 
ihre Familien lebenslang angemessen zu alimentieren und dem Status entsprechend einen 
angemessenen Lebensunterhalt zu gewähren (BVerfG, U.v. 05.05.2015 -2 BvL 17/09-).

Beamte werden dementsprechend besoldet; sie erhalten eine – im Verhältnis zu 
Tarifbeschäftigten – sehr hohe Pension (bis 71,75% der letzten ruhegehaltsfähigen 
Besoldung); zudem sind umfangreiche Versorgungsleistungen an die Beamten und deren 
Familie zu gewähren (z.B. Hinterbliebenenversorgung). Hinsichtlich der „Krankenfürsorge“ ist 
Beihilfe in Höhe von 50 oder 70% der Heilbehandlungskosten zu gewähren. 

Diese umfassenden Leistungen führen dazu, dass Beamte der Hansestadt Rostock in den 
vergangenen drei Haushaltsjahren 2014 bis 2016 durchschnittlich 6% bis 23% bzw. ≈  4 T€  
bis 26 T€ /Jahr und Beamten an Mehrkosten verursacht haben (anhand der LOGA-
Personaldaten sind die Beamten der Besoldungsgruppen A 7 bis A 16 [außer Beamte des 
feuerwehrtechnischen Dienstes] den Entgeltgruppen E 7 bis E 15 vergleichend 
gegenübergestellt worden).

In Bezug auf die Krankenfürsorge kann man sagen: Die Kommunen erfüllen ihre 
Alimentationspflicht, d.h. erbringen ihren „Arbeitgeberzuschuss“ dadurch, dass sie in Höhe 
von 50 oder 70% die Heilbehandlungskosten übernehmen. Damit sind Beamte und 
Beamtinnen bereits stark privilegiert. 

Beamtinnen und Beamte können wählen, ob sie sich hinsichtlich des verbleibenden Teils 
(„Eigenleistung“) privat oder freiwillig gesetzlich versichern. Ganz überwiegend nehmen 
Beamtinnen und Beamte die PKV’en in Anspruch. Hier sind die Leistungen, die man als 
„Privatversicherter“ bei Vertragsärzten und in Krankenhäusern bekommt, vorteilhafter. Die 
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freiwillige Versicherung in GKV’en kann finanziell etwas nachteiliger sein, da der 
„Arbeitgeberzuschuss“ anfällt. Andererseits sind PKV’en nachteiliger, weil hier für die 
Familienmitglieder zusätzlich Beiträge zu zahlen sind. Insgesamt, d.h. für beide Varianten 
vorteilhafter ist, dass Beamte aufgrund des o.g. Alimentationsprinzips mehr Leistungen vom 
Dienstherrn erstattet bekommen, als Tarifbeschäftigte (Einzelheiten vgl. § 80 LBG M-V i.V.m. 
6 BBhV).

Alles in allem ist das derzeit bestehende Beihilfesystem sachgerecht und hat sich bewährt. 

Hinzu kommt folgender Aspekt: Das derzeitige System beinhaltet eine Pflichtmitgliedschaft 
der Kommunen im Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern (VM-V). Strukturell 
handelt es sich um einen für Pensionen pflichtigen und für Beihilfen obligatorischen 
„Versorgungsfonds“ – jeweils ein Pendant zu den gesetzlichen Rentenversicherungsträgern 
und Krankenkassen. Ob und inwiefern das „Hamburger Modell“ dieses 
Beamtenversorgungssystem infrage stellt bzw. eine solche Entwicklung hervorruft, ist derzeit 
nicht abschätzbar. 

Letztlich wäre ein solcher „Arbeitgeberzuschuss“ in dem einen oder anderen Bundesland bei 
Gesamtbetrachtung nur scheinbar für Beamte vorteilhafter. Der Deutsche Beamtenbund dbb 
hat kürzlich das Modell als unüberlegt und „Mogelpackung“ kritisiert (vgl. Beitrag vom 
10.08.2017 „Als „Mogelpackung aus Hamburg“ hat der dbb Bundesvorsitzende Klaus 
Dauderstädt das dort geplante „Gesetz über die Einführung einer pauschalen Beihilfe zur 
Flexibilisierung der Krankheitsvorsorge“ kritisiert.“, unter 
www.dbb.de/teaserdetail/artikel/pauschale-beihilfe-mogelpackung-aus-hamburg.html ).

Roland Methling
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3047
öffentlich

Antrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 29.08.2017

Dr. Steffen Wandschneider (für die Fraktion der SPD)
Wohn- und Assistenzberatung als Angebot der Pflegestützpunkte
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

20.09.2017 Sozial- und Gesundheitsausschuss Vorberatung
11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, gemeinsam mit den Pflegekassen und im 
Geleitzug mit dem Qualitätszirkel „Pflegestützpunkte“ des Sozialministeriums MV 
eine Evaluation der bisherigen Arbeit der Rostocker Pflegestützpunkte vorzunehmen. 
Zeitgleich soll mit dem Land schnell Klarheit über die Nutzung zur Verfügung 
stehender Strategiemittel zur Qualitätsverbesserung und zum Aufbau einer Wohn- 
und Assistenzberatung in den Pflegestützpunkten hergestellt werden, die sich an 
mobilitätseingeschränkte und pflegebedürftige Menschen richtet.

    Begründung erfolgt mündlich            

Dr. Steffen Wandschneider 
Fraktionsvorsitzender
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3047-01 (SN)
öffentlich

Stellungnahme

Entscheidendes Gremium:

Federführendes Amt:
Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

14.09.2017

S 3, Steffen Bockhahn

Dr. Steffen Wandschneider (für die Fraktion der SPD)

Wohn- und Assistenzberatung als Angebot der Pflegestützpunkte
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

20.09.2017 Sozial- und Gesundheitsausschuss Kenntnisnahme
11.10.2017 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Zur Umsetzung der geforderten Evaluation des Rostocker Pflegestützpunktes (PSP) ist 
Einvernehmen mit den Pflege- und Krankenkassen des Landes M-V zu erzielen. Träger des 
PSP sind – neben der Hansestadt Rostock - die AOK Nordost, die Ersatzkassen, der BKK-
Landesverband NORDWEST, die IKK Nord, die Knappschaft – Regionaldirektion Hamburg 
sowie die Landwirtschaftliche Krankenkasse Mittel- und Ostdeutschland.

In der Sitzung des Lenkungsgremiums des Rostocker PSP vom 13.09.2017 wurde über o. g. 
Antrag informiert und eine gemeinschaftliche Position der Pflege- und Krankenkassen 
erbeten. In Abhängigkeit von dieser erfolgt eine abgestimmte Position der o. g. Träger des 
Rostocker PSP. 

Die Koalitionsfraktionen des Landes M-V griffen die Forderung nach Wohnberatung in der 
Koalitionsvereinbarung, Ziffer 355, auf und verabredeten für diese Legislaturperiode, die 
Pflegestützpunkte mit einer Gesamtsumme von 1,25 Mio. EUR zu stärken.  Über deren 
verbindliche Verteilung auf die Gebietskörperschaften sowie über konkrete inhaltliche 
Förderbedingungen ist noch zu entscheiden. 

Steffen Bockhahn
Senator für Jugend und Soziales,
Gesundheit, Schule und Sport
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3048
öffentlich

Antrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 29.08.2017

Dr. Steffen Wandschneider (für die Fraktion der SPD)

Kostenlose Park-and-Ride-Parkplätze in Lütten-Klein
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

07.09.2017 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
Vorberatung

13.09.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Parkplätze zwischen B105 und Alter 
Warnemünder Chaussee gegenüber des S-Bahnhofs Rostock Lütten Klein hinsichtlich ihrer 
Eignung als kostenlose Park-and-Ride-Parkplätze zu prüfen. Inhalt des Prüfauftrags sollen 
mindestens die Umsetzbarkeit bezüglich der rechtlichen Situation (laufende Verträge, 
Eigentumsverhältnisse), die Verzahnung mit dem Mobilitätskonzept und die zu erwartenden 
Kosten für eine entsprechende Umwidmung und den Wegfall der Parkgebühren sein.

Die Ergebnisse des Prüfauftrags sollen der Bürgerschaft auf ihrer Sitzung im Dezember 
2017 vorgelegt werden.

Begründung:
Viele Menschen pendeln täglich für die Arbeit aus dem angrenzenden Landkreis nach 
Rostock. Hinzukommt viele Menschen, die in ihrer Freizeit nach Warnemünde fahren. 
Dadurch sind Innenstadt und Warnemünde durch den Autoverkehr stark belastet mit 
entsprechenden volkwirtschaftlichen und ökologischen Folgen. Gleichzeitig sind beide 
Gebiete mit dem ÖPNV hervorragend erschlossen.

Es fehlen jedoch Anreize und Möglichkeiten von einem weiter entfernten Ort, der nicht gut 
mit dem ÖPNV angeschlossen ist, an einen gut erreichbaren Ort in der Stadt zu fahren und 
dann auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

Eine sinnvolle Möglichkeit zum Ausbau der Park-and-Ride-Angebote bietet der Parkplatz 
gegenüber des S-Bahnhofs Lütten-Klein. Dieser wird außerhalb der Messezeiten kaum zum 
Parken genutzt. Gleichzeitig ist der S-Bahnhof durch seine Lage neben der Stadtautobahn 
hervorragend auch von außerhalb Rostocks zu erreichen.                    

gez. Dr. Steffen Wandschneider
Fraktionsvorsitzender
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3048-01 (SN)
öffentlich

Stellungnahme

Entscheidendes Gremium:

Federführendes Amt:
Amt für Verkehrsanlagen

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

07.09.2017

S 4, Holger Matthäus

Kostenlose Park-and-Ride-Parkplätze in Lütten Klein
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

13.09.2017 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Das Anliegen des Antrages wird befürwortet.

Roland Methling
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3097
öffentlich

Antrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 14.09.2017

Thomas Jäger (NPD)
Prüfauftrag: Benennung einer Straße oder eines Weges nach 
Gerhard Barg
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock fordert die Verwaltung auf, näher 
zu prüfen, ob in einem der Wohngebiete, die in den nächsten zehn Jahren auf Rostocker 
Gebiet entstehen, eine Straße oder ein Weg nach Gerhard Barg (1858 – 1926) benannt 
werden kann. 

Sachverhalt:
Er prägte den Rostocker Schiffbau über mehr als ein Vierteljahrhundert. Gerhard Barg, am 
17. Juni 1858 in Strasburg (Uckermark) als Sohn des dortigen Kreisrichters geboren, 
besuchte zunächst die Schulen in Schulpforta bei Naumburg, Insterburg und Elbing, ehe er 
im Alter von 15 Jahren an die Gewerbe- und Schiffbauschule in Danzig wechselte. Im 
Anschluß studierte er an der renommierten Technischen Hochschule in Charlottenburg. 

Während seiner Lehr- und Wanderjahre lernte er gute Adressen kennen. Zunächst als 
Schiffszimmermann in Newcastle tätig, arbeitete Barg sodann für britische Werften wie John 
Elder & Co. am Clyde oder als Werftingenieur für Harland & Wolff in Belfast. 1885 kehrte er 
nach Deutschland zurück. Hier wirkte er auf der Maffai-Werft in München am Bau von 
Raddampfern für die Binnenschifffahrt mit; seine nächste Station war die Howaldts-Werft in 
Kiel.

1890 begann Gerhard Barg seine Tätigkeit auf der Neptun-Werft in Rostock. Am 2. Januar 
des darauffolgenden Jahres wurde er im Alter von nur 32 Jahren zum Vorstand des 
Unternehmens bestellt. Nach kräftigen Investitionen in die Infrastruktur zeichnete das 
Unternehmen erstmals 1900 Aktien an der Berliner und der Hamburger Börse. 

Fraglos kamen dem Unternehmen Bargs im Ausland gesammelte Erfahrungen zugute. Die 
Werft war zum damaligen Zeitpunkt breit aufgestellt. So wurden Aufträge für die 
Handelsmarine, die Fischereiflotte und die Kriegsmarine abgearbeitet. Außerdem entwickelte 
und baute die Neptun-Belegschaft Segelyachten; die Auftraggeber waren zumeist in 
Norddeutschland ansässig. Die Werft verfügte über eine größere Anzahl von Yacht-
Konstrukteuren – Barg, selbst leidenschaftlicher Segler und als solcher Mitglied im elitären 
Großherzoglich-Mecklenburgischen Yacht-Club in Rostock, war sicherlich der bedeutendste. 

Er zeichnete die Risse für etwa 50 dieser Boote. Insgesamt baute Neptun 88 Segelboote und 
-yachten sowie acht Motor-Yachten.  
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Am 16. Dezember 1926 starb Barg in Rostock (Fakten aus: Wikipedia-Eintrag zu Gerhard 
Barg; Antje Krause/Hans-Jürgen Mende: Neuer Friedhof Rostock. Bemerkenswerte 
Grabstätten, Rostock 2012, S. 36).

Bargs Name ist untrennbar mit der Geschichte des Rostocker Schiffbaus verbunden. Die 
Benennung einer Straße oder eines Weges nach Barg erscheint daher angemessen.

gez.
Thomas Jäger
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3097-01 (SN)
öffentlich

Stellungnahme

Entscheidendes Gremium:

Federführendes Amt:
Kataster-, Vermessungs- und 
Liegenschaftsamt

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

04.10.2017

OB, Roland Methling

Prüfauftrag: Benennung einer Straße oder eines Weges nach 
Gerhard Barg
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock fordert die Verwaltung auf, näher 
zu prüfen, ob in einem der Wohngebiete, die in den nächsten 10 Jahren auf Rostocker 
Gebiet entstehen, eine Straße oder ein Weg nach Gerhard Barg (1858 – 1926) benannt 
werden kann.

Stellungnahme:

Das originäre Recht, Namensvorschläge zur Benennung zu unterbreiten, obliegt gemäß
 § 2 Abs. 2 Straßenbenennungssatzung den zuständigen Ortsbeiräten.

Im Bedarfsfall wird die Namensfindung der Ortsbeiräte durch die Stadtverwaltung auf der 
Grundlage einer hier vorhandenen umfangreichen Sammlung von Anregungen und Ideen 
aus verschiedenen Quellen unterstützt.

Die jeweilige Entscheidung trifft nach der Straßenbenennungssatzung im Falle der 
Benennung nach Personen der Hauptausschuss im Einvernehmen mit dem zuständigen 
Ortsbeirat.

Eine Benennung mit Namen von Personen hat gemäß den Grundsätzen der Straßen-
benennung (Anlage zur Straßenbenennungssatzung) nur in Ausnahmefällen zu erfolgen.

Bei den zurückliegenden Straßenbenennungen in der Hansestadt Rostock hat sich das o.g. 
Verfahren bewährt.
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Der vorgeschlagene Name Gerhard Barg (Schiffbauer, Yachtkonstrukteur und Werftdirektor) 
ist keinem der thematischen Schwerpunkte der Anlage zur Straßenbenennungssatzung, d.h. 
keinem Ortsteil zuzuordnen. 

Roland Methling
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3098
öffentlich

Antrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 14.09.2017

Thomas Jäger (NPD)
Prüfauftrag: Benennung einer Straße oder eines Weges nach Carl 
Gustav Wilhelm Boldt
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock fordert die Verwaltung auf, näher 
zu prüfen, ob in einem der Wohngebiete, die in den nächsten zehn Jahren auf Rostocker 
Gebiet entstehen, eine Straße oder ein Weg nach Carl Gustav Wilhelm Boldt (1853 – 1939) 
benannt werden kann.

Sachverhalt:
Carl Gustav Wilhelm Boldt kam am 14. April 1853 in Rostock als Sohn des Buchdruckers 
Carl Boldt (1811 – 1878) und dessen Ehefrau Wilhelmine geb. Hottmann (1814 – 1893) auf 
die Welt. Boldts Vater hatte sich 1841 in der Seestadt niedergelassen, zwei Jahre später das 
Bürgerrecht erworben und 1850 eine eigene Druckerei gegründet. Hier erlernte Carl Gustav 
Boldt das Handwerk. Im Anschluß an die Wander- und Militärzeit begann er 1874 im 
väterlichen Betrieb zu arbeiten, der seit 1875 den Titel „Hofbuchdruckerei“ trug. 

Nach dem Tod des Vaters im Jahr 1878 schafften es die Söhne Gustav und Emil, das 
Unternehmen von einem kleinen Handwerksbetrieb hin zu einem Branchenprimus in 
Mecklenburg-Schwerin zu entwickeln. Zu den Markenzeichen und Standbeinen ihres 
unternehmerischen Schaffens gehörte ohne jeden Zweifel ein periodisches Verlagsobjekt, 
das ab 1881 als Allgemeiner Rostocker Anzeiger – zunächst als Sonntagsblatt – erschien 
und das ab Oktober 1884 unter dem Titel Rostocker Anzeiger herausgegeben wurde. Die 
Auflage betrug anfänglich 5000 Exemplare; im Sommer 1914 waren es 55 000. 

Ab 1891 war Gustav Boldt alleiniger Inhaber der Firma; zwei Jahre darauf ging in dem 1887 
neu erbauten Geschäftshaus am Blücherplatz die erste Rotations-Maschine Mecklenburgs in 
Betrieb. 

Nach dem Ersten Weltkrieg sah sich das Unternehmen mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
konfrontiert. Doch schaffte es Boldt mit Unterstützung seines Sohnes Carl (1884 – 1968 
Berlin-Dahlem), das Verlags-Imperium zu erhalten und es 1924 durch Umwandlung in eine 
GmbH in sicheres Fahrwasser zu führen. Anfang der dreißiger Jahre zog sich Boldt ins 
Privatleben zurück. Verheiratet war er seit 1882 mit Wilhelmine geb. Fick (1851 – 1916). Der 
Ehe entstammten drei Kinder.

Am 31. Oktober 1939 starb Carl Gustav Wilhelm Boldt in Alt Steinhorst. Beigesetzt wurde er 
in der repräsentativen Familien-Grabanlage auf dem Neuen Friedhof (Fakten aus: Antje 
Krause/Hans-Jürgen Mende: Neuer Friedhof Rostock. Bemerkenswerte Grabstätten, 
Rostock 2012, S. 23).
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Boldt gehörte seinerzeit zu den prägenden Rostocker Persönlichkeiten. Sein 
Bekanntheitsgrad reichte weit über die Stadtgrenzen hinaus. Die Benennung einer Straße 
oder zumindest eines Weges nach Boldt ist daher aus Sicht des Antragstellers angemessen.

gez.
Thomas Jäger 
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3098-01 (SN)
öffentlich

Stellungnahme

Entscheidendes Gremium:

Federführendes Amt:
Kataster-, Vermessungs- und 
Liegenschaftsamt

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

04.10.2017

OB, Roland Methling

Prüfauftrag: Benennung einer Straße oder eines Weges nach Carl 
Gustav Wilhelm Boldt
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock fordert die Verwaltung auf, näher 
zu prüfen, ob in einem der Wohngebiete, die in den nächsten zehn Jahren auf Rostocker 
Gebiet entstehen, eine Straße oder ein Weg nach Carl Gustav Wilhelm Boldt (1853 – 1939) 
benannt werden kann.
 

Stellungnahme:

Das originäre Recht, Namensvorschläge zur Benennung zu unterbreiten, obliegt gemäß §2 
Abs.2 Straßenbenennungssatzung den zuständigen Ortsbeiräten.

Im Bedarfsfall wird die Namensfindung der Ortsbeiräte durch die Stadtverwaltung auf der 
Grundlage einer hier vorhandenen umfangreichen Sammlung von Anregungen und Ideen 
aus verschiedenen Quellen unterstützt.

Die jeweilige Entscheidung trifft nach der Straßenbenennungssatzung im Falle der 
Benennung nach Personen der Hauptausschuss im Einvernehmen mit dem zuständigen 
Ortsbeirat.

Eine Benennung mit Namen von Personen hat gemäß den Grundsätzen der 
Straßenbenennung (Anlage zur Straßenbenennungssatzung) nur in Ausnahmefällen zu 
erfolgen.
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Bei den zurückliegenden Straßenbenennungen in der Hansestadt Rostock hat sich das o.g. 
Verfahren bewährt.

Der vorgeschlagene Name Carl Gustav Wilhelm Boldt (Buchdrucker und Verleger) ist keinem 
der thematischen Schwerpunkte der Anlage zur Straßenbenennungssatzung, d.h. keinem 
Ortsteil zuzuordnen.

Roland Methling
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3135
öffentlich

Antrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 28.09.2017

Vorsitzende der Fraktion der SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und 
UFR
Veräußerung des Grundstückes Rosengarten
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der OB wird beauftragt, das für Wohnbebauung nutzbare Grundstück Rosengarten 
an die WGSH und BGN in Direktvergabe unter Beachtung der üblichen Abläufe zu 
veräußern. Die Genossenschaften werden verpflichtet, zur Sicherstellung einer 
angemessenen Architektur einen Architektenwettbewerb durchzuführen. 
Beide Genossenschaften verpflichten sich, im mittleren (max. 8 Euro/qm netto) 
Preissegment mindestens 10% der Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Darüber 
hinaus verpflichten sie sich zur Prüfung und ggf. Realisierung von mindestens 10 
weiteren Wohnungen im unteren Preissegment (max. 6 Euro/qm netto), sofern der 
Wohnraum öffentlich gefördert wird.
Der Beschluss des Antrages 2017/AN/2888 aus der Bürgerschaftssitzung am 13.09.2017 
wird aufgehoben.

Begründung:
In umfangreichen Gesprächen zwischen der Hansestadt Rostock und Rostocker 
Wohnungsgesellschaften sind einvernehmlich mehrere Wohnbauvorhaben erörtert 
worden. Die WGSH und die BGN haben ihr nachhaltiges Interesse für eine zügige 
Umsetzung des Bauvorhabens Rosengarten bekundet.
Mit dem Direktverkauf an die beiden Wohnungsgenossenschaften wird zum einen 
dem Wunsch der Rostocker Wohnungsunternehmen entsprochen, sich stärker in 
Rostock engagieren zu können. Zum anderen profitieren die Hansestadt Rostock 
über die zügigen Verkaufserlöse und langfristige wirtschaftliche Effekte sowie die 
zukünftigen Mieter, da sich die Genossenschaften bisher als solide Partner im 
Rostocker Wohnungsmarkt erwiesen haben.
Mit der Zusicherung, preisgünstigen Wohnraum einzubeziehen und einen 
Architektenwettbewerb durchzuführen, werden weitgehend die Rahmenbedingungen 
einer Konzeptausschreibung erfüllt. Vor dem Hintergrund des hohen 
Wohnungsbedarfes ist ein Direktverkauf gegenüber einer Ausschreibung vertretbar.

gez.                                        gez.                                       gez.
Dr. Steffen Wandschneider Uwe Flachsmeyer Dr. Dr. Malte Philipp
SPD-Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN Fraktion UFR
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3135-01 (SN)
öffentlich

Stellungnahme

Entscheidendes Gremium:

Federführendes Amt:
Finanzverwaltungsamt

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

09.10.2017

S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz 
Rekowski

Veräußerung des Grundstückes Rosengarten
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Sachverhalt:
Von einer öffentlichen Ausschreibung der Baufelder soll abgesehen werden.

Eine Direktvergabe ist im Gegensatz zu einer Konzeptausschreibung des Grundstückes 
bedeutend schneller umzusetzen. Der Zeitvorteil würde bei etwa einem Jahr liegen.

Die Rostocker Wohnungsgenossenschaften erklärten in Gesprächen ihre Bereitschaft, in 
Vorbereitung des Bauvorhabens einen Hochbauwettbewerb durchzuführen. Diese 
Verpflichtung würde im Kaufvertrag verankert werden. Dadurch kann die Umsetzung der 
städtebaulichen Ziele für das Areal abgesichert werden.

Bei einem Verkauf an die Wohnungsgenossenschaften ist davon auszugehen, dass die 
Wohnungen dauerhaft dem Mietwohnungsmarkt zur Verfügung stehen.  Bei einer 
öffentlichen Grundstücksausschreibung lässt sich das nur für einen begrenzten Zeitraum 
absichern.  

Die Wohnungsunternehmen sorgen für die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum für 
breite Schichten der Rostocker Bevölkerung. Sie erhalten und pflegen den 
Wohnungsbestand. Entsprechende Verpflichtungen sind bei privaten Investoren nicht 
langfristig zu erwarten.

Dadurch, dass die Wohnungsgenossenschaften eng mit der Stadt verbunden sind, war 
bisher eine aktive Beteiligung an städtebaulichen Entwicklungsprozessen der Stadt zu 
verzeichnen. Diese Beteiligung beschränkte sich nicht nur auf die Umsetzung von 
Neubauvorhaben, sondern zeigte sich auch dann, wenn es wie in zurückliegenden Jahren 
notwendig wurde, den Rückbau von Wohngebäuden durchzuführen. Dabei beteiligten und 
engagierten sich einige WU als verlässliche Partner der Stadt bei der Umsetzung der Ziele 
aus dem ISEK.  

Die Wohnungsgenossenschaften beteiligen sich aktiv am gesellschaftlichen Leben der Stadt, 
fördern die gesellschaftliche Vielfalt, unterstützen eine Vielzahl von Vereinen und öffentlichen 
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Veranstaltungen, sind Arbeitgeber in Rostock und zahlen in der Hansestadt Rostock 
Steuern.

Dr. Müller-von Wrycz Rekowski
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3135-02 (ÄA)
öffentlich

Änderungsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Ersteller:
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN

Beteiligt:
Sitzungsdienst
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft

Datum: 10.10.2017

Vorsitzende der Fraktionen der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE 
LINKE., der SPD und UFR
Veräußerung des Grundstückes Rosengarten
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Beschlusstext wird erweitert:

Die Genossenschaften werden mit konkreten Fristen zum Wettbewerb, zum Baubeginn
und zur Fertigstellung verpflichtet für eine zügige Umsetzung des Bauvorhabens zu sorgen.
Die Durchführung eines Architekturwettbewerbs, die Verpflichtung zum Mietangebot sowie 
Fristen zur Durchführung sind in den Kaufvertrag mit der Möglichkeit des Rücktritts bei 
Nichterfüllung aufzunehmen.

___________________________________ _________________________________
gez. Uwe Flachsmeyer gez. Eva-Maria Kröger
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktion DIE LINKE:

__________________________________ _________________________________
gez. Dr. Steffen. Wandschneider-Kastell gez. Dr. Dr. Malte Philipp
Fraktion der SPD Fraktion UFR
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/AN/3138
öffentlich

Antrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 28.09.2017

Dr. Steffen Wandschneider (für die Fraktion der SPD)
Wegfall von Parkeintritt in den IGA Park
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, auch in seiner Funktion als 
Gesellschaftervertreter, gegenüber und mit der IGA-GmbH folgende Maßnahmen 
umzusetzen:

- Wegfall Parkeintritt zum Jahreswechsel 
- Verstärkung Marketing 
- Vorlage Sofortmaßnahmen zur Attraktivitätssteigerung  des Museums zur neuen 
Saison (Basis sollen die in der IGA-Arbeitsgruppe diskutierten Maßnahmen sein). 

Das notwendige zusätzliche Budget ist im Haushalt der Hansestadt als 
Betriebszuschuss bereitzustellen. Hierüber entscheidet die Bürgerschaft mit 
Aufstellung des neuen Haushalts abschließend. 

  Begründung:

 erfolgt mündlich

Dr. Steffen Wandschneider
Fraktionsvorsitzender
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/2872
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Amt für Verkehrsanlagen

Beteiligte Ämter:
Mobilitätskoordinator
Hauptamt
Zentrale Steuerung
Finanzverwaltungsamt
Rechtsamt
Bauamt
Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft
Kataster-, Vermessungs- und 
Liegenschaftsamt
Amt für Stadtgrün, Naturschutz u. 
Landschaftspflege
Amt für Umweltschutz

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

22.06.2017

S 4, Holger Matthäus

S 2, Dr. Chris Müller

Satzung der Hansestadt Rostock über die Herstellung notwendiger 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder und über die Erhebung von Ablösebeträgen für 
notwendige Stellplätze und Fahrradabstellmöglichkeiten 
(Stellplatzsatzung)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
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05.09.2017 Ortsbeirat Schmarl (7) Vorberatung
05.09.2017 Ortsbeirat Brinckmansdorf (15) Vorberatung
05.09.2017 Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17) Vorberatung
07.09.2017 Ortsbeirat Lütten Klein (5) Vorberatung
07.09.2017 Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10) Vorberatung
07.09.2017 Ortsbeirat Südstadt (12) Vorberatung
12.09.2017 Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1) Vorberatung
12.09.2017 Ortsbeirat Evershagen (6) Vorberatung
12.09.2017 Ortsbeirat Reutershagen (8) Vorberatung
12.09.2017 Ortsbeirat Dierkow-Neu (16) Vorberatung
19.09.2017 Ortsbeirat Groß Klein (4) Vorberatung
19.09.2017 Ortsbeirat Hansaviertel (9) Vorberatung
20.09.2017 Ortsbeirat Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne, Hinrichshagen, 
Wiethagen, Torfbrücke (2) Vorberatung
20.09.2017 Ortsbeirat Stadtmitte (14) Vorberatung
21.09.2017 Ortsbeirat Toitenwinkel (18) Vorberatung
26.09.2017 Ortsbeirat Lichtenhagen (3) Vorberatung
26.09.2017 Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, 
Jürgeshof (19) Vorberatung
27.09.2017 Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11) Vorberatung
27.09.2017 Ortsbeirat Biestow (13) Vorberatung
27.09.2017 Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Vorberatung
28.09.2017 Finanzausschuss Vorberatung
05.10.2017 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung

Vorberatung
10.10.2017 Bau- und Planungsausschuss Vorberatung
11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Stellplatzsatzung der Hansestadt Rostock wird beschlossen (Anlage 1 einschließlich 
deren Anlagen 1 bis 7).   .

Beschlussvorschriften:
§ 22 (3) Nr. 6 Kommunalverfassung M-V

bereits gefasste Beschlüsse:
0748/06-BV vom 11.10.2006, 2015/AN/0737 vom 03.06.2015

Sachverhalt:
Allgemein

Der Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock wurde mit Beschluss 2015/AN/0737 vom 
03.06.2015 durch die Bürgerschaft beauftragt, die geltende Stellplatzsatzung der Hansestadt 
Rostock (Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock Nr. 23 vom 15. November 
2006) zu überarbeiten. Die Hansestadt Rostock hat sich entschlossen, das Prinzip des 
Nachweises von notwendigen Stellplätzen beizubehalten, um auf dieser Basis mit der zur 
Beschlussfassung vorliegenden Satzung den Nachweis der notwendigen Stellplätze und 
Stellplatzablösebeträge rechtlich fordern zu können.

Maßgeblich für die Änderung ist vor allem auch die bundesweite Wohnungsbauoffensive, die 
auch zu den Leitprinzipien unserer Stadt gehört. In einer Fachkonferenz in Berlin ist die 
Stellplatzbaupflicht als eine der Stellschrauben für die Baukostenreduktion identifiziert 
worden. Bei einem Bauvorhaben machen Stellplätze in Tiefgaragen ca. 10 % der Baukosten 
aus.

Darüber hinaus wurden aktuelle Entwicklungen sowohl im Rahmen der integrierten 
Stadtentwicklung als auch zur Verkehrsmittelwahl sowie ein verändertes Mobilitätsverhalten 
und die Privilegierung von alternativen Mobilitätskonzepten berücksichtigt und eingearbeitet.
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Ziel der Regelungen über die Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen und 
Fahrradabstellmöglichkeiten ist es, den öffentlichen Verkehrsraum vom ruhenden Verkehr zu 
entlasten.

Ein gänzlicher Wegfall der Stellplatzpflicht wie in Berlin ist nicht überzeugend, da in Rostock 
weniger öffentlicher Raum für den ruhenden Verkehr zur Verfügung steht und die Kosten von 
den privaten Bauherrn (Verursacherprinzip) auf die Kommune verlagert werden würden. Vor 
diesem Hintergrund entscheidet sich der Satzungsentwurf dafür, die Stellplatzpflicht als ein 
insgesamt verkehrspolitisch nach wie vor sinnvolles Instrument beizubehalten. Die 
Stellplatzsatzung wurde dabei so ausgestaltet, dass sie nicht nur der Realherstellung von 
notwendigen Stellplätzen oder einer angemessenen Einnahme aus Stellplatzablösungen 
dient, sondern darüber hinaus auch als ein Anreizsystem für 
Mobilitätsmanagementmaßnahmen wie Carsharing und ÖPNV-Abo`s eingesetzt werden 
kann.

Mit der Stellplatzsatzung wird dabei erstmalig auch die Pflicht geregelt, die notwendigen 
Fahrradabstellmöglichkeiten herzustellen bzw. abzulösen. Seit einigen Jahren ist ein 
deutlicher Zuwachs bei der Nutzung des Fahrrads in allen Anwendungsbereichen zu 
verzeichnen: für den Weg zur Arbeit, zum Sport oder zum Ausflug mit der Familie. Dieser 
Trend wird sich aufgrund vieler Faktoren wie Umweltfreundlichkeit, Gesundheitsförderung, 
Veränderung der Lebensstile und kurzer Reisezeiten, verbunden mit einem hohen Maß an 
Individualität, auch künftig fortsetzen. Durch die Fahrradnutzung wird zugleich zu einer 
Verringerung der Schadstoffbelastung durch Kraftfahrzeuge beigetragen. Die Hansestadt 
Rostock stellt im öffentlichen Raum bereits ein breites Angebot von Fahrradabstellplätzen zur 
Verfügung. Insbesondere an den öffentlichen Personennahverkehr- und Schienenpersonen-
nahverkehr – Verknüpfungspunkten ist die Stadt laufend um einen weiteren Ausbau bemüht.  
Abstellplätze auf öffentlichem Verkehrsgrund können allerdings nur einen Teil des Bedarfs 
decken. Deswegen soll die neue Stellplatzsatzung sicherstellen, dass auch auf privatem Grund 
eine ausreichende Anzahl von Fahrradabstellplätzen errichtet wird.

zu § 1 – örtlicher und sachlicher Anwendungsbereich

Die Ermächtigungsgrundlage bildet der § 86 Abs. 1 Nr. 4 der Landesbauordnung 
Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V). Danach können die Gemeinden durch Satzung 
örtliche Bauvorschriften erlassen über Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze oder 
Garagen sowie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, die unter Berücksichtigung der Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs, der Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs und der Erschließung 
durch Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs für Anlagen erforderlich sind, bei 
denen ein Zu- und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern zu erwarten ist 
(notwendige Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder), einschließlich des Mehrbedarfs bei 
Änderungen und Nutzungsänderungen der Anlagen sowie die Ablösung der 
Herstellungspflicht und die Höhe der Ablösungsbeträge, die nach Art der Nutzung und Lage 
der Anlage unterschiedlich geregelt werden kann. Da die mit der Stellplatzsatzung 
verbundenen Zielsetzungen für alle Bauvorhaben in der Hansestadt Rostock gelten, 
erstreckt sich der räumliche Geltungsbereich auf das gesamte Stadtgebiet der Hansestadt 
Rostock.

Ziel der Regelung über Stellplätze und Fahrradabstellmöglichkeiten ist es in erster Linie den 
öffentlichen Verkehrsraum vom ruhenden Verkehr zu entlasten, so dass für bauliche Anlagen 
und anderen Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr mittels Kraftfahrzeugen und 
Fahrrädern zu erwarten ist, die erforderlichen Stellplätze oder Fahrradabstellmöglichkeiten 
nachgewiesen  werden müssen.
Gleichzeitig wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass entgegenstehende Regelungen in 
Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen oder als örtliche Bauvorschriften 
erlassenen Satzungen Vorrang gegenüber den in der kommunalen Stellplatzsatzung 
getroffenen Anforderungen haben.
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zu § 2 – Herstellung der Stellplätze und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

Stellplätze und Fahrradabstellmöglichkeiten sind auf dem Baugrundstück zu errichten. Wenn 
das nicht möglich ist, so können diese auch auf einem geeigneten Privatgrundstück in 
unmittelbarer Nähe des Baugrundstücks nachgewiesen werden. Voraussetzung dafür ist, dass 
dies auch öffentlich rechtlich gesichert ist, z.B. durch eine beschränkt-persönliche 
Dienstbarkeit. Dabei sollte als Richtlinie gelten, dass die Entfernung zwischen der baulichen 
Anlage und den Fahrradabstellmöglichkeiten höchstens 100 m sowie zu den Pkw-
Stellplätzen höchstens 300 m beträgt.

Ziel der Regelung ist es daher in erster Linie den öffentlichen Verkehrsraum dadurch vom 
ruhenden Verkehr zu entlasten, dass baulichen Anlagen und anderen Anlagen, bei denen 
ein Zu- oder Abgangsverkehr mittels Kraftfahrzeugen und Fahrrädern zu erwarten ist, die 
erforderlichen Stellplätze oder Abstellmöglichkeiten zugeordnet werden müssen 
(notwendige Stellplätze).

Bei baulichen Änderungen und bei Änderungen der Nutzung sind Stellplätze und 
Fahrradabstellmöglichkeiten nur für den Mehrbedarf infolge der baulichen Änderung 
herzustellen. 

Maßgebend für die Berechnung des Stellplatzbedarfs bei Nutzungsänderung ist somit die 
Differenz zwischen dem Bedarf an Stellplätzen der alten Nutzung und dem Bedarf an 
Stellplätzen nach der Nutzungsänderung. Dabei ist die Rechtslage zum Zeitpunkt der 
Änderung zugrunde zu legen. Bereits vorhandene Stellplätze können nur in einer Bilanz für 
die gesamte bauliche Anlage angerechnet werden, auch wenn nur für Teile davon eine 
Nutzungsänderung vorgesehen ist.

Entscheidend für den Umfang der Stellplatz- und der Fahrradplatzpflicht ist der Bedarf. 
Dieser richtet sich nach Art und Zahl der vorhandenen und zu erwartenden Kraftfahrzeuge 
und Fahrräder der ständigen Benutzerinnen und Benutzer sowie der Besucherinnen und 
Besucher der Anlagen.

zu § 3 - Anzahl der notwendigen Stellplätze

Bei der Bemessung der Anzahl notwendiger Stellplätze und Fahrradplätze ist grundsätzlich 
von dem Bedarf auszugehen, der typischerweise durch die zu genehmigende bauliche 
Anlage und deren Nutzung ausgelöst wird. Daher ist die Bedarfsermittlung regelmäßig nicht 
auf die jeweiligen konkreten Gegebenheiten des Einzelfalls, die sich jederzeit ändern 
können, sondern auf generelle Bemessungswerte abzustellen. Diese sind der Anlage 1 der 
Stellplatzsatzung (Richtzahlentabelle) zu entnehmen. Die Anlage 1 benennt die Anzahl 
notwendiger Stellplätze für Kraftfahrzeuge und die Anzahl notwendiger Fahrradplätze für 
die ständigen Nutzerinnen und Nutzer sowie die Besucherinnen und Besucher einer 
baulichen Anlage.

Ist für einen konkreten Fall keine entsprechende Nutzung aufgeführt, wird der Bedarf in 
Anlehnung an vergleichbare Nutzungen ermittelt. Die Richtzahlenliste zur Ermittlung der 
Anzahl der notwendigen Stellplätze für Kfz orientiert sich hauptsächlich an der Empfehlung 
für Anlagen des ruhenden Verkehrs als gesicherte Erfahrungsbasis. Für Fahrradabstell-
möglichkeiten wurde darüber hinaus auf eigene und auf die Erfahrungen anderer Städte 
(Berlin, Frankfurt/Oder, Cottbus, Bremen) zurückgegriffen.

zu § 4 – Verringerung der Anzahl der notwendigen Stellplätze

Die Reduzierung der herzustellenden Stellplätze nach § 4 Abs. 1 der Stellplatzsatzung 
verfolgt das Ziel der Erleichterung der Innenentwicklung und soll zur wirtschaftlichen 
Stärkung insbesondere der bereits bebauten Stadtgebiete beitragen. Mit der dadurch 
entstehenden Erleichterung im Wohnungsbau werden auch wohnungspolitische Ziele, vor 
allem das Entstehen von kostengünstigerem Wohnraum, verfolgt. Bauherren haben durch 
die geringere Verpflichtung die Möglichkeit, sich so zu entscheiden, können aber auch 
weiterhin einen höheren Stellplatzschlüssel herstellen. 
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Aus Sicht der Verwaltung wird es auch in Zukunft einige Bauherren geben, die von der 
Reduzierung keinen Gebrauch machen und mehr Stellplätze herstellen als rechtlich 
erforderlich sind

Gemäß den Leitlinien zur Stellplatzsatzung sollen beim Stellplatznachweis die 
Besonderheiten der verschiedenen Ortsteile berücksichtigt und Zonen festgelegt werden, in 
denen ein verringerter Stellplatznachweis möglich ist. Die Gebiete der einzelnen Zonen 
wurden unter Berücksichtigung der städtebaulichen Nutzung, der Bebauungs- und 
Wohndichte (und der daraus resultierenden Schwierigkeit, Stellplätze bauen zu können) 
sowie der ÖPNV-Erschließungsqualität (ÖPNV-Bonus) festgelegt. 

Die ÖPNV-Erschließungsqualität wurde durch die Stadtverwaltung anhand folgender 
Kriterien festgestellt: 

 Haltestelleneinzugsradien (Bus bis 300 m, Straßenbahn bis 400 m, S-Bahn bis 600 m) 
 ÖPNV- Taktdichte 
 
Auf Grundlage der ÖPNV-Erschließungsqualität in Verbindung mit der Bewertung der  
städtebaulichen Kriterien, wie Einwohnerdichte und Bebauungsdichte erfolgte die Fest-
setzung einer sinnvollen Zonenabgrenzung und führte zur Bildung der genannten 
Gebietszonen. Da sich eine Anwendung von nicht deckungsgleichen Reduktionszonen nach 
§ 4 sowie der Ablösezonen nach § 6 Abs. 2 als zu komplex erweisen würde und insbe-
sondere für den Rechtsanwender außerhalb der Verwaltung nur schwer überschaubar wäre, 
erfolgte die Zonenfestsetzung einheitlich für beide Regelungen.

Die Gebietszonen sind in den beigefügten Übersichtskarten der Anlagen 2 - 7 der 
Stellplatzsatzung dargestellt.

Dabei wurden für die Verringerung nach § 4 folgende Zonen gebildet:

Gebietszonen 1 und 2: umfassen die Innerstädtische Lagen von Rostock (Stadtmitte, 
Steintor-Vorstadt [STV], Kröpeliner Tor-Vorstadt [KTV]) und Hansaviertel *sowie den 
Ortskern von Warnemünde.
  
In dieser Zone kann oft nur durch Nutzungsänderung, Aufstockung von Gebäuden oder
durch eingeschränkte Lückenbebauung Wohn- oder Nutzfläche geschaffen werden. Die 
Grundstücke in den genannten Gebieten sind zumeist kleinteilig und die Bebauung 
entsprechend dicht. Die Schaffung von Stellplätzen ist hier oft gar nicht oder nur sehr schwer 
realisierbar. Im Gründerzeitviertel der KTV sind die Grundstücke zwar nicht so kleinteilig wie 
in den historischen Altstadtbereichen,  die Schaffung von zusätzlichen Stellplätzen ist hier 
jedoch insbesondere aufgrund der geschlossenen Blockrandbebauung ebenso nur begrenzt 
möglich. Die Zonen 1 und 2 zeichnen sich durch eine besonders hohe Taktdichte und 
Erschließungsqualität des ÖPNV (vorwiegend schienengebunden) aus. Die zentrale Lage 
ermöglicht es, viele Wege zu Fuß und per Rad zu erledigen. 
 
Gebietszone 3: umfasst  größtenteils die Ortsteile mit Geschosswohnungsbau von 
Lichtenhagen,  Groß Klein,  Lütten Klein,  Evershagen,  Schmarl,  Reutershagen,       *
Südstadt, Dierkow und Toitenwinkel sowie weitere Gebiete mit überwiegend 
Mehrfamilienhäusern. Diese Gebiete sind gekennzeichnet durch größere Grundstücke mit 
reichem Grünflächenangebot. Die Schaffung von zusätzlichen Stellplätzen ist in der Regel 
mit geringerem Aufwand als in den Gebietszonen 1 und 2 möglich; dies soll aber 
insbesondere nicht zu Lasten des intakten Wohnumfeldes  passieren. Die Zone 3 zeichnet 
sich durch eine hohe Taktdichte und Erschließungsqualität des ÖPNV (vorwiegend 
schienengebunden) aus. Die größere Entfernung vom Stadtzentrum begünstigt nicht den 
Fuß-und Radverkehr.

Die mögliche Verringerung der notwendigen Stellplatzanzahl (keine Pflicht, sondern ein 
Angebot) soll zum einen städtebauliche und verkehrliche Fehlentwicklungen in verdichteten 
Stadtquartieren vermeiden und zu einer attraktiven Stadt beitragen. 
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Zum anderen soll aber auch der Wohnungsbau aufgrund des akuten Wohnraumbedarfs in 
der Hansestadt Rostock unterstützt werden, indem Baukosten reduziert werden. Deshalb 
fällt die mögliche Reduzierung der Stellplatzanzahl bei der Wohnnutzung im Vergleich zu 
sonstigen baulichen Nutzungen höher aus. 

zu § 5 - Ablösung von Stellplätzen

Die Hansestadt Rostock kann durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Bauherrn 
vereinbaren, dass dieser seine Verpflichtung zur Herstellung von notwendigen Stellplätzen 
und Fahrradabstellmöglichkeiten ganz oder teilweise durch Zahlung eines Geldbetrages 
ablöst. Die Entscheidung hierüber liegt im Ermessen der Hansestadt Rostock. Dabei ist die 
Verwaltung daran gehalten, abzuwägen inwieweit der Verzicht auf die tatsächliche 
Herstellung zu Problemen des ruhenden Verkehrs führt und dieses städtebaulich bewältigt 
werden muss. Der Sachverhalt der „Herstellung nur unter großen Schwierigkeiten“ ist vom 
Antragsteller im Baugenehmigungsverfahren darzulegen, allein wirtschaftliche Gründe sind 
nicht ausreichend. Ist dieser Nachweis anerkannt, wird das Ablösen als gleichwertiger Ersatz 
zur Herstellung betrachtet. Abgelöste Stellplätze sind auch für spätere Maßnahmen auf dem 
Baugrundstück anrechenbar. Nach Geschäftsanweisung über das Verfahren bei Stundung, 
Niederschlagung und Erlass, Aussetzung der Vollziehung und Vollstreckungsaufschub kann 
auf Antrag eine Stundung des Ablösebetrages bewilligt werden.

zu § 6 - Ablösebetrag für Stellplätze

Die Ermittlung der Ablösebeträge erfolgt auf der Grundlage der unterschiedlichen 
Herstellungsmöglichkeiten von Parkeinrichtungen (Tiefgarage, Parkpalette, ebenerdige 
Stellplätze usw.) sowie den durchschnittlichen aktuellen Bodenrichtwerten in den einzelnen 
Gebietszonen. 

Die Herleitung der Herstellungskosten erfolgt somit auf Grundlage von Erfahrungswerten 
der Verwaltung sowie auch der Wohnungswirtschaft der Hansestadt Rostock. Der 
Grunderwerbskostenanteil sowie die Gebietseinteilung erfolgten in Anlehnung an die 
aktuelle Bodenrichtwertkarte. Angesetzt wurden für die Ermittlung der Ablösebeträge 50 
v.H. der jeweiligen Herstellungskosten bzw. des jeweiligen Bodenrichtwerts. Zur 
Vermeidung zu großer Ablösebeträge wird somit bewusst auf eine maximal mögliche 
Forderung verzichtet. 

Die Gebiete der einzelnen Ablösezonen wurden unter Berücksichtigung der städtebaulichen 
Situation, der Bebauung (und der daraus resultierenden Schwierigkeit, Stellplätze bauen zu 
können) sowie dem durchschnittlichen Bodenwert festgelegt.

Gebietszone 1 ist dadurch geprägt, dass die Grundstücke zumeist kleinteilig sind und die 
Bebauung entsprechend dicht. Die Schaffung von Stellplätzen ist hier oft gar nicht oder nur 
sehr schwer realisierbar. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass ebenerdige 
Stellplätze nur sehr selten realisiert werden können. 

Gebietszone 2 ist dadurch geprägt, dass die Grundstücke zwar nicht so kleinteilig wie in den 
historischen Altstadtbereichen sind, die Schaffung von zusätzlichen Stellplätzen aber hier auf 
Grund der geschlossenen Blockrandbebauung ebenso nur begrenzt möglich ist. Die 
Möglichkeit der Schaffung ebenerdiger Stellplätze wird hier etwas größer als in der 
Gebietszone 1 eingeschätzt.

Gebietszone 3 sowie das übrige Stadtgebiet umfasst größtenteils die Ortsteile mit 
Geschosswohnungsbau sowie das restliche Stadtgebiet. Betrachtet werden sowohl 
Wohngebiete mit Geschosswohnungsbau sowie weitere Gebiete mit überwiegend 
Mehrfamilienhäusern. Diese Gebiete sind gekennzeichnet durch größere Grundstücke mit 
reichem Grünflächenangebot. Die Schaffung von zusätzlichen Stellplätzen ist in der Regel 
mit geringerem Aufwand als in den anderen Gebietszonen  möglich. Aus diesem Grund wird 
davon ausgegangen, dass überwiegend ebenerdige Stellplätze und Stellplätze in Park-
paletten realisiert werden können.
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Ermittlung der Ablösebeträge für Pkw – Stellplätze:

Die nachstehende Tabelle weist die zugrunde gelegten Typen von Parkeinrichtungen mit 
den ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten aus. 

Somit ergeben sich die nachstehend aktualisierten durchschnittlichen Herstellungskosten 
für Pkw-Parkeinrichtungen:

Parkeinrichtungen: durchschnittliche Herstellungskosten

Typ 1: Tiefgaragen 19.900,- €

Typ 2: Parkhaus 17.500,- €

Typ 3: Parkpaletten   9.267,- € 

Typ 4: ebenerdige Stellplätze   2.775,- €

Danach folgt, bedingt durch die vorgenommene Zonierung, die Prognose über den Anteil 
des jeweiligen Typs von Parkeinrichtungen, die die Hansestadt Rostock in den jeweiligen 
Zonen herstellen würde bzw. kann.

Gebietszone I:

Parkeinrichtungen durchschnittliche
Herstellungskosten

Gewichtung Herstellungskosten 
nach Gewichtung

Typ 1 – Tiefgaragen 19.900,- € 45 % 8.955,- €

Typ 2 - Parkhaus 17.500,- € 45 % 7,875,- €

Typ 3 - Parkpaletten 9.267,- € 5 % 463,35 €

Typ 4 - ebenerdig 2.775,- € 5 % 138,75 €

            Insg.: 17.432,10 €

Somit ergeben sich durchschnittliche Herstellungskosten eines Stellplatzes in Zone 1 in 
Höhe von 17.432,10 €.

Gebietszone II:

Parkeinrichtungen durchschnittliche
Herstellungskosten

Gewichtung Herstellungskosten 
nach Gewichtung

Typ 1 – Tiefgaragen 19.900,- € 25 % 4.975,- €

Typ 2 - Parkhaus 17.500,- € 25 % 4.375,- €

Typ 3 - Parkpaletten 9.267,- € 30 % 2.780,10 €

Typ 4 - ebenerdig 2.775,- € 20 % 555,- €

            Insg.: 12.685,10 €

Somit ergeben sich durchschnittliche Herstellungskosten eines Stellplatzes in Zone 2 in 
Höhe von 12.685,10 €.
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Gebietszone III  und übriges Stadtgebiet:

Parkeinrichtungen durchschnittliche
Herstellungskosten

Gewichtung Herstellungskosten 
nach Gewichtung

Typ 1 – Tiefgaragen 19.900,- € 5 % 995,00 €

Typ 2 - Parkhaus 17.500,- € 5 % 875,00 €

Typ 3 - Parkpaletten 9.267,- € 25 % 2.316,75 €

Typ 4 - ebenerdig 2.775,- € 65 % 1803,75 €

            Insg.: 5990,50 €

Somit ergeben sich durchschnittliche Herstellungskosten eines Stellplatzes in Zone 3 und im 
übrigen Stadtgebiet in Höhe von 5.990,50 €.

Die Ermittlung der erforderlichen Grunderwerbskosten erfolgte durch die Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses der Hansestadt Rostock und wurde aus den durchschnittlichen 
Bodenrichtwerten der einzelnen Zonen sowie dem restlichen Stadtgebiet gebildet.
Danach beträgt der durchschnittliche Bodenrichtwert wie folgt:

Zone 1: 590,- €/ qm
Zone 2: 290,-.€/ qm
Zone 3 und übriges Stadtgebiet: 114,- €/ qm

Dabei wird für einen Stellplatz eine Stellplatz- und Bewegungsfläche von 25 qm zugrunde 
gelegt.

Grundlage: Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs - EAR 05 (Tabelle 4.3.-1:
                   Abmessung von Parkständen und Fahrgassen für Pkw im Straßenraum)

Senkrechtaufstellung
Tiefe ab Fahrgassenrand = 4,30 m
Überhang = 0,70 m
Tiefe der Fahrgasse = 5,00 m
Stellplatztiefe 10,00 m

Breite des Parkstandes = 2,50 m

Fläche des Pkw-Stellplatzes = 10,0 m x 2,5 m = 25,0 qm

Berechnung des Ablösebetrages für Pkw Stellplätze:

Nach § 6 Abs. 1 der Stellplatzsatzung  beträgt die Höhe des Ablösebetrages 50 v.H. der 
durchschnittlichen Herstellungskosten eines Stellplatzes einschließlich 50 v.H. der Kosten 
des Grunderwerbs.

Danach ermitteln sich die Ablösebeträge wie folgt:

Zonen durchschnittliche
Herstellungs-

kosten 
pro Stellplatz

Anteil Ablösebetrag
(50 %. Herstellungs-

kosten)

Bodenricht-
wert

€/ qm

Anteil Ablösebetrag
(Bodenrichtwert x 

25 qm x 50 %)

errechneter
Ablöse-
betrag

Festgesetzter
Ablösebetrag 

in der
Stellplatzsatzung

 
Zone 1 17.432,10 € 8.716,05 € 590 7.375,- €

(590 €/qm x 25 qm x 0,5)  
16.091,05 € 16.090,- €

 
Zone 2 12.685,10 € 6.342,55 € 290 3.625 €

(290€/qm x 25 qm x 0,5) 
9.967,55 € 9.960,- €

Zone 3 und 
übriges  
Stadtgebiet

5.990,50 € 2.995,25 € 114 1.425 €
(114 €/qm x 25 qm x 0,5)

4.420,25 € 4.420,- €
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Ermittlung der Ablösebeträge für Fahrradabstellmöglichkeiten:

Bei Fahrradabstellmöglichkeiten beziehen sich die Herstellungskosten ausschließlich auf 
eine ebenerdige Herstellung. Die Herstellungskosten ergeben sich dabei aus den durch-
schnittlichen Kosten für die Herstellung des Oberbaus einschließlich Frostschutzschicht  
(140 €) sowie dem erforderlichen Fahrradbügel (170,- €).

Somit ergeben sich die nachstehend aktualisierten durchschnittlichen Herstellungskosten für 
Fahrradabstellmöglichkeiten. 

durchschnittliche
Herstellungskosten

ebenerdige
Fahrradabstellmöglichkeit 310,- €

Der durchschnittliche Bodenrichtwert ist entsprechend bei den Pkw-Stellplätzen schon 
benannt worden und beträgt in Zone 1: 590,- €/ qm, in Zone 2: 290,- €/ qm und in Zone 3 + 
übriges Stadtgebiet: 114,- €/ qm.

Dabei wird für eine ebenerdige Fahrradabstellmöglichkeit eine Stellplatz- und 
Bewegungsfläche von 2 qm zugrunde gelegt.

Grundlage Stellplatzlänge: Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs - EAR 05
                                           (Raumbedarf beim Fahrradparken / Verkehrsräume und lichte 
                                             Räume des Radverkehrs)

Grundlage Stellplatzbreite: Empfehlungen für Radverkehrsanlagen – ERA 2010 (Bild 3 : 
                                            Verkehrsräume und lichte Räume des Radverkehrs)

höhengleiche Einzelaufstellung
Länge = 2,00 m
Verkehrsraum/ Breite des Parkstandes = 1,00 m

Fläche des Fahrradstellplatzes = 2,0 m x 1,0 m = 2,0 qm

Berechnung des Ablösebetrages für Fahrradabstellmöglichkeit:

Nach § 6 Abs. 1 der Stellplatzsatzung  beträgt die Höhe des Ablösebetrages 50 v.H. der 
durchschnittlichen Herstellungskosten einer Fahrradabstellmöglichkeit einschließlich 50 v.H. 
der Kosten des Grunderwerbs.

Danach ermitteln sich die Ablösebeträge wie folgt:

Zonen durchschnittliche
Herstellungs-

kosten
pro Stellplatz

Anteil Ablösebetrag
(50 %. Herstellungs-

kosten)

Bodenricht-
wert

€/ qm

Anteil Ablösebetrag
( Bodenrichtwert x 2 

qm x 50 %)

errechneter
Ablöse-
betrag

Festgesetzter
Ablösebetrag 

in der
Stellplatzsatzung

 
Zone 1 310 € 155 € 590 590,- €

(590 €/qm x 2 qm x 0,5)  
745,- € 740,- €

 
Zone 2 310 € 155 € 290 290 €

(290€/qm x 2 qm x 0,5) 
445,- € 440,- €

Zone 3 und 
übriges  
Stadtgebiet

310 € 155 € 114 114 €
(114 €/qm x 2 qm x 0,5)

269,- € 260,- €

zu § 7 - Befreiung von der Stellplatzablöseverpflichtung durch ein qualifiziertes 
Mobilitätskonzept

Ein qualifiziertes Mobilitätskonzept muss für das spezifische Bauvorhaben belastbare 
Rückschlüsse aufzeigen, wie die geplanten Mobilitätsmanagementmaßnahmen zur Redu-
zierung des tatsächlichen Stellplatzbedarfs führen. 
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Die Kombination verschiedener Maßnahmen ist hierbei möglich und wird mit Hinblick auf das 
Leitbild des multimodalen Mobilitätsverhaltens begrüßt.

Durch ein qualifiziertes Mobilitätskonzept kann der Bauherr von der Zahlung eines 
Ablösebetrages ganz oder teilweise befreit oder die Zahlung kann ganz oder teilweise 
ausgesetzt werden. Ein Verzicht auf die Herstellung der notwendigen Stellplätze ist also 
nicht nur möglich, wenn die Stellplätze nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten errichtet 
werden können (vgl. § 5), sondern auch insofern der Bauherr durch ein Mobilitätskonzept 
nachweist, dass der Bedarf an Stellplätzen durch Alternativen dauerhaft gemindert werden 
kann. 

Die Regelung des § 7 gilt für das gesamte Stadtgebiet und kann summativ zu den 
Regelungen des § 4 angewandt werden. Sie bezieht sich dabei nur auf Stellplätze für Kraft-
fahrzeuge.

Die Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes werden im Absatz 2 nicht abschließend genannt, 
da sich beim Thema Mobilitätsmanagement viel Neues entwickelt. 

Die Maßnahmen sind mindestens entsprechend dem Äquivalenzprinzip solange zu 
betreiben, bis der Wert der Maßnahmen die ausgesetzte Ablösesumme erreicht hat. Die 
anrechenbare Maßnahmendauer beträgt dabei in der Regel maximal 15 Jahre. Durch den 
Bauherrn erbrachte Planungsleistungen sind in der Regel nicht anrechenbar. Im Einzelfall 
sind bei Maßnahmen, die einen besonderen Verwaltungsaufwand für den Bauherrn mit sich 
bringen (beispielsweise die persönliche Erstattung von Aufwendungen für bestimmte 
Mobilitätsdienstleistungen), maximal 10 v.H. der gesamten Maßnahmenkosten hierfür 
ansetzbar.

Bsp.: Ein Bauherr der Wohn- und Geschäftshaus errichten will, beantragt auf Grundlage 
eines Mobilitätskonzeptes die Ablösung von 3 Stellplätzen in der Zone 1.

Ablösesumme: 3 x 16090 €  = 48.270 €
Die Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes haben einen Wert (nur Annahmen!) von:

Maßnahme
Herstellung von 2 neuen Carsharing-
Stellplätzen auf dem Grundstück

2 x 5.000 € 10.000,- €

Verbleibende Ablösesumme 38.270,- €
(48.270 € -10.000,- €)

Übernahme der Carsharing-
Grundgebühr für 10 Nutzer

10 x 120 € 1.200 € / Jahr

Miete eines Lastenrades für die Mieter 
/Nutzer

600 € /Jahr

ÖPNV-Mietertickets für 10 Nutzer 
(entspr. Vertrag mit VVW)

10 x 10 x 50 € 5.000 €/Jahr

Summe der Mobilitätsmaßnahmen 6.800,- €
Erfüllungszeitraumes des 
Mobilitätskonzeptes

38.270 € / 6.800 € = 5,6 

Der Wert der Maßnahmen summiert sich in dem Beispiel nach 5,6 Jahren somit auf     
48.000 €. Nach Ablauf dieses Zeitraumes gilt die Stellplatzablöseverpflichtung als erfüllt. 

Wird eine Maßnahme nach Absatz 1 über die gesamte Dauer einer befristeten Aussetzung 
der Stellplatzablöse vorgehalten, gilt die Stellplatzablöseverpflichtung somit nach Ablauf 
dieses Zeitraumes insoweit als erfüllt. 

Eine Änderung des Umfanges/der Art der Mobilitätsmanagementmaßnahmen ist mit Zu-
stimmung der Hansestadt Rostock möglich. Dabei ändert sich unter Berücksichtigung des 
Äquivalenzprinzips ggf. der Zeitraum der Durchführungspflicht.
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Die Nutzung von Zeitkarten für den Öffentlichen Personennahverkehr sowie die Einrichtung 
und der Betrieb einer neuen bzw. Einbindung einer vorhandenen Carsharing-Station werden 
grundsätzlich als geeignet angesehen, den tatsächlichen Stellplatzbedarf durch Änderung 
des Mobilitätsverhaltens der Nutzenden zu reduzieren (qualifizierte 
Mobilitätsmanagementmaßnahmen). Andere Maßnahmen des Mobilitätsmanagements (wie 
z.B. Verleih-Stationen von e-Bikes, Lastenfahrräder etc.) können nach einzelfallbezogener 
Prüfung anerkannt werden.

Für die qualifizierten Mobilitätsmanagementmaßnahmen gelten konkrete Anwendungsregeln, 
welche den Bearbeitungsaufwand für den Einzelfall reduzieren und für eine 
Gleichbehandlung der Antragstellenden sorgen sollen. 

Zeitkarten für den Öffentlichen 
Personennahverkehr 

Errichtung und Betrieb bzw. Einbindung 
von Carsharing-Stationen 

Anbieter: Verkehrsverbund Warnow (VVW), 
weitere Anbieter nach Bedarf bzw. im 
Einzelfall 

Anbieter: grundsätzlich alle in Rostock aktiven 
Anbieter für stationsbasiertes Carsharing 

Voraussetzung: Fußläufige Entfernung des 
Bauvorhabens zur nächstgelegenen ÖPNV-
Haltestelle, in der Regel Bus bis max. 300 
m, Straßenbahn bis max. 400 m, S-Bahn 
bis max. 600 m. 

Voraussetzung bei Einbindung einer 
bestehenden Carsharing-Station: Fußläufige 
Entfernung, in der Regel max. 300 m 
Voraussetzung bei Errichtung einer neuen Car- 
Sharing-Station: Errichtung bevorzugt auf dem 
Grundstück des Bauvorhabens, zumindest 
aber in unmittelbarer Umgebung (in der Regel 
bis max. 100 m) 

Produkte: 
 Abo-Monatskarten für das Gebiet der 

Hansestadt Rostock (für Monatskarten 
mit einem größeren Gültigkeitsgebiet 
kann anteilig der Wert der Karte für das 
Stadtgebiet angerechnet werden) 

 Firmenticket für das Gebiet der 
Hansestadt Rostock (für Monatskarten 
mit einem größeren Gültigkeitsgebiet 
kann anteilig der Wert der Karte für das 
Stadtgebiet angerechnet werden)

 Mieterticket o.a. kundenspezifischen  
neuen Abo-Angebote des VVW für das 
Gebiet der Hansestadt Rostock

 Kosten für bereits vergünstigte, 
personenbezogene Angebote (beispiels-
weise Semesterticket) können nicht 
angerechnet werden 

Als Anlage zum Bauantrag ist ein 
Vorvertrag bzw. eine Absichtserklärung 
zwischen Bauherr und Mobilitätsdienst-
leister über die Durchführung der Maßnah-
men einzureichen. 
Verpflichtung zur Information der Bauauf-
sichtsbehörde über Änderungen/Abbruch 
der Maßnahme

Nachweis der Kriterien des Umweltzeichens 
RAL ZU 100 (Blauer Engel Carsharing) o.ä. 
Positive wirtschaftliche Bewertung der 
Maßnahme durch den Anbieter 
Grundsätzlich angerechnet werden je nach 
Vertragsgestaltung während der festgelegten 
Vertragslaufzeit: 
 monatliche Grundgebühren (incl. bspw. 

Haftungsreduzierung) sowie Anmelde-
gebühren für MieterInnen / MitarbeiterInnen 

 Herstellungs- und Betriebskosten des 
Standplatzes (nur bei Einrichtung einer 
neuen Station), ggf. auch Ausrüstung mit 
einer E-Lademöglichkeit 

 Die Übernahme von angemessenen Um-
satzgarantien für i.d.R. maximal drei Jahre. 
Hier werden nur die tatsächlich ange-
fallenen Zahlungen angerechnet. 

Als Anlage zum Bauantrag ist ein Vorvertrag 
bzw. eine Absichtserklärung zwischen Bauherr 
und Mobilitätsdienstleister über die Durchfüh-
rung der Maßnahmen einzureichen. 
Verpflichtung zur Information der Bauaufsichts-
behörde über Änderungen/Abbruch der Maß-
nahme 

Entsprechende Nachweise zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes hat der Bauherr auf Verlangen der 
Stadtverwaltung vorzulegen (Details werden im öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt). 
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So kann z.B. von den Bauherren verlangt werden, dass jährlich die Belege bzw. Nachweise zu 
Carsharing-Verträgen, Leihfahrrad-Mieten, Job- oder Mietertickets vorzulegen sind.

Das Mobilitätskonzept wird Gegenstand des öffentlich rechtlichen Vertrages zur Stellplatzablöse und 
die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes wird sowohl öffentlich-rechtlich als auch privatrechtlich 
abgesichert.

Der Bauherr/ Antragsteller verpflichtet sich, die Bauaufsichtsbehörde bei Abbruch der Maßnahme 
sofort in Kenntnis zu setzen. Sofern die Maßnahme aus vom Antragsteller nicht zu verschuldenden 
Gründen abgebrochen werden muss, wird in Absprache mit der Hanse-stadt Rostock eine 
Vereinbarung zu alternativen Maßnahmen und/oder der teilweisen realen Herstellung bzw. Ablöse 
getroffen. Sollten die Bedingungen für die Aussetzung bzw. Befreiung von der Stellplatzabläse nicht 
mehr durch den Bauherren erfüllt werden können, tritt die prinzipielle Ablöseverpflichtung als sog. 
anteilige Ablöseverpflichtung wieder in Kraft. Regelungen hierzu werden im öffentlich-rechtlichen 
Vertrag getroffen.

zu § 8 - Beschaffenheit von Stellplätzen

Die Beschaffenheit von Stellplätzen wird u.a. in der Landesverordnung über den Bau und 
Betrieb von Garagen (GarVO) sowie den Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs 
(EAR) geregelt. 

In der städtischen Grünflächengestaltungssatzung sind im § 3 - Qualitative Anforderungen 
an die Begrünung geregelt: 

(4) Für je vier ebenerdige Kraftfahrzeugstellplätze ist mindestens ein Baum mit 18/20 cm 
Stammumfang, gemessen in 1 m Höhe, zu pflanzen. Die Mindestgröße der unbefestigten 
Baumscheibe darf 9 m² nicht unterschreiten; unbefestigte Baumpflanzstreifen müssen eine 
Mindestbreite von 2,5 m aufweisen. 

(6) Dachflächen von nicht überbauten Tiefgaragen sind mindestens im Umfang von 50 % 
gemäß § 2 anzulegen.

(7) Von den qualitativen Anforderungen an die Begrünung können in bestehenden Wohn- 
und Gewerbegebieten Ausnahmen zugelassen werden, wenn anstelle der Begrünung des 
Grundstücks flächenüberdeckende Fassadenbegrünung oder Dachbegrünung durchgeführt 
wird.

Die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften sind für alle Verfahren einzuhalten.

Ab einer Anzahl von 10 zu errichtenden Stellplätzen für ein Vorhaben, sind 10 v.H. der zu 
errichtenden Stellplätze derart zu gestalten, dass sie die Mindestanforderungen als 
Normalladepunkt für Elektroautos erfüllen. Gemäß dem aktuellen Stand der Technik handelt 
es sich um Ladepunkte gemäß § 3 der Ladesäulenverordnung, bis max. 22 KW und 
Steckdosen des Typs 2 gemäß der Norm DIN EN 62196-2, Ausgabe Dezember 2014.
Von der Regelung kann abgewichen werden, wenn aufgrund der konkreten baulichen Nutzung und der 
Art des Ziel- und Quell-Verkehrs im Einzelfall der ermittelte Bedarf vom tatsächlich zu erwartenden 
Bedarf  erheblich abweicht. Für diesen Fall hat der Bauherr eine schlüssige Bedarfsermittlung zu 
erbringen.

Außerdem wird in Hinblick auf die zu erwartende schnelle Verbreitung der e-Autos empfohlen, dass 
alle zu errichtenden Stellplätze derart gestaltet werden, dass eine Grundinstallation der elektrischen 
Ladeinfrastruktur vorbereitet wird (Leerrohre etc.).
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zu § 9 - Beschaffenheit von Fahrradabstellmöglichkeiten

Dieser Paragraf fixiert insbesondere mit den Absätzen (1) und (2) die wichtigsten, im 
allgemeinen Regelwerk anerkannten Anforderungen an benutzerfreundliche 
Fahrradabstellanlagen. Im Gegensatz zu Kfz-Stellplätzen ist derzeit die Praxis bei 
Fahrradabstellanlagen von sehr guten bis nahezu unbrauchbaren Anlagen gekennzeichnet. 
Ziel ist, durch Festschreibung einiger Grundstandards die Qualität der Anlagen weiter zu 
verbessern. 

Der Absatz enthält die Anforderung an den Ort und die Erreichbarkeit von 
Fahrradstellplätzen. Wünschenswert ist eine Lage der Fahrradständer unmittelbar neben 
dem Eingang des Bauvorhabens bzw. so dicht wie möglich am Bauvorhaben. Bei 
bestimmten Gebäudenutzungen kann die Fahrradabstellung auch in Eingangsnähe 
innerhalb des Gebäudes sein (z.B. Fahrradräume oder -keller). 

Fahrradabstellplätze müssen eine Anschlussmöglichkeit für den Fahrradrahmen haben und 
dem Fahrrad einen sicheren Stand ermöglichen. Damit sind die besonders in Kritik 
stehenden Vorderradklemmbügel praktisch ausgeschlossen. In Gebäuden sind auch andere 
gesicherte Einstellmöglichkeiten realisierbar. 

Neben den genannten in der Satzung geregelten Beschaffenheitsanforderungen werden 
zusätzlich folgende Richtlinien für die Realisierung von Fahrradabstellmöglichkeiten 
gegeben: 

 Die Fläche eines Fahrradabstellplatzes sollte mindestens 0,70 m breit und 2,00 m 
lang sein, zuzüglich Bewegungsfläche (Tiefe mindestens 1,30 m, bei 
Senkrechtaufstellung mindestens 1,80 m). 

 Diese Fläche kann bei der Aufstellung von Fahrradparksystemen unterschritten 
werden, wenn eine benutzerfreundliche Handhabung der Fahrräder gewährleistet ist. 

 Anlehnbügel sollten, sofern einseitig nutzbar in einem Abstand von 0,60 m, falls 
beidseitig nutzbar in einem Abstand von 1,00 m zueinander angeordnet werden. Im 
Innenbereich sind auch andere gesicherte Einstellmöglichkeiten realisierbar. 

 Bei Fahrradabstellanlagen mit mehr als zehn Fahrradabstellplätzen sollten 
mindestens 10 v.H. der Fahrradabstellplätze zum Abstellen von  Lasten- bzw. Kinder-
anhängern oder Lastenrädern geeignet sein. Diese Fläche sollte gekennzeichnet sein 
und mindestens 2 qm pro Fahrrad betragen.

 Fahrradabstellanlagen mit mehr als zwölf Fahrradabstellplätzen sollen überdacht 
sein. 

 In Wohngebäuden und Arbeitsstätten ist für Elektrofahrräder (z.B. Pedelecs) an den 
Fahrradabstellplätzen mindestens eine Steckdose zu errichten, ab 5 Fahrrad-
stellplätzen sollte je 5 Fahrräder eine Steckdose gebaut werden. 

zu § 10 – Ablösebetragsschuldner, Entstehen und Fälligkeit

Die neue Regelung über die Stellplatzablösung schreibt zwingend den Abschluss 
eines öffentlich-rechtlichen Vertrages vor.

Der Ablösebetragsschuldner ist automatisch der Antragsteller, in der Regel ist dies 
der Bauherr. Insofern hat der  Bauherr / Antragsteller die alleinige Freiheit darüber 
zu entschieden, ob er den Stellplatznachweis auf dem eigenen Grundstück oder einem 
in der Nähe liegenden Grundstück erfüllt und nachweist oder die entsprechende 
Ablösung beantragt. 

Aufgrund der unterschiedlichen Baugenehmigungsverfahren sowie der damit verbundenen 
Bearbeitungs- und Entscheidungsfrist erfolgen unterschiedliche Festsetzungen hinsichtlich des 
Abschlusses des Ablösevertrages sowie auch zur Fälligkeit. 
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zu § 11 – Ordnungswidrigkeiten

§ 11 bestimmt entsprechend § 84 LBauO die bußgeldbewährten Tatbestände der 
Satzung.

zu §§ 12 und 13 – Übergangsvorschrift / Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Die Übergangsvorschrift enthält eine Vorschrift, welche es der Verwaltung ermöglicht, die 
Stellplatzforderungen einschl. Ablöse auch für Bauvorhaben zu fordern, für welche der 
Nachweis noch nicht erbracht wurde. Aus diesem Grunde erfolgt die Rückwirkung der 
Satzung bis zum Jahre 2012, da hier noch anhängige Verfahren von diesem Zeitraum an 
erfasst sind. Dabei erfolgt die Berücksichtigung des Schlechterstellungsverbotes, so dass 
die Ablösebeträge für diese Vorhaben auf die ursprünglichen Ablösebeträge begrenzt 
werden. Hinsichtlich weiterer Vorschriften, wie die neue Definierung der 
Ordnungswidrigkeiten ergeben sich keine Änderungen, da diese in der LBauO 2006 und in 
der zur Zeit gültigen Fassung im Wesentlichen identisch enthalten ist. Bei Vorhaben, bei 
denen das bauaufsichtliche Verfahren vor der Bekanntgabe der Satzung abgeschlossen 
worden ist, gilt das neue Recht somit nur, soweit es für den Bauherren eine im Vergleich mit 
dem bisherigen Recht günstigere Regelung enthält. 

Finanzielle Auswirkungen:

Sicherung von Einnahmen durch Stellplatzablösebeträge

Bezug zum zuletzt beschlossenen Haushaltssicherungskonzept: kein Bezug

Roland Methling 

Anlagen:
1  Stellplatzsatzung einschließlich deren Anlage 1 Richtzahlentabelle

Anlage 2 Gesamtübersichtskarte der
 Gebietszonen

Anlage 3 bis 7 Übersichtskarten der
 Gebietszonen
2  Beispielrechnungen

* Begründung der Vorlage am 28.08.2017 redaktionell geändert:
  
  - zu § 4 – Verringerung der Anzahl der notwendigen Stellplätze (Seite 5): 
  
  Gebietszone für Hansaviertel wurde korrigiert!
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/2872-01 (ÄA)
öffentlich

Änderungsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Ersteller:
Ortsamt Mitte

Beteiligt:
Fraktion Rostocker Bund/ Graue/ 
Aufbruch 09
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft
Sitzungsdienst

Datum: 29.09.2017

Vorsitzende des Ortsbeirates der Kröpeliner-Tor-Vorstadt
Satzung der Hansestadt Rostock über die Herstellung notwendiger 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder und über die Erhebung von Ablösebeträgen für 
notwendige Stellplätze und Fahrradabstellmöglichkeiten 
(Stellplatzsatzung)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

05.10.2017 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
Vorberatung

10.10.2017 Bau- und Planungsausschuss Vorberatung
11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Satzung wird in § 4 Abs. 1 wie folgt geändert:

1. in den Gebietszonen I und II um 25 Prozent, für Wohnnutzung, 
Schulen/Hochschulen und Studierendenwohnheime um 50 Prozent.

Sachverhalt:

Die Verringerung der Anzahl der notwendigen Stellplätze in den Gebietzonen I und II um 
50 Prozent soll auch gelten für: Schulen/Hochschulen und Studierendenwohnheime.

§ 4 Abs. 1 erhält mit der Änderung folgende neue Fassung:

(1) Die nach der Anlage 1 notwendige Anzahl der Stellplätze (Richtzahlen für den 
Stellplatzbedarf) wird vorbehaltlich Absatz 3 unter Berücksichtigung der städtebaulichen 
Verhältnisse und der unterschiedlichen Erschließung durch den öffentlichen 
Personennahverkehr in den Gebietszonen I, II und III, wie folgt verringert: 
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1. in den Gebietszonen I und II um 25 Prozent, für Wohnnutzung, 
Schulen/Hochschulen und Studierendenwohnheime um 50 Prozent.

2. in der Gebietszone III um 15 Prozent, für Wohnnutzung um 30 Prozent. 

Im übrigen Stadtgebiet erfolgt keine Verringerung der Anzahl der notwendigen 
Stellplätze. 

§ 3 Absatz 4 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass eine Rundung erst bei der 
prozentualen Verringerung erfolgt. 

gez.
Anette Niemeyer
Ortsbeiratsvorsitzende
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/2872-02 (ÄA)
öffentlich

Änderungsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Ersteller:
Ortsamt Mitte

Beteiligt:
Fraktion Rostocker Bund/ Graue/ 
Aufbruch 09
Sitzungsdienst
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft

Datum: 29.09.2017

Vorsitzende des Ortsbeirates der Kröpeliner-Tor-Vorstadt
Satzung der Hansestadt Rostock über die Herstellung notwendiger 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder und über die Erhebung von Ablösebeträgen für 
notwendige Stellplätze und Fahrradabstellmöglichkeiten 
(Stellplatzsatzung)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

05.10.2017 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
Vorberatung

10.10.2017 Bau- und Planungsausschuss Vorberatung
11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
In die Satzung ist an geeigneter Stelle aufzunehmen:

„Wenn die zur Schaffung von Kfz-Stellplätzen zur Verfügung stehende Fläche nicht ausreicht 
um alle notwendigen Plätze auszuweisen und herzustellen, sind die barrierefreien Stellplätze 
zuerst und vorrangig gegenüber nicht barrierefreien Stellplätzen auszuweisen.“

Anette Niemeyer
Vorsitzende des Ortsbeirates
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/2872-04 (ÄA)
öffentlich

Änderungsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Ersteller:
Ortsamt Mitte

Beteiligt:
Sitzungsdienst
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft

Datum: 09.10.2017

Kristin Schröder (für den Ortsbeirat Südstadt)
Satzung der Hansestadt Rostock über die Herstellung notwendiger 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder und über die Erhebung von Ablösebeträgen für 
notwendige Stellplätze und Fahrradabstellmöglichkeiten 
(Stellplatzsatzung)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Satzung wird in § 4 Abs. 1 wie folgt geändert:
2. in den Gebietszonen III um 15 Prozent, für Wohnnutzung um 30 Prozent, 
Studierendenwohnheime, Schulen und Hochschulen um 50 Prozent.

Sachverhalt:
§ 4 Abs. 1 erhält mit der Änderung folgende neue Fassung:
(1) Die nach der Anlage 1 notwendige Anzahl der Stellplätze (Richtzahlen für den 
Stellplatzbedarf) wird vorbehaltlich Absatz 3 unter Berücksichtigung der städtebaulichen 
Verhältnisse und der unterschiedlichen Erschließung durch den öffentlichen 
Personennahverkehr in den Gebietszonen I, II und III, wie folgt verringert: 
1. in den Gebietszonen I und II um 25 Prozent, für Wohnnutzung um 50 Prozent.
2. in der Gebietszone III um 15 Prozent, für Wohnnutzung um 30 Prozent, 
Studierendenwohnheime, Schulen und Hochschulen um 50 Prozent.
Im übrigen Stadtgebiet erfolgt keine Verringerung der Anzahl der notwendigen Stellplätze. 
§ 3 Absatz 4 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass eine Rundung erst bei der 
prozentualen Verringerung erfolgt. 

Gez. Kristin Schröder
Vorsitzende des Ortsbeirates
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/2872-06 (ÄA)
öffentlich

Änderungsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Ersteller:
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN

Beteiligt:
Sitzungsdienst
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft

Datum: 09.10.2017

Vorsitzende der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Satzung der Hansestadt Rostock über die Herstellung notwendiger 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder und über die Erhebung von Ablösebeträgen für 
notwendige Stellplätze und Fahrradabstellmöglichkeiten 
(Stellplatzsatzung)
Mobilitätskonzept
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

In § 7 (2) der Satzung wird Punkt 3 wie folgt ersetzt (ergänzt):

3. spezielle Angebote für Beschäftigte, Bewohner und andere Nutzer
(z.B. Jobticket, Semesterticket, Jobräder, ÖPNV-Abo)

statt bisher:
3. spezielle Angebote für Beschäftigte bzw. Bewohner
(z.B. Jobticket, Jobräder, ÖPNV-Abo)

Sachverhalt:

Mit dem Begriff „andere Nutzer“ wird der Kreis um Schüler, Studenten und andere 
sinnvoll erweitert und mit dem zusätzlichen Beispiel „Semesterticket“ erläutert.

gez. Dr. Steffen Wandschneider-     gez. Uwe Flachsmeyer
 Kastell
 Fraktion der SPD        Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/2872-07 (ÄA)
öffentlich

Änderungsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Ersteller:
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN

Beteiligt:
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft
Sitzungsdienst

Datum: 09.10.2017

Fraktionsvorsitzende der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN Satzung der Hansestadt Rostock über die Herstellung 
notwendiger Stellplätze für Kraftfahrzeuge und 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und über die Erhebung von 
Ablösebeträgen für notwendige Stellplätze und 
Fahrradabstellmöglichkeiten (Stellplatzsatzung)
Änderung der Richtzahlen in Punkt 8.4
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

10.10.2017 Bau- und Planungsausschuss Vorberatung
11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
In der Richtzahlen-Tabelle (Anlage 1 zur Satzung) erfolgt in Punkt 8.4 folgende Änderung:
Nr. Verkehrsquelle/Nutzungsart Notwendige Stellplätze Notwendige 

Fahrradabstellmöglichkeiten 

8.4 Fachhochschulen, Hochschulen 1 je 10 (statt 6)  Studierende / 
Mitarbeiter

1 je 5 (statt 3) Studierende / 
Mitarbeiter

Sachverhalt:
Nach Diskussionen zur Satzung u.a. mit Universität, BBL und Studentenwerk ist eine 
entsprechende Reduzierung der Stellplatzzahlen sinnvoll, um diese dem tatsächlichen 
Bedarf anzupassen..

gez. Dr. Steffen Wandschneider-Kastell      gez. Uwe Flachsmeyer
Fraktion der SPD        Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/2872-08 (ÄA)
öffentlich

Änderungsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Ersteller:
CDU-Fraktion

Beteiligt:
Sitzungsdienst
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft

Datum: 10.10.2017

Daniel Peters (für die CDU-Fraktion)
Satzung der Hansestadt Rostock über die Herstellung notwendiger 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder und über die Erhebung von Ablösebeträgen für 
notwendige Stellplätze und Fahrradabstellmöglichkeiten 
(Stellplatzsatzung)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

10.10.2017 Bau- und Planungsausschuss Vorberatung
11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Folgende Regelung ist mit aufzunehmen:
„Die Einnahmen aus der Stellplatzsatzung müssen zielgerichtet zur Schaffung von 
notwendigen Stellplätzen im öffentlichen Raum eingesetzt werden“. 

Sachverhalt:
Aufgrund des Umstandes, dass durch die Stellplatzsatzung bislang keine Parkplätze im 
öffentlichen Raum geschaffen wurden, sollten diese Mittel dieser wichtigen Aufgabe 
zugewiesen werden.

Daniel Peters
Fraktionsvorsitzender
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/2878
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Zentrale Steuerung

Beteiligte Ämter:
Rechtsamt

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

23.06.2017

OB, Roland Methling

Aktualisierte Fassung des Gesellschaftsvertrages der Zoologischer 
Garten Rostock GmbH
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

26.09.2017 Hauptausschuss Vorberatung
11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt den neu gefassten Gesellschaftsvertrag der Zoologischer 
Garten Rostock GmbH (Anlage 1).

Beschlussvorschriften:
§ 22 Abs. 3 Punkt 10 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

bereits gefasste Beschlüsse:
2010/BV/1203

Sachverhalt:

Die Hansestadt Rostock ist mit 99,56 % an der Zoologischer Garten Rostock GmbH beteiligt. 
Weitere Gesellschafter sind:

• Gesellschaft der Freunde und Förderer des Zoos Rostock e.V. mit 0,40 %
• Herr Mathias Welke mit 0,04 %.

Mit der Novellierung der Kommunalverfassung Mecklenburg Vorpommern 2012 und den 
Anforderungen gemäß § 73 ist eine Änderung des Gesellschaftsvertrages zwingend 
erforderlich. 

Der Gesellschaftsvertrag wurde mit Beschluss der Bürgerschaft 2010/BV/1203 zuletzt 
überarbeitet. 

Im vorliegenden Entwurf wurde insbesondere der Gegenstand des Unternehmens im § 2 und 
im § 3 „Selbstlosigkeit“ aktualisiert und in Abstimmung mit dem Finanzamt Rostock die 
Anforderungen an die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft damit klärend geregelt.
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Der Gesellschaftsvertrag wurde grundlegend überarbeitet und neu strukturiert:

 Die §§ 8 bis 12 – Abtretung, Einbeziehung von Geschäftsanteilen; Tod eines 
Gesellschafters Kündigung und Abfindung - sind im Entwurf unter dem Abschnitt VII 
„Geschäftsanteile“ geregelt.

 Die Rechte und Pflichten der Organe der Gesellschaft, der Geschäftsführung, der 
Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates werden unter §§ 6-12 
komprimiert dargestellt.

Der Aufbau des Gesellschaftsvertragsentwurfes entspricht im Wesentlichen den bereits 
durch die Bürgerschaft beschlossenen Gesellschaftsverträgen der kommunalen 
Unternehmen der Hansestadt Rostock in Anpassung der Anforderungen aus der 
Novellierung der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern.

Der vorliegende Entwurf des Gesellschaftsvertrages wurde in Abstimmung mit dem 
Aufsichtsrat der Zoologischer Garten Rostock GmbH diskutiert und beraten. Dem Entwurf 
des Gesellschaftsvertrages hat der Aufsichtsrat zugestimmt.

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Synopse verwiesen, um die Änderungen gegenüber 
der bisherigen Fassung verständlicher nach zu vollziehen. 

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Bezug zum zuletzt beschlossenen Haushaltssicherungskonzept:
kein Bezug

Roland Methling 

Anlage/n:
Anlage 1: Entwurf Gesellschaftsvertrag 

(redaktionell geändert am 04.08.17/ Änderungen kursiv)
Anlage 2: Synopse zur Beschlussvorlage 
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/2975
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Eigenbetrieb TZR & W

Beteiligte Ämter:
Zentrale Steuerung
Rechnungsprüfungsamt
Finanzverwaltungsamt

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

08.08.2017

OB, Roland Methling

S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz 
Rekowski

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 für 
den kommunalen Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & 
Warnemünde
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

27.09.2017 Rechnungsprüfungsausschuss Vorberatung
27.09.2017 Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Vorberatung
28.09.2017 Finanzausschuss Vorberatung
11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 für den kommunalen Eigenbetrieb 
Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde wird in der von der HAG 
Hanseatic Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Fassung mit einem 
Jahresverlust von 1.036.708,23 EUR festgestellt.

2. Im Geschäftsjahr 2016 hat die Tourismuszentrale aufgrund des geplanten Verlustes 
unterjährig Mittel in Höhe von 1.190.208,51 EUR erhalten. Dadurch ergibt sich eine 
Verbindlichkeit in Höhe von 153.500,28 EUR gegenüber der Hansestadt Rostock.

3. Dem Tourismusdirektor des Eigenbetriebes Tourismuszentrale Rostock & 
Warnemünde wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.

Beschlussvorschriften:
Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern § 22 (3), 
Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden M – V (EigVO) § 5 Abs. 1 Nr. 3 

bereits gefasste Beschlüsse:
keine
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Sachverhalt:

Der Jahresabschluss 2016 wurde durch den kommunalen Eigenbetrieb Tourismuszentrale 
Rostock & Warnemünde erstellt und durch die HAG Audit GmbH Wirtschaftsprüfgesellschaft 
mit Bestätigungsvermerk vom 30.03.2017 geprüft.

Der für das Wirtschaftsjahr 2016 vorgesehene Ausgleichsbedarf belief sich auf      
1.280.000,00 EUR. Aus Gründen der Liquiditätssicherung wurden im laufenden 
Wirtschaftsjahr 1.190.208,51 EUR seitens der Hansestadt überwiesen. Dank höherer 
Umsatzerlöse und der ergebniswirksamen Auflösung einer Rückstellung konnte im Ergebnis 
der Ausgleichsbedarf für den Verlust auf 1.036.708,23 EUR gesenkt werden. Entsprechend 
wurden eine Verbindlichkeit gegenüber der Hansestadt in Höhe von 153.500,28 EUR 
bilanziert.

Der Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2016 gibt im Einzelnen Aufschluss über die 
wirtschaftliche Betätigung der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde.

Finanzielle Auswirkungen:

Verbindlichkeit gegenüber der Hansestadt Rostock in Höhe von 153.500,28 EUR

Bezug zum zuletzt beschlossenen Haushaltssicherungskonzept:
kein Bezug

Roland Methling

Anlage/n:
Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2016 für den Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock 
& Warnemünde. 
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/2987
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Amt für Stadtgrün, Naturschutz u. 
Landschaftspflege

Beteiligte Ämter:
Finanzverwaltungsamt
Zentrale Steuerung

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

10.08.2017

S 4, Holger Matthäus

S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz 
Rekowski

Annahme einer Zuwendung (Schenkung) zugunsten der Hansestadt 
Rostock - Gärtnerische Umgestaltung öffentliche Grünfläche am 
Konrad Adenauer Platz (Bahnhofskreisel)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Gärtnerische Umgestaltung der öffentlichen Grünfläche am Konrad-Adenauer-Platz 
(Bahnhofskreisel) mit einem Gesamtwert i.H.v. 111.151,15 EUR zugunsten der 
Hansestadt Rostock wird angenommen.

Beschlussvorschriften:
§ 44 (4) Kommunalverfassung, § 6 (3) Nr. 5 Hauptsatzung der Hansestadt Rostock

Sachverhalt:
Im Rahmen „Einsatz in vier Hecken“ wurde im Jahr 2013 die öffentliche Grünfläche am 
Konrad-Adenauer-Platz (Bahnhofskreisel) für eine gezielte gärtnerische Umgestaltung durch 
die Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Rostock favorisiert.
Das Aktionsbündnis „Einsatz in vier Hecken“ ist ein Zusammenschluss Rostocker 
Unternehmen mit dem Ziel, die Gestaltung der Hansestadt Rostock an ausgesuchten 
Grünflächen unter Bürgerbeteiligung in den Focus des öffentlichen Interesses zu rücken.
Die Umsetzung der gärtnerischen Gestaltung des Bahnhofskreisels erfolgte durch die 
Vertragspartner des Aktionsbündnisses „Einsatz in vier Hecken“ Zwischen der Hansestadt 
Rostock und dem Aktionsbündnis wurde zu diesem Zweck eine Vereinbarung geschlossen. 
Aus dieser geht hervor dass alle mit der Umgestaltung und Unterhaltspflege verbundenen 
Kosten vom Aktionsbündnis „Einsatz in vier Hecken“ getragen werden.

Zur gärtnerischen Umgestaltung des Bahnhofskreisels im Rahmen des Aktionsbündnisses 
gehören die Planung incl. Bauüberwachung, die Herstellung von Rasen- und Pflasterflächen, 
die Lieferung und Pflanzung von Bäumen, Rosen, Stauden und Blumenzwiebeln, die 
Lieferung und Einbau einer Beregnungsanlage sowie dreijährige Unterhaltungspflege der 
Anlage.
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Das Projekt endet in 2017 und die Anlage soll nun an die Hansestadt Rostock übergeben 
werden. Der Gesamtwert der gärtnerischen Umgestaltung i.H.v. 111.151,15 EUR setzt sich 
wie nachfolgend genannt zusammen:

Garten-Iden, Garten und Landschaftsarchitektin Birgit Schrenk
Bahnhofsstraße 14, 18055 Rostock
Planung und Bauüberwachung, Lieferung Blumenzwiebeln                       24.870,70 EUR

Garten und Landschaftsgestaltung Mathias Welke
Am Soll 5, 18182 Bentwisch
Pflanzarbeiten (Rosen und Stauden)                                                               9.549,16 EUR
 
Bewässerungstechnik Martin Wahl
Rothbäk 10, 18198 Groß Schwaß
Einbau Beregnungsanlage                                                                                9.401,00 EUR

Straßenbau Robert Wahl
Dalwitzhof 6, 18059 Rostock
Pflasterarbeiten                                                                                                19.935,48 EUR

Steinmetz Haus Nico Nautsch & Lars Steuer
Satower Str. 139, 18059 Rostock
Herstellung und Einbau von Stellen                                                                 7.931,83 EUR

Team baucenter GmbH & Co. KG, Bernd Seibold
Hansestr. 20-22, 18182 Bentwisch
Lieferung Pflaster für Pflasterfläche                                                                6.747,30 EUR

Rosenhof Eike Köhler
Unterdorf 35a, 18182 Mönchhagen
Lieferung Rosen und Stauden                                                                          3.762,00 EUR

Rostocker GaLaBau Kay Brandenburg
Tessiner Str. 96, 18055 Rostock
Herstellung Rasenfläche und Pflege                                                                7.979,00 EUR

Bruns-Pflanzen-Export GmbH  & Co. KG
Johann-Bruns-Allee 1, 26160 Bad Zwischenahn
Lieferung Bäume                                                                                              20.974,68 EUR
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Finanzielle Auswirkungen:

Teilhaushalt:     67 – Amt für Stadtgrün

Produkt:           55100– Stadtgrün

Haushalts-
jahr

Konto / Bezeichnung Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Erträge Auf-
wendungen

Ein-
zahlungen

Aus-
zahlungen

ab 2018
jährlich

55100.52311300
55100.72311300
Unterhaltung 
wassertechnische 
Anlagen

   1.500 EUR
   1.500 EUR

ab 2018 
jährlich

55100.52270000
55100.72270000
Wasser

     500 EUR
      500 EUR

ab 2018
jährlich

55100.56290060
55100.76290060
Vergabeleistungen 
Unterhaltung von 
Grünanlagen

      700 EUR
      700 EUR

2017
ab 2018
jährlich

55100.41510000
Erträge aus der 
Auflösung 
Sonderposten aus 
Zuwendung

      500 EUR
   2.500 EUR

2017
ab 2018
jährlich

55100.53580000
Abschreibungen

      500 EUR
   2.500 EUR

Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

liegen nicht vor.

Roland Methling  
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/2994
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft

Beteiligte Ämter:
Zentrale Steuerung
Ortsamt Mitte
Bauamt
Kataster-, Vermessungs- und 
Liegenschaftsamt
Amt für Verkehrsanlagen
Amt für Stadtgrün, Naturschutz u. 
Landschaftspflege
Amt für Umweltschutz

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

14.08.2017

OB, Roland Methling

Beschluss über die Auslegung der südlichen Teilfläche des 
Bebauungsplanes Nr. 12.W.188  "Ehemalige Molkerei", 
Neubrandenburger Straße
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

05.09.2017 Ortsbeirat Brinckmansdorf (15) Vorberatung
27.09.2017 Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Vorberatung
05.10.2017 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung

Vorberatung
10.10.2017 Bau- und Planungsausschuss Vorberatung
11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Entwurf der südlichen Teilfläche (Teilfläche 1) des Bebauungsplans Nr. 12.W.188 
„Ehemalige Molkerei“, Neubrandenburger Straße
begrenzt:
      im Norden: - südlich der im B-Plan Nr. 12.GE.68 Gewerbegebiet „Kassebohm“  
                           festgesetzten Gewerbefläche              
      im Osten:   - nordwestlich des Wohngebietes Kassebohm bis zum südlichen 
                         Grundstücksende der ehemals neuen Molkerei 
      im Süden:  - Grundstücksgrenze der ehemals neuen Molkerei einschließlich
                           Lärmschutzwall
      im Westen: - entlang der Neubrandenburger Straße (L 191/B 103) bis zum 
              Grundstücksende der alten Molkerei 
und die Begründung dazu werden in der vorliegenden  Fassung gebilligt und sind nach § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.
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Beschlussvorschriften:
§ 22 Abs. 2 KV M-V
§ 2 Abs. 1 BauGB

bereits gefasste Beschlüsse:
2015/BV/1006  Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 12.W.188 
"Ehemalige Molkerei", Neubrandenburger Straße  

Sachverhalt:
Ziel der Aufstellung des gesamten Bebauungsplans ist vor allem die Neuordnung der großen 
Brachflächen südlich der Bahnlinie, die derzeit einen städtebaulichen Missstand am 
südöstlichen Ortseingang von Rostock darstellen und die Umwidmung von Gewerbegebiets- 
in Wohnbauflächen. 

Die gesamten Flächen sind mit den rechtskräftigen Bebauungsplänen Nr. 12.GE.68 
„Gewerbegebiet Kassebohm“ im nördlichen Teil und Nr. 12.GE.76 „Molkereigenossenschaft 
Küstenland“ im südlichen Teil überplant. 
Ein großer Teil der Gewerbegebiete steht bis heute leer bzw. weist einen schlechten bis 
ruinösen Zustand auf (ehem. Betonwerk). Die erforderliche innere Erschließung des 
Gewerbegebietes konnte bis heute nicht realisiert werden. Für diese Fläche sind noch 
weitere Untersuchungen hinsichtlich Nutzungsmöglichkeiten auch für Wohnungsbau, 
erforderlich. Deshalb werden sie im Verfahren abgetrennt und nur die Teilfläche 1 (alte und 
neue Molkerei) soll jetzt zur Auslegung gebracht werden.

Der gewerbliche Bereich der alten und neuen Molkerei ist als Allgemeines Wohngebiet nach 
§ 4 BauNVO überplant worden, um in der Hansestadt dringend benötigte Wohnbauflächen 
zur Verfügung stellen zu können. 
Im direkten Anschluss an das Wohngebiet Kassebohm werden dabei vorwiegend Flächen für 
eine Einfamilienhausbebauung neu erschlossen. Entlang der Neubrandenburger Straße (L 
191) werden mehrgeschossige Wohnhäuser entstehen können, die ggf. auf spezielle 
Wohnzwecke (z.B. altengerechtes Wohnen, alternative Wohnformen) ausgerichtet werden. 
Dabei ist im Verfahren die Notwendigkeit der Errichtung von sozialen Einrichtungen geprüft 
(z.B. einer Kindertagesstätte) worden. Für eine Kindertagesstätte besteht eine planerische 
Notwendigkeit und eine entsprechende Flächenfestsetzung wurde dafür getroffen.

Vorhandene Wohngebäude und z.T. Gewerbebetriebe genießen Bestandsschutz und sind in 
die Planung integriert worden.
Die Verkehrserschließung des Plangebietes (Teilfläche 1), sowie die Ver- und Entsorgung 
sind insgesamt neu zu regeln. Fuß- und Radwegebeziehungen in die Umgebung sind 
berücksichtigt worden. Die von Süden aus dem Wohngebiet Kassebohm kommende 
Grünachse soll als breiter Grünstreifen vom Südosten des Plangebietes über den begrünten 
Wall östlich der Fläche „neue Molkerei“ in nordöstliche Richtung fortgesetzt werden. Entlang 
der Neubrandenburger Str. verläuft bereits ein Fuß-/Radweg.

Ein Begleitplan der grünordnerischen Belange wurde erarbeitet, dessen wesentliche Inhalte 
sind als Festsetzungen in den Bebauungsplan integriert worden. Darüber hinaus liegen ein 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Immissionsschutzgutachten zu Verkehrslärm und 
gewerblichen Emissionen und ein Altlastengutachten vor.

Insgesamt können, vorbehaltlich der weiteren Planung, etwa 8 ha Wohnbauflächen 
ausgewiesen werden.

Der Eigentümer (Investor) schließt mit der Stadt einen Erschließungsvertrag zur 
Durchführung aller erforderlichen Erschließungsmaßnahmen
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Finanzielle Auswirkungen:
Planungskosten und Kosten für erforderliche Gutachten wurden von der Hansestadt Rostock      
übernommen. Für die Stadt entstehen keine neuen Kosten. 

Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

liegen nicht vor.

werden nachfolgend angegeben

Bezug zum zuletzt beschlossenen Haushaltssicherungskonzept:
Kein Bezug zum Haushaltssicherungskonzept.

in Vertretung

Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung und 
1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters

Anlagen:
1. Planentwurf Teilfläche 1, 
2. Entwurf Begründung Teilfläche 1
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/3031
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Amt für Schule und Sport

Beteiligte Ämter:
Eigenbetrieb KOE

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

23.08.2017

S 3, Steffen Bockhahn

Terminverlängerung Beschluss Nr. 2016/AN/1852: Prüfung eines 
Schwimmhallenneubaus
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

20.09.2017 Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport Vorberatung
05.10.2017 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung

Vorberatung
11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft verlängert den Termin zur Umsetzung des Beschlusses Nr. 2016/AN/1852 
bis zum Februar 2018.

Beschlussvorschriften:  § 22 Abs. 2 KV M-V

bereits gefasste Beschlüsse:

- Nr. 2016/AN/1852 vom 06.07.2016: Prüfung eines Schwimmhallenneubaus

- Nr. 2016/BV/2337 vom 01.02.2017: Terminverlängerung Beschluss Nr. 2016/AN/1852: 
Prüfung eines Schwimmhallenneubaus
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Sachverhalt:

Im Ergebnis der kommunalen Bürgerinnen- und Bürgerumfrage 2016 konnte eine fundierte 
Soll-Ist-Analyse erstellt werden. Daraus resultierend wurde eine Aufgabenstellung für einen 
möglichen Schwimmhallenneubau entwickelt. 

Mit Blick auf alle baulichen Fragen, welche im Zuge der Stellungnahme zu beantworten sind, 
wird ein zu beauftragendes Planungsbüro folgende Aspekte untersuchen:

 Bau- und Folgekosten
 Standort
 Energieeffiziente Möglichkeiten für den Bau

Die entsprechenden Ergebnisse werden allerdings nicht vor Ende 2017 vorliegen. Daher 
wird um eine entsprechende Fristverlängerung gebeten.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Bezug zum zuletzt beschlossenen Haushaltssicherungskonzept:

Kein Bezug

in Vertretung 

Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung und 
1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/3049
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Kataster-, Vermessungs- und 
Liegenschaftsamt

Beteiligte Ämter:
Zentrale Steuerung
Finanzverwaltungsamt
Bauamt
Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft
Amt für Verkehrsanlagen
Brandschutz- und Rettungsamt

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

29.08.2017

OB, Roland Methling

S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz 
Rekowski

Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im TH 62 im  
Finanzhaushalt 2017 in der Maßnahme: Nr. 62 11402  9999 00199 - 
Flächenbevorratung (mittel-, / langfristige Stadtentwicklung)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

21.09.2017 Finanzausschuss Vorberatung
11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Zustimmung zur überplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt 2017 in der 
Maßnahme:  62 11402  9999 00199 - Flächenbevorratung (mittel-, / langfristige 
Stadtentwicklung) in Höhe von 2.210.400 EUR wird erteilt. 

Die Mehrauszahlungen  werden in gleicher Höhe gedeckt durch Minderauszahlungen im 
Finanzhaushalt in den Maßnahmen:

TH 37 12601 2015 00617 – Investitionszuschuss Sanierung Feuerwache 400.000 €
TH 66 54400 2015 00211 – Kreuzungsbauwerk Evershagen B103/105 400.000 €
TH 66 54101 2012 01010 – Erneuerung Kreuzungsbauwerk Lütten-Klein 275.000 €
TH 66 54300 2012 01220 – Ersatzneubau BW 105, Tessiner Straße 685.400 €
TH 66 54101 2013 00513 – Umgestaltung Markt Reutershagen 450.000 €

 

Beschlussvorschriften: § 22 (2) und § 50 (1) Kommunalverfassung M-V

bereits gefasste Beschlüsse: keine
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Sachverhalt:
1. 
unabweisbar:
Die Bürgerschaft hat am 10.05.2017 (2017/BV/2582) die Aufstellung des B-Planes Nr. 
15.W.135 Wohngebiet "Rostocker Straße / Melkweg" beschlossen. Für die Erschließung 
dieses Wohngebietes ist der Erwerb des Flurstück 106/2 zwingend erforderlich und für die 
Erstellung des B-Planes somit unaufschiebbar

unvorhersehbar:
Die Ankaufsverhandlungen mit dem Verkäufer sind abgeschlossen. Er verkauft der 
Hansestadt Rostock alle im Eigentum befindlichen Grundstücke unter der Voraussetzung, 
dass der Kaufvertrag noch 2017 geschlossen wird und somit der Kaufpreis auch zur 
Auszahlung kommt. (siehe auch Beschlussvorlage 2017/BV/3070)

 

Finanzielle Auswirkungen:

überplanmäßige Auszahlung

Nummer Bezeichnung
Teilhaushalt 62 Kataster-, Vermessungs- und 

Liegenschaftsamt
Produkt 11402 Liegenschaften

Produktkonto:
11402 785110000.09631000 Auszahlungen für den Erwerb 

unbebauter Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte

Investitionsmaßnahme 62 11402  9999 00199 Flächenbevorratung (mittel-, / 
langfristige Stadtentwicklung)

Investitionsposition 2 Erwerb von Grundstücken – 
10% Nebenkosten

1. Berechnung der Gesamtauszahlungen TH 62

EH in EUR FH in EUR

Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. a. Haushaltsjahr 845.242,73

bisherige genehmigte Ansatzüberschreitungen + 0,00

 unechte Deckungsfähigkeit

 echte Deckungsfähigkeit

neu beantragte Haushaltsüberschreitung insgesamt + 2.210.400,00
davon:
 Haushaltsüberschreitung netto

2.210.400,00
 Haushaltsüberschreitung abzugsfähige Vorsteuer

Summe der voraussichtlichen Gesamtaufwendungen/-
auszahlungen

=      3.055.642,73
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Begründung der vorgesehenen Mehrauszahlungen

unabweisbar:

Die Bürgerschaft hat am 10.05.2017 (2017/BV/2582) die Aufstellung des B-Planes Nr. 15.W.135 
Wohngebiet "Rostocker Straße / Melkweg" beschlossen. Für die Erschließung dieses Wohngebietes 
ist der Erwerb des Flurstück 106/2 zwingend erforderlich und für die Erstellung des B-Planes somit 
unaufschiebbar

unvorhersehbar:

Die Ankaufsverhandlungen mit dem Verkäufer sind abgeschlossen. Er verkauft der HRO alle im 
Eigentum befindlichen Grundstücke unter der Voraussetzung, dass der Kaufvertrag noch 2017 
geschlossen wird und somit der Kaufpreis auch zur Auszahlung kommt.

2. Nachweis der Deckung durch Minderauszahlung TH 37

Nummer Bezeichnung
Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt
Produkt 12601 Brandschutz

Produktkonto:
12601 78440000.01900000 Auszahlung für Anzahlung für 

immaterielle Vermögensgegenstände
Investitionsmaßnahme. 3712601201500617 Investitionszuschuss Sanierung 

Feuerwache 1
Investitionsposition 2 Zuschuss an KOE für Sanierung FW 1

EH in EUR FH in EUR

Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr 1.000.000,00

bisher bereitgestellte Mittel für andere Teilhaushalte/Produkte ./. 0

bereits angeordnete Mittel für o. g. Haushaltsansatz ./. 0

noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr = 1.000.000,00

als Deckungsquelle eingesetzt 400.000,00

Begründung der Minderauszahlung

Im Jahr 2016 wurde der Feuerwehrbedarfsplan für die Hansestadt Rostock überarbeitet. Die 
daraus abgeleitete notwendige Aufgabenstellung zur Bauausführung wurde dem 
Eigenbetrieb KOE übergeben und erforderte eine Planungsüberarbeitung. Damit kann die 
Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2017 nicht mehr umgesetzt werden, so dass eine 
Umverteilung der Mittel zugunsten des außerplanmäßig erforderlichen Grundstücksankaufes 
möglich ist. In der Haushaltsplanung 2018 werden die im Teilhaushalt 62 geplanten Mittel für 
den Grundstücksankauf wiederum bereitgestellt für den Bau der Feuerwache. 
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Nachweis der Deckung durch Minderauszahlungen TH 66

a)

Nummer Bezeichnung
Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenbauamt
Produkt 54400 Bundesstraßen

Produktkonto:
54400 78532000.09612000 Auszahlung für Baumaßnahmen 

(Herstellungskosten) 
Infrastrukturvermögen

Investitionsmaßnahme. 6654400201500211 Kreuzungsbauwerk  B103/B105 
Evershagen

Investitionsposition  2

EH in EUR FH in EUR

Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr 3.000.000,00

bisher bereitgestellte Mittel für andere Teilhaushalte/Produkte ./. 0

bereits angeordnete Mittel für o.g. Haushaltsansatz ./. 0

noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr = 3.000.000,00

als Deckungsquelle eingesetzt 400.000,00

Begründung der Minderauszahlungen

Das Straßenbauamt Schwerin (Straßenbauverwaltung) plant die Umwandlung von derzeit 
zwei plangleichen Teilknoten mit LSA-Regelung zu einem teilplanfreien Knoten mit dem 
erforderlichen Ausbau der Ein- und Ausfädelungsstreifen sowie Rampen, Kreuzungsbauwerk 
sowie je ein Knotenpunkt zur Anbindung der Rampen an das untergeordnete Straßennetz.
Dazu wurde entsprechend Bundesstraßengesetz eine Vereinbarung zwischen der 
Straßenbauverwaltung und der Hansestadt Rostock zur Kostenteilung entsprechend 
bestehenden Kostenteilungsschlüssel geschlossen.
Das Planfeststellungsverfahren ist abgeschlossen, der geplante Baubeginn wird nach 
aktueller Aussage der Straßenbauverwaltung Ende 2017 liegen. Dadurch wird die 
Hansestadt Rostock in 2017 mit einer Kostenbeteiligung von 10% des geplanten Anteils zum 
Ende 2017 liegen. 
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b)

Nummer Bezeichnung
Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenbauamt
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produktkonto:
54101 78532000.09612000 Auszahlung für Baumaßnahmen 

(Herstellungskosten) 
Infrastrukturvermögen

Investitionsmaßnahme. 6654101201201010 Erneuerung Kreuzungsbauwerk 
Lütten-Klein

Investitionsposition  2
EH in EUR FH in EUR

Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr 1.681.790,40

bereits ausgelöste Aufträge ./. 869.499,97

bisher bereitgestellte Mittel für andere Teilhaushalte/Produkte ./. 0

bereits angeordnete Mittel für o.g. Haushaltsansatz ./. 291.461,02

noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr = 520.829,41

als Deckungsquelle eingesetzt 275.000,00

Begründung der Minderauszahlungen

Entsprechend dem Baufortschritt wird in 2017 nur das nördliche Teilbauwerk fertiggestellt 
werden können. Der südliche Teil wird dann komplett in 2018 saniert. Unter 
Berücksichtigung der Kassenwirksamkeit in 2017 können die finanziellen Mittel in Höhe von 
275.000,00 € zur Verfügung gestellt werden.

c)

Nummer Bezeichnung
Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenbauamt
Produkt 54300 Landestraßen

Produktkonto:
54300 78532000.09612000 Auszahlung für Baumaßnahmen 

(Herstellungskosten) 
Infrastrukturvermögen

Investitionsmaßnahme. 6654300201201220 Ersatzneubau BW 105, Tessiner 
Straße

Investitionsposition  2

EH in EUR FH in EUR

Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr 3.494.565,05

bereits ausgelöste Aufträge ./. 1.609.909,49

bisher bereitgestellte Mittel für andere Teilhaushalte/Produkte ./. 0

bereits angeordnete Mittel für o.g. Haushaltsansatz ./. 1.115.085,42

noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr = 769.570,14

als Deckungsquelle eingesetzt 685.400,00
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Begründung der Minderauszahlungen:

Entsprechend Baufortschritt, Vertragsgestaltung und Zahlungsplan wird der Auftragnehmer 
monatliche Abschlagzahlungen bis Dezember 2017 in Höhe von 175 T€ in Rechnung stellen. 
Die Baumaßnahme wird erst im 2. Halbjahr 2018 beendet. Entsprechend Kassenwirksamkeit 
können 685.400,00 EUR aus dem Haushaltsjahr 2017 zu Verfügung gestellt werden.

d)

Nummer Bezeichnung
Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenbauamt
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produktkonto:
54101 78532001.09612001 Auszahlung für Baumaßnahmen 

(Herstellungskosten) 
Infrastrukturvermögen, 
zweckgebunden

Investitionsmaßnahme. 6654101201300513 Umgestaltung Markt Reutershagen
Investitionsposition  8

EH in EUR FH in EUR

Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr 800.000,00

bisher bereitgestellte Mittel für andere Teilhaushalte/Produkte ./. 0

bereits angeordnete Mittel für o.g. Haushaltsansatz ./. 0

noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr = 800.000,00

als Deckungsquelle eingesetzt 450.000,00

Begründung der Minderauszahlungen:

Der 1. BA der Umgestaltung Markt Reutershagen im Abschnitt B.-Bästlein-Straße, hier der 
Regenwasserkanalbau und der Straßenbau wird noch in 2017 abgeschlossen. Für den 
Abschnitt W.-Stöcker-Straße/ Busaufstellflächen sollte mit den verbleibenden finanziellen 
Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2017 die Ausschreibung noch in diesem Jahr gestartet 
werden. Die Kassenwirksamkeit der Mittel aus 2017 wird erst in 2018 sein.

Für die erforderliche Ausschreibung wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung 
mittels überplanmäßiger Bewilligung innerhalb des TH 66 umverteilt.

In Vertretung

Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung
und Erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters

Anlagen: -
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/3049-01 (NB)
öffentlich

Nachtrag Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Kataster-, Vermessungs- und 
Liegenschaftsamt

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

26.09.2017

OB, Roland Methling

Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im TH 62 im  
Finanzhaushalt 2017 in der Maßnahme: Nr. 62 11402  9999 00199 - 
Flächenbevorratung (mittel-, / langfristige Stadtentwicklung)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Begründung unter Ziff. 1.) der Vorlage „Unabweisbarkeit“ wird wie folgt ergänzt:

Die Verkäufer des Flurstückes 106/2 – Erbengemeinschaft bestehend aus 11 Personen – 
erklären sich nur unter der Bedingung bereit, dieses Grundstück an die Hansestadt Rostock  
zu veräußern, wenn drei weitere – nicht im Bebauungsplangebiet belegene – Grundstücke 
ebenfalls durch die Stadt erworben werden. Einen separaten Verkauf des Grundstückes 
106/2 hat die Erbengemeinschaft ausdrücklich abgelehnt. Durch dieses Junktim ist auch der 
Erwerb dieser drei Flächen erforderlich, damit die Stadt das zwingend für die Umsetzung des 
Bebauungsplanes erforderliche Flurstück 106/2 erwerben kann. Damit ist auch der Erwerb 
der weiteren Grundstücke unaufschiebbar.

Sachverhalt:

Am 21.09.2017 tagte der Finanzausschuss zu o. g. Vorlage. Er wies darauf hin, dass das 
einbringende Amt einen klarstellenden Nachtrag zur Begründung unter Ziff. 1.) der Vorlage 
„Unabweisbarkeit“  einzubringen hat.

Roland Methling
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/3074
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft

Beteiligte Ämter:
Büro des Oberbürgermeisters
Finanzverwaltungsamt
Hauptamt
Zentrale Steuerung

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

05.09.2017

OB, Roland Methling

S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz 
Rekowski

Konzept für weitere kostenfreie und öffentlich zugängliche WLAN-
Standorte
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

27.09.2017 Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Vorberatung
28.09.2017 Finanzausschuss Vorberatung
05.10.2017 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung

Vorberatung
11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock wird beauftragt, auf der Basis des in der 
Anlage vorgelegten Konzepts ein möglichst breit aufgestelltes kostenfreies öffentliches 
W-LAN-Angebot für Rostock aufzubauen.

2. Die dafür erforderliche Finanzierung ist – unter Einbeziehung möglicher Partner und 
Förderungen – im Haushaltsplan darzustellen.

3. Der Bürgerschaft ist zweimal jährlich ein Sachstandsbericht vorzulegen.

Beschlussvorschriften: § 22 Abs. 2 KV M-V

bereits gefasste Beschlüsse:
Nr. 2016/AN/1921 der Bürgerschaft vom 07.09.2016
Nr. 2017/BV/2641 der Bürgerschaft vom 10.05.2017

Sachverhalt:
Mit Beschluss Nr. 2016/AN/1921 wurde der Oberbürgermeister beauftragt, ein Konzept für 
weitere kostenfreie und öffentlich zugängliche WLAN-Standorte in der Hansestadt Rostock 
zu erarbeiten. Dieses WLAN-Konzept ist insbesondere unter Berücksichtigung folgender 
Maßgaben zu konzipieren: 
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1.) Klärung, welche öffentlichen Einrichtungen und städtische Unternehmen zur 
Bereitstellung des öffentlichen WLAN-Netzwerkes genutzt werden können

2.) Hinzuziehung privater Kooperationspartner aus der Wirtschaft und privaten Initiativen 
als denkbare Synergieeffekte

3.) Aufzeigen von flexiblen Lösungen, die mit geringem Aufwand um eine große Zahl von 
WLAN-Knotenpunkten erweitert werden kann

4.) Berücksichtigung weiterer stark frequentierter öffentlicher Plätze unter touristischen 
Gesichtspunkten

5.) Zusammenführung und Verbesserung bestehender „Rostock Apps“, die verfügbare 
Informationen zum Angebot der RSAG, zur Hansestadt Rostock, zu 
Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen oder Einkaufshinweisen verbindet.

Die Ergebnisse sind der Bürgerschaft in ihrer Junisitzung 2017 vorzulegen.

Mit Beschlussvorlage Nr. 2017/BV/2641 in der Bürgerschaftssitzung am 10. Mai 2017 wurde 
eine Terminverlängerung bis Oktober 2017 bestätigt.

Im Rahmen der Erarbeitung des beigefügten Konzeptes ist die Verwaltung zu folgenden 
Schlussfolgerungen gelangt:

- Die vor einigen Monaten noch bestehenden erheblichen rechtlichen Bedenken 
(Stichwort: Störerhaftung) dürften durch den am 26. Juni 2017 im Ausschuss für 
Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundestages beratenen „Entwurf eines Dritten 
Gesetzes zur Änderung des Telemediengesetzes“ demnächst weitgehend 
gegenstandslos sein.

- Es gibt zahlreiche einzelne W-LAN-Angebote in der Stadt, die derzeit jedoch nur zu 
recht unterschiedlichen Bedingungen genutzt werden können. 

- Die Interessen potenzieller Partnerinnen und Partner gehen weit auseinander. Das 
ergab auch eine Umfrage der Verwaltung. Oft werden entsprechende Angebote 
insbesondere für eine bestimmte Zielgruppe gewünscht (z.B. eigene Kunden, Gäste 
des Hauses, Studierende), nicht jedoch für die Allgemeinheit. Zum Teil werden auch 
Daten erhofft, deren Erhebung die Akzeptanz und Nutzung erheblich beeinträchtigen 
könnte.

 
- Die Kosten für die Errichtung eines eigenen neuen Netzes wären enorm hoch, da die 

Nutzung des mobilen Internets wegen der auf Datenmengen basierten Abrechnung 
derzeit noch zu kostenintensiv wäre. Daher sind leitungsgebundene Zugangspunkte 
notwendig.

- Eine flächendeckende Absicherung eines kostenfrei nutzbaren W-LAN-Angebots, 
zum Beispiel innerhalb des Stadtmauergürtels, wäre derzeit wirtschaftlich nicht 
vertretbar. 

- Die Offerten der derzeit bestehenden, der Verwaltung bekannten Anbieter auf den 
Gebieten der Versorgungsunternehmen und Telekommunikationsanbieter decken mit 
ihren Produkten die Interessenslage der Hansestadt Rostock leider nicht ab. 

Daraus ableitend schlägt die Verwaltung folgende Vorgehensweise vor:

- Verknüpfung vorhandener W-LAN-Angebote in Rostock zu einem virtuellen Netz, das 
zu einheitlichen Konditionen öffentlich genutzt werden kann.

- Ausbau dieses Netzes an Standorten, an denen ein offenes W-LAN-Angebot zur 
Erhöhung der Aufenthaltsqualität beiträgt.
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- Parallele Einführung einer Rostock-App, die die unmittelbare Information der 
Nutzerinnen und Nutzer ermöglicht („Push-Nachrichten“) und auf Kooperation mit 
weiteren Anbietern von Informationen setzt.

Entscheidend für den Erfolg des Konzeptes wird sein, inwieweit es gelingt, Partner für die 
Umsetzung des Projekts zu gewinnen. Zur Weiterentwicklung und Umsetzung des 
Konzeptes wird die Verwaltung eine Steuerungsgruppe bilden, die für die Finanzierung, 
Kontrolle der Umsetzung und Berichterstattung verantwortlich ist.  

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

liegen nicht vor.

werden nachfolgend angegeben

Zu erwartende finanzielle Auswirkungen bei Zustimmung zum vorgelegten Konzept:
ca. 100.000 Euro p.a. (s. Konzept).

Bezug zum zuletzt beschlossenen Haushaltssicherungskonzept:

Kein Bezug zum Haushaltssicherungskonzept.

Roland Methling

Anlage/n:
Konzept HROfreeWiFi
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/3099
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft

Beteiligte Ämter:
Zentrale Steuerung
Finanzverwaltungsamt

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

14.09.2017

OB, Roland Methling

S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz 
Rekowski

Aufgabenstellung für die Beauftragung eines externen 
Sachverstands zu der Erstellung eines Leitfadens oder einer 
Satzung für Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

05.10.2017 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
Vorberatung

10.10.2017 Bau- und Planungsausschuss Vorberatung
11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt die Aufgabenstellung (Anlage1) für die Beauftragung eines 
externen Sachverstands zu der Erstellung eines Leitfadens oder einer Satzung für Bürger- 
und Bürgerinnenbeteiligung in Rostock sowie dem dazugehörigen Arbeitsprozess. 

Der Leitfaden ist der Bürgerschaft zur Beschlussfassung vorzulegen.

Beschlussvorschriften:
§ 22 Abs. 2 KV M-V

bereits gefasste Beschlüsse:

2016/AN/1692  Leitfaden zur Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung

Sachverhalt:
Im Mai 2016 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock die Erstellung eines 
„Leitfadens für Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung“ (2016/AN/1692). 
Im Ergebnis der Prüfung von möglichen Verfahren zur Erstellung eines Leitfadens ist eine 
externe Beauftragung beschlossen worden.
Um die Aufgabenstellung für die Ausschreibung zu erstellen, sind 2017 neben diversen 
Gesprächen (u.a. mit den Fraktionen) vor allem zwei öffentlichkeitswirksame „Bürgerforen“ 
durchgeführt worden. Die Ergebnisse der Bürgerforen sind unter rostock.de/stadtentwicklung 
veröffentlicht worden. 
Im Ergebnis dieser Beteiligung ist die Aufgabenstellung für die Ausschreibung der Erstellung 
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des Leitfadens entstanden. 
Nach dem Beschluss der Aufgabenstellung wird die Ausschreibung und Vergabe der 
Leistung zeitnah erfolgen. 

Der tatsächliche Umfang des Leitfadens und seine Form, einschließlich der Rechtsform 
(Leitfaden oder Satzung), sind ein Ergebnis des Arbeitsprozesses. 

Finanzielle Auswirkungen:

Teilhaushalt: 61

Produkt:51103 Bezeichnung: Städtebauliche Sanierungs-
und Entwicklungsplanung

Haushalts-
jahr

Konto / Bezeichnung Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Erträge Auf-
wendungen

Ein-
zahlungen

Aus-
zahlungen

2017 56255010/Aufwendungen 
für die Erstellung von B-
Plänen, Städtebaulichen 
Planungen, 
Landschaftsplanungen

20.000,00

2017 76255010/Auszahlungen 
für B-Pläne, Städtebauliche 
Planungen, 
Landschaftsplanungen

20.000,00

2018 56255010/Aufwendungen 
für die Erstellung von B-
Plänen, Städtebaulichen 
Planungen, 
Landschaftsplanungen

40.000,00

2018 76255010/Auszahlungen 
für B-Pläne, Städtebauliche 
Planungen, 
Landschaftsplanungen

40.000,00

2019 56255010/Aufwendungen 
für die Erstellung von B-
Plänen, Städtebaulichen 
Planungen, 
Landschaftsplanungen

10.000,00

2019 76255010/Auszahlungen 
für B-Pläne, Städtebauliche 
Planungen, 
Landschaftsplanungen

10.000,00

Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

liegen nicht vor.

werden nachfolgend angegeben
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Bezug zum zuletzt beschlossenen Haushaltssicherungskonzept:

Kein Bezug zum Haushaltssicherungskonzept.

in Vertretung

Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung und
1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters   

Anlagen:
1. Aufgabenstellung
2. Ablaufschema
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/3099-01 (ÄA)
öffentlich

Änderungsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Ersteller:
Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft

Beteiligt:
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft

Datum: 06.10.2017

Andreas Engelmann (für den Ausschuss für Stadt- und 
Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung) Aufgabenstellung für 
die Beauftragung eines externen Sachverstands zu der Erstellung 
eines Leitfadens oder einer Satzung für Bürger- und 
Bürgerinnenbeteiligung
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
In der Anlage Aufgabenstellung wird im ersten Absatz:

„Der Leitfaden [...] richtet sich an Politik und Verwaltung […], die vor der Herausforderung
stehen, Projekte im Bereich der sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Stadtentwicklung
zu realisieren."

geändert in:

„Der Leitfaden [...] richtet sich an Politik und Verwaltung […], die vor der
Herausforderung stehen, Projekte einer  nachhaltigen  und ganzheitlichen Entwicklung der 
Stadt, wie in  sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Bereichen der Stadtentwicklung zu 
konzipieren und zu realisieren."

Sachverhalt:

Stadtentwicklung umfasst auch die Bereiche Kultur, Verkehr, Bildung, Sport,
Denkmalschutz u. a. und sollte nicht, wie in der BV formuliert, eingegrenzt werden.
Die Begriffsdefinition z. B. für sozial ist in Nachschlagewerken nicht eindeutig und kann
nicht automatisch auf o. g. Bereiche ausgedehnt werden. Nachhaltigkeit sollte generelles
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Gebot sein und erfordert auch vorausschauend zu agieren, also zu konzipieren.

Andreas Engelmann
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/3099-02 (ÄA)
öffentlich

Änderungsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Ersteller:
Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft

Beteiligt:
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft

Datum: 06.10.2017

Andreas Engelmann (für den Ausschuss für Stadt- und 
Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung)Aufgabenstellung für 
die Beauftragung eines externen Sachverstands zu der Erstellung 
eines Leitfadens oder einer Satzung für Bürger- und 
Bürgerinnenbeteiligung
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
In der Anlage Aufgabenstellung wird Punkt 1.2. Durchführung / Moderation
2. Anstrich
„Vor- und Nachbereitung (inkl. einer Dokumentation) sowie Moderation [...]"

geändert in:

 „Vor- und Nachbereitung (inkl. einer Dokumentation) sowie externe Moderation [...]"

3. Anstrich
„Durchführung von Expertengesprächen mit der Verwaltung, der Politik sowie der 
Öffentlichkeit
◦ min. 8 Gespräche […]"

wird geändert in:

„Durchführung von Expertengesprächen mit der Verwaltung, der Politik sowie der
Öffentlichkeit
◦ min. 8 Zusammenkünfte [...]"

Sachverhalt:
Wahrung des Neutralitätsprinzips, wie es zum Bürgerforum am 3. Juli bereits zum Ausdruck
kam.
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Der Begriff Zusammenkünfte lässt offen, in welcher Form die jeweiligen Treffen erfolgen.
Besonders bei der Einbeziehung der jungen Generation (u. a. Stadtjugendring, 
Jugendforum)
und von Menschen mit Behinderungen oder im höheren Lebensalter erscheint es sinnvoll,
keine Form festzulegen, um ggf. andere Beteiligungsformen als ein Gespräch zu
ermöglichen (wie z. B. Ideenwerkstätten, E-Partizipation usw.).

Andreas Engelmann

TOP   9.9.2

Aktenmappe - 135 von 153



Vorlage 2017/BV/3099-03 (ÄA) der Hansestadt Rostock                                                             Ausdruck vom: 09.10.2017
Seite: 1/1

Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/3099-03 (ÄA)
öffentlich

Änderungsantrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Ersteller:
Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft

Beteiligt:
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft

Datum: 06.10.2017

Andreas Engelmann (für den Ausschuss für Stadt- und 
Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung) Aufgabenstellung für 
die Beauftragung eines externen Sachverstands zu der Erstellung 
eines Leitfadens oder einer Satzung für Bürger- und 
Bürgerinnenbeteiligung
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
In der Anlage Aufgabenstellung wird Punkt 1.4. Erfassung und Sichtung des vorliegenden 
Materials
um einen Punkt ergänzt:

k. Leitlinien/Satzungen anderer Kommunen mit entsprechend guten Erfahrungen (z. B.
Heidelberg, Potsdam, Erfurt)

Sachverhalt:
Auf die Erfahrungen anderer Kommunen zurückzugreifen, kann Fehler verhindern.

Andreas Engelmann
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/3110
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Büro für Gleichstellungsfragen

Beteiligte Ämter:
Hauptamt

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

19.09.2017

EU-Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf 
lokaler Ebene
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Hansestadt Rostock unterzeichnet die „Charta für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern auf lokaler Ebene“.

Das Büro für Gleichstellungsfragen wird federführend innerhalb der nächsten zwei Jahre 
einen Gleichstellungs-Aktionsplan für die Hansestadt Rostock erstellen und der Bürgerschaft 
zur Beschlussfassung vorlegen. 

Beschlussvorschriften: § 22 (2) KV M-V

bereits gefasste Beschlüsse: -

Sachverhalt:

Der Rat der Gemeinden und Regionen Europas hat die "Europäische Charta für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene" entwickelt. Damit sind alle 
Kommunen in Europa aufgerufen, die Charta zu unterzeichnen und sich somit formell und 
öffentlich zum Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Männern zu bekennen und die 
in der Charta niedergelegten Verpflichtungen innerhalb ihres Hoheitsgebietes umzusetzen.

Mit dieser Charta steht für das Thema Gleichstellung von Frauen und Männern ein 
gesamteuropäischer Rahmen zur Verfügung. Sie legt Grundsätze und zugleich Ziele fest - 
die Bekämpfung von Diskriminierungen und Benachteiligungen, die ausgewogene 
Mitwirkung von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen, die Beseitigung von 
Geschlechterstereotypen, die Einbeziehung der Geschlechterperspektive in alle Aktivitäten. 
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Im Rostocker Rathaus haben sich am 28.04.2017 auf Einladung der Gleichstellungs-
beauftragten, Brigitte Thielk zur Auftakt- und Informationsveranstaltung zur „EU-Charta für 
die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“ über 80 Teilnehmende mit 
der Erstellung und Gestaltung eines Gleichstellungs-Aktionsplans auseinander gesetzt, der 
nach Unterzeichnung der EU-Charta innerhalb von zwei Jahren vorliegen muss. 

Um die Umsetzung dieser Verpflichtungen zu unterstützen, erklärt sich die Hansestadt Rostock 
bereit, einen Gleichstellungs-Aktionsplan zu erarbeiten, der die für diesen Zweck vorgesehenen 
Prioritäten, Aktivitäten und Ressourcen darlegt. 

Rostock kann auf eine lange Tradition institutioneller Gleichstellungspolitik zurückblicken. 
Neben den internen Maßnahmen, beschlossen auf Grundlage des Frauenförderplanes, des 
Beschlusses zur Anwendung des Gender Mainstreaming -Prinzips in allen Bereichen der 
Stadtverwaltung, konnten vielfältige Netzwerke, Maßnahmen und Projekte in unserer Stadt 
initiiert werden, die als Grundlage für die Erarbeitung des Gleichstellungs-Aktionsplanes 
genutzt werden können. 

Gleichberechtigung beginnt vor Ort, hier wo Demokratie am direktesten erfahren werden kann.
Denn trotz zahlreicher gesetzlicher und institutioneller Fortschritte ist Gleichstellungspolitik 
weiterhin wichtig und notwendig.

Die Charta bietet die Chance für die Gleichstellungsarbeit aktuelle Schwerpunkte zu setzen, 
Vorhaben zu synchronisieren und sich langfristig auf Prioritäten zu verständigen. 

Die Hansestadt Rostock wird die erste Kommune aus unserem Bundesland sein, die die 
Europäische Charta für die Gleichstellung unterzeichnet.
Die Hansestadt Rostock hat die besten Voraussetzungen, um die Ziele der Charta zu 
erreichen und die Handlungsfelder mit Leben zu erfüllen.

Finanzielle Auswirkungen: keine

Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

liegen nicht vor.

werden nachfolgend angegeben

Bezug zum zuletzt beschlossenen Haushaltssicherungskonzept:   nein

in Vertretung 

Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung und 
1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters

Anlage:  EU-Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/BV/3130
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

26.09.2017

S 3, Steffen Bockhahn

Terminverlängerung zur Umsetzung des Beschlusses Nr. 
2017/BV/2550, Punkt 2 - Verwendung des Betreuungsgeldes 2018
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.10.2017 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft verlängert den Termin zur Umsetzung des Beschlusses der 
Bürgerschaft Nr. 2017/BV/2550, Punkt 2 - Verwendung des Betreuungsgeldes 2018 - 
bis zum 8. November 2017.

Beschlussvorschriften: § 22 Abs.2 KV M-V

bereits gefasste Beschlüsse:
Nr. 2016/BV/1992 vom 07.09.2016, Nr. 2017/BV/2550 vom 10.05.2017, 
Nr. 2017/BV/3019 vom 13.09.2017

Sachverhalt:
Der Termin 11.10.2017 zur Vorlage einer Beschlussvorlage in der Bürgerschaft kann nicht 
eingehalten werden. Dem Leiter des Amtes für Jugend, Soziales und Asyl wurde der 
landesseitige Vorschlag eines Verteilungsschlüssel für die Betreuungsgeldmittel zur 
Verbesserung der Kindertagesbetreuung für das Jahr 2018 erst in der Jugendamtsleiter-
Tagung beim Ministerium für Soziales, Integration und Gesundheit M-V am 26.09.2017 mit 2 
Varianten übergeben. Diese beiden Varianten müssen geprüft werden.
Ein rechtzeitiges Einbringen der Beschlussvorlage bis zur Bürgerschaftssitzung 11. Oktober 
2017 ist aufgrund der Fristen für das Einbringen von Vorlagen in die Bürgerschaft mit 
vorheriger Beratungsfolge im Jugendhilfeausschuss nicht möglich.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

in Vertretung

Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung
und Erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/IV/2961
öffentlich

Informationsvorlage

Federführendes Amt:
Stadtamt

Beteiligte Ämter:
Finanzverwaltungsamt
Amt für Schule und Sport
Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

01.08.2017

S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz 
Rekowski

Informationen zum Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2017/AN/2880
zum Begrüßungsgeld für Auszubildende
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

21.09.2017 Finanzausschuss Kenntnisnahme
11.10.2017 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Zum Beschluss Nr. 2017/AN/2880 wird mitgeteilt, dass die Auszahlung des 
Begrüßungsgeldes für Auszubildende, die in der Hansestadt Rostock erstmalig ihren Haupt- 
bzw. alleinigen Wohnsitz nehmen, mit folgendem Ergebnis geprüft wurde:

Wie bei Studierenden könnte das Begrüßungsgeld für Auszubildende eine Anmeldung mit 
erstem Wohnsitz in Rostock fördern, die der Stadt im Rahmen der Finanzzuweisung aus 
dem Finanzausgleich (FAG) zusätzliche Einnahmen bringen. 

Für 2018 und Folgejahre ist von einer Zuweisung (FAG) pro Einwohner in Höhe von 
595,60 EUR auszugehen.

Diese zusätzlichen Einnahmen hätten aber zur Folge, dass der Schullastenausgleich, den 
die Stadt Rostock für Einpendler an Rostocker Berufsschulen erhält, zum Teil entfällt.

Die Einnahmen der Hansestadt Rostock sind je Einpendler nach Landkreis und Berufsschule 
unterschiedlich. Für das Schuljahr 2016/2017 wurde für 2655 Auszubildende ein 
Schullastenausgleich in Höhe von 2.072.649,25 EUR an die Hansestadt Rostock gezahlt. 
(s. Anlage 1)

Die Zahlung des Schullastenausgleichs an Auszubildende knüpft an unterschiedliche 
Voraussetzungen an.
 
Gruppe 1
Besteht ein Ausbildungsvertrag mit einem Ausbildungsbetrieb, richtet sich die Zahlung des 
Schullastenausgleichs nach dem Sitz des Ausbildungsbetriebes. Ein Wohnsitzwechsel des 
Auszubildenden hätte keine Auswirkung auf die Zahlung des Schullastenausgleichs. Im 
Schuljahr 2016/2017 betrifft es 1924 Auszubildende. Das entspricht etwa 72 % der 
Gesamtzahl der Auszubildenden, für die ein Schullastenausgleich gezahlt wird. 
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Gruppe 2
Besteht kein Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb, dann wird der Schullastenausgleich 
gezahlt, wenn der Auszubildende im Umland wohnt und an einer kommunal getragenen 
Berufsschule eine Vollzeitausbildung absolviert. Bei Wohnsitznahme in der Hansestadt 
Rostock würde der Schullastenausgleich entfallen. Im Schuljahr 2016/2017 waren 731 
Auszubildende in einer solchen Vollzeitausbildung (VZ). Das entspricht etwa 28 %. (s. 
Anlage 2) 

Die finanziellen Auswirkungen lassen sich anhand der vorliegenden Zahlen nicht festlegen.

Um Einnahmen und Ausgaben für die Auszahlung des Begrüßungsgeldes an Auszubil-
dende unter Berücksichtigung des Schullastenausgleichs darstellen zu können, kann nur mit 
Durchschnittswerten gerechnet werden. Sie stellen sich wie folgt dar:

Auszubildende Anzahl der 
Auszubildenden

Anzahl der 
Auszubildenden 
in %

Schullastenaus-
gleich

Durchschnitt je 
Auszubildenden

Gruppe 1 1.924 ≈   72 % 1.176.561,60 € ≈    611,52 €
Gruppe 2  731 ≈   28 % 896.087,65 € ≈ 1.225,84 €
Gesamt 2.655 100 % 2.072.649,25 €

Wird der ermittelte Prozentsatz der Gruppen der Auszubildenden auf die angenommene 
Anzahl von 300 Auszubildenden übertragen, liegt bei der Gruppe 2 die Anzahl der 
Auszubildenden, die ein Begrüßungsgeld erhalten könnten, bei 84. 
Für diese angenommenen 84 Auszubildenden würde der Schullastenausgleich bei 
Wohnsitznahme in der Hansestadt Rostock entfallen.
Bei allen anderen Auszubildenden bleibt der Schullastenausgleich unberührt.

Im Durchschnitt könnte pro Jahr folgendes Ergebnis stehen:

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Finanzzuweisung aus dem FAG erst zwei Jahre 
versetzt wirksam wird.

Darstellung zur Gruppe 1 mit einer Annahme von 216 Auszubildenden mit 
Ausbildungsbetrieb, die Begrüßungsgeld erhalten könnten:

Jahr Auszahlung der 
HRO an Azubi

erhöhte
Zuweisung 
FAG

Einnahmezugewinn 
aus dem 
Schullastenausgleich

Einnahmezugewinn
der HRO

2018 32.400,00 € 0,00 € 00,00 € 00,00 €
2019 32.400,00 € 0,00 € 00,00 € 00,00 €
2020 32.400,00 € 128.649,60 € 00,00 € 128.649,60 €
2021 32.400,00 € 128.649,60 € 00,00 € 128.649,60 €

Darstellung zur Gruppe 2 mit einer Annahme von 84 Auszubildenden, ohne 
Ausbildungsbetrieb, die Begrüßungsgeld erhalten könnten:

Jahr Auszahlung der 
HRO an Azubi

erhöhte 
Zuweisung 
FAG

Einnahmeverlust 
aus dem 
Schullastenausgleich

Einnahmeverlust
der HRO

2018 12.600,00 € 0,00 € -102.970,56 € -102.970,56 €
2019 12.600,00 € 0,00 € -102.970,56 € -102.970,56 €
2020 12.600,00 € 50.030,40 € -102.970,56 € - 52.940,16 €
2021 12.600,00 € 50.030,40 € -102.970,56 € - 52.940,16 €
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Gesamtdarstellung aller angenommenen 300 Auszubildenden, die ein 
Begrüßungsgeld erhalten könnten

Jahr Auszahlung der 
HRO an Azubi

erhöhte 
Zuweisung 
FAG

Einnahmeverlust aus 
dem 
Schullastenausgleich

Einnahmeverlust (-)
Einnahmezugewinn (+)
der HRO

2018 45.000,00 € 0,00 € -102.970,56 € -102.970,56 €
2019 45.000,00 € 0,00 € -102.970,56 € -102.970,56 €
2020 45.000,00 € 178.680,00 € -102.970,56 € + 75.709,44 €
2021 45.000,00 € 178.680,00 € -102.970,56 € + 75.709,44 €

Die Auszahlung eines Begrüßungsgeldes an Auszubildende, die in der Hansestadt Rostock 
erstmalig ihren Haupt- bzw. alleinigen Wohnsitz nehmen, würde für den berechneten 
Zeitraum von 2018 bis 2021 nicht zu Mehreinnahmen führen, da der Einnahmeverlust höher 
ist als der Zugewinn.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass zusätzliche Ausgaben auch durch einen 
Leistungsbezug nach SGB II entstehen könnten.

Seit dem 01.08.2016 sind Auszubildende während einer beruflichen Ausbildung im dualen 
System oder der Teilnahme an berufsvorbereitenden Maßnahmen nach dem SGB II 
leistungsberechtigt. 

Die Einführung des Begrüßungsgeldes für Auszubildende führt nicht zu Mehrausgaben bei 
den Leistungen für die Unterkunft und Verpflegung. Zwar werden zum Ausbildungsbeginn 
wieder junge Menschen ihren Wohnsitz nach Rostock verlegen und ggf. Leistungen nach 
dem SGB II in Anspruch nehmen, jedoch geschieht dies, weil sie einen Ausbildungsplatz in 
der Hansestadt Rostock haben und nicht, weil sie hier ein Begrüßungsgeld erhalten.

Wer leistungsberechtigt ist, kann vom Begrüßungsgeld nicht profitieren. 
Das Begrüßungsgeld wird nach § 11 SGB II als Einkommen berücksichtigt und führt daher 
im Monat des Zuflusses zu einer Minderung oder zum Wegfall der Leistungen des Hanse-
Jobcenters. Diese Tatsache wird Auszubildende nicht motivieren, sich in der Hansestadt 
Rostock mit Hauptwohnsitz anzumelden. Dem Auszubildenden entsteht ein Bürokratie-
aufwand, ohne dass er einen finanziellen Gewinn dadurch hätte.
Nutznießer des Begrüßungsgeldes für Auszubildende wären nur diejenigen Auszubildenden, 
die ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln bestreiten können.

Aus der aktuellen Statistik der Bundesagentur für Arbeit ist ersichtlich, dass im Januar 2017 
in der Hansestadt Rostock 289 Auszubildende Leistungen des Jobcenters erhalten haben, 
jedoch nicht in welcher Höhe und Zusammensetzung. Es ist auch nicht ersichtlich, ob es sich 
bei den Auszubildenden um Rostocker handelt oder um Zugezogene.
Eine abschließende Ermittlung des fiskalischen Nettoeffekts ist daher nicht möglich.

Die Auszahlung des Begrüßungsgeldes an Auszubildende ist mit der Auszahlung des 
Begrüßungsgeldes an Studierende nicht vergleichbar. Während das Begrüßungsgeld an 
Studierende Vorteile für alle Beteiligten bringt, sind die Folgen des Begrüßungsgeldes an 
Auszubildende viel komplexer. Neben den Einnahmen aus dem FAG können zusätzliche 
Ausgaben und Einnahmeverluste entstehen, die den Haushalt der Hansestadt Rostock 
belasten.
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Ein Begrüßungsgeld für Auszubildende würde aber auch positive Signale senden. Neben 
dem „Willkommen“ in der Hansestadt Rostock würde es die Wertschätzung der dualen 
Ausbildung zeigen und diese mit der akademischen Bildung auf eine Stufe stellen. 
Der Zuzug junger Menschen in die Hansestadt Rostock kann darüber hinaus einen positiven 
Einfluss auf die Zusammensetzung der Bevölkerung in den Stadtteilen haben.

Roland Methling

Anlagen:
Anlage 1: Einpendler an Rostocker Beruflichen Schulen Schuljahr 2016/2017 (Einnahmen)
Anlage 2: Berufsschüler aus Umlandgemeinden, die an einer kommunal getragenen
                Berufsschule der Hansestadt Rostock eine Vollzeitausbildung absolvieren
Anlage 3: Finanzielle Auswirkungen
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/IV/2973
öffentlich

Informationsvorlage

Federführendes Amt:
Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

08.08.2017

OB, Roland Methling

Information zu Bebauungsplänen in Umlandgemeinden
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

20.09.2017 Sozial- und Gesundheitsausschuss Kenntnisnahme
05.10.2017 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung

Kenntnisnahme
10.10.2017 Bau- und Planungsausschuss Kenntnisnahme
11.10.2017 Bürgerschaft Kenntnisnahme

bereits gefasste Beschlüsse:
Nr. 2017/AN/2510 vom 01.03.2017

Sachverhalt:
Die CDU-Fraktion und die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 beantragen zu 
prüfen, unter welchen Voraussetzungen der Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock den 
Bebauungsplänen Nr. 21 „Mehrgenerationenhäuser am Karauschensoll“ und Nr. 22 
„Betreutes Wohnen am Karauschensoll“ der Gemeinde Kritzmow sowie dem Bebauungsplan 
Nr. 6 „Am Beiksoll“ der Gemeinde Ostseebad Nienhagen“ eine Zustimmung erteilen kann. 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm (RREP) Region Rostock beschränkt in den 
Gemeinden ohne zentralörtliche Einstufung die Neuausweisung von Wohnbauflächen auf 
den Eigenbedarf. Als Eigenbedarf wird dabei eine Flächenentwicklung definiert, die eine 
Zunahme des Wohnungsbestandes um bis zu 3% ermöglicht. Grundlage für die Ableitung 
des gemeindlichen Eigenbedarfs ist der statistisch erfasste Wohnungsbestand zum 
31.12.2009 (vgl. RREP Ps. Z 4.1 (2), Wohnbauflächenentwicklung außerhalb Zentraler Orte). 
Dieses Ziel der Raumordnung stellt eine verbindliche landesplanerische Vorgabe dar und 
ist gemäß § 4 Abs. 1 ROG zu beachten. Diese Bindungswirkung ist normalerweise keiner 
weiteren Abwägung zugänglich.

Bebauungspläne sind (verbindliche) Bauleitpläne. Diese sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den 
Zielen der Raumordnung anzupassen. Das bedeutet, dass Ziele der Raumordnung nicht 
Bestandteil einer Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind! Die Gemeinden Kritzmow und 
Ostseebad Nienhagen haben es in der Vergangenheit versäumt, ihre Bauleitpläne dem 
beschriebenen Ziel der Raumordnung anzupassen. Die Hansestadt Rostock kann dieses 
nicht heilen, weil es ihren Interessen als Oberzentrum und Siedlungsschwerpunkt 
widerspricht. 
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Die Gemeinde Kritzmow hat laut amtlicher Statistik ihren Wohngebäudebestand von 1.413 
Wohneinheiten im Jahr 2009 auf 1.589 Wohneinheiten im Jahr 2015 erhöht. Dies entspricht 
einer Zunahme des Wohnungsbestandes von rund 12%. Für die Gemeinde Ostseebad 
Nienhagen ist im Zeitraum 2009 bis 2014 eine Zahl von 200 Baufertigstellungen feststellbar. 
Bei einem Gesamtwohnungsbestand von 1.121 Wohneinheiten im Jahr 2014 entspricht 
dieses sogar einer Zunahme von rund 18%. Diese Zahlen berücksichtigen nicht die in Rede 
stehenden Planungen und den seinerzeit gemeinsam unterzeichneten Entwicklungsrahmen 
zur interkommunalen Abstimmung im Stadt-Umland-Raum Rostock.  

Damit hat in der Vergangenheit eine überproportionale Entwicklung, gerade auch im 
Vergleich zu den weiteren Gemeinden des Stadt-Umland-Raumes Rostock, stattgefunden. 
Die Gemeinden Kritzmow und Ostseebad Nienhagen haben es unterlassen, im Rahmen 
ihrer strategischer Gemeindeentwicklungen, dafür Sorge zu tragen, den Bedarf an 
altersgerechten Wohnungen bei der Wohnflächenvorsorge abzudecken. Die demografische 
Entwicklung, mit der sich verschiebenden Altersstruktur, ist keine neue Erscheinung, 
sondern findet seit vielen Jahren keine Berücksichtigung bei der städtebaulichen 
Entwicklungsplanung der Gemeinden Kritzmow und Ostseebad Nienhagen. Augenscheinlich 
haben die Gemeinden am dringlichen Bedarf vorbeigeplant und - statt Seniorenwohnungen 
für die eigene alternde Bevölkerung zu planen - gezielt Wohnungs- bzw. Eigenheimangebote 
für den überörtlichen Zuzug geschaffen. Diese fallen entsprechend RREP Ps. Z 4.1 (2) nicht 
unter den kommunalen Eigenbedarf und führen stattdessen zu einem Folgebedarf aufgrund 
zwischenzeitlich erfolgten Zuzugs. 

Im Allgemeinen kommt die Hansestadt Rostock den raumordnerischen Empfehlungen des 
Stadt-Umland-Entwicklungsrahmens nach, allen Gemeinden des Stadt-Umland-Raumes 
eine Eigenentwicklung zuzugestehen und gemeindliche Entwicklungsplanungen wohlwollend 
zu prüfen. Überproportionale Gemeindeentwicklungen, wie sie in der Gemeinde Kritzmow 
und Ostseebad Nienhagen angestrebt werden, beeinträchtigen jedoch wesentlich die 
wichtigen Belange der Hansestadt Rostock und sind gegenüber den Entwicklungsabsichten 
der anderen Umlandgemeinden unverhältnismäßig. Der Stadt-Umland-Entwicklungsrahmen 
dient der nachbargemeindlichen Abstimmung, er setzt jedoch keine Ziele der Raumordnung 
außer Kraft. 

Unter den genannten Rahmenbedingungen ist es deshalb folgerichtig, die weitere 
Wohnungsbauentwicklung in den Umlandgemeinden Kritzmow und Ostseebad Nienhagen 
zu beschränken und die raumordnerisch zugesprochenen oberzentralen Funktionen der 
Hansestadt Rostock gegenüber diesen geltend zu machen und zu stärken. 

Eine weitere Überschreitung der zulässigen Eigenbedarfsobergrenze erfordert aus diesem 
Grund eine tiefergehende interkommunale Abstimmung zwischen der planenden Gemeinde 
und der Hansestadt Rostock. Dabei hat die Gemeinde zum einen ihr zwingendes 
Planungserfordernis plausibel darzulegen. Dieses lässt sich u.a. aus einem langfristigen 
Gesamtentwicklungskonzept, wie z.B. dem Flächennutzungsplan der Gemeinde, ableiten. 
Damit wird sichergestellt, dass die Entwicklung eines neuen Wohngebietes mit den 
Entwicklungsinteressen der Gemeinde übereinstimmt und raumordnerisch endabgestimmt 
ist. Zum anderen hat die planende Gemeinde dafür Sorge zu tragen, dass für den 
übergemeindlichen Bevölkerungszuzug und die fortlaufende Nutzung der sozialen wie auch 
technischen Infrastruktur der Hansestadt Rostock ein Interessensausgleich bzw. eine 
finanzielle Ausgleichszahlung stattfindet. Ein solcher monetärer Ausgleich lässt sich anhand 
der Steuermesszahlen und der Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde darstellen. Als 
verlässliche Quelle kann die Datenaufbereitung des statistischen Amtes M-V herangezogen 
werden. Alle Gemeindedaten sind hier offiziell und für jedermann einsehbar. Mit der Zahlung 
eines Interessensausgleichs an die Hansestadt Rostock erfolgt im Sinne einer starken 
Regiopolregion Rostock als Alternative zu einer Erweiterung des Rostocker 
Gemeindegebietes eine Kompensation für den Bevölkerungszuzug in die 
Umlandgemeinden, welcher sich vorwiegend durch die Attraktivität und der räumlichen Nähe 
zu bzw. Verpflechtung mit der Hansestadt Rostock als Kern der Regiopolregion einstellt.
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Sofern nach den oben aufgeführten Rahmenbedingungen ein langfristiges 
Gemeindeentwicklungskonzept und die Bereitschaft zur Leistung eines finanziellen 
Ausgleichs vorliegt, ist zwischen der Hansestadt Rostock und der planenden Gemeinde ein 
öffentlich rechtlicher Vertrag zu schließen, in welchem zur Sicherheit beider Parteien,  die 
Modalitäten zur Realisierung einer Wohnbebauung über den kommunalen Eigenbedarf 
hinaus geregelt werden.

Mit den beiden vorgenannten Punkten wird gewährleistet, dass den Gemeinden in 
begründeten Ausnahmefällen eine erweiterte Wohnentwicklungstätigkeit zugestanden und 
damit die Regiopolregion als Ganzes gestärkt wird.

in Vertretung

Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung und 
1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters 
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/IV/3015
öffentlich

Informationsvorlage

Federführendes Amt:
Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

17.08.2017

OB, Roland Methling

Prüfung Fläche Hermann-Flach-Straße/Groß-Kleiner Allee, Zum 
Laakkanal/Werftallee in Groß Klein als Wohnungsbaustandort
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

12.09.2017 Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)
Kenntnisnahme

19.09.2017 Ortsbeirat Groß Klein (4) Kenntnisnahme
27.09.2017 Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Kenntnisnahme
05.10.2017 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung

Kenntnisnahme
10.10.2017 Bau- und Planungsausschuss Kenntnisnahme
11.10.2017 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Beschlussvorschriften:
§ 22 Abs. 2 KV M-V

bereits gefasste Beschlüsse:
2017/AN/2825

Sachverhalt:
Für die Schaffung einer leistungsfähigen Anbindung des Stadtteils Groß Klein und des 
nördlich gelegenen Standortes für die maritime Wirtschaft ist im wirksamen 
Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock ein Trassenkorridor nördlich des 
Stadtteilzentrums Kleenow Tor mit Anbindung an die Stadtautobahn dargestellt. Mit dem Bau 
des niveaufreien Nordkreuzes am Ortseingang von Warnemünde ist eine zusätzliche 
leistungsfähige Erschließung insbesondere des maritimen Gewerbegebietes Groß Klein 
entstanden, die den Freihaltekorridor im Stadtteil Groß Klein dauerhaft für entbehrlich macht. 
Die Fläche Hermann-Flach-Straße/Groß-Kleiner Allee, Zum Laakkanal/Werftallee kann 
daher als Wohnbaufläche entwickelt werden.

Zur Entwicklung der Fläche als Wohnungsbaustandort besteht ein Planungserfordernis, da 
einerseits auf Grund der Größe der potenziellen Wohnbaufläche nicht mehr vom Einfügen in 
einen Bebauungszusammenhang ausgegangen werden kann und andererseits Fragen der 
infrastrukturellen Entwicklung des Baugebietes einschließlich immissionsschutzrechtlicher, 
naturschutzfachlicher sowie bodenrechtlicher Themen nur im Rahmen einer Bauleitplanung 
geklärt werden können.

Durch die Verwaltung wird vorgeschlagen, zunächst durch eine Konzeptausschreibung die 
städtebaulich beste Lösung zu ermitteln. Das Ergebnis dieser vorgeschalteten 
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Konzeptausschreibung dient als Grundlage für die Erarbeitung des Bebauungsplans.

Die Aufgabenstellung für die Konzeptausschreibung soll bis zum 1. Quartal 2018 erarbeitet 
werden.
Nach erfolgter Ausschreibung könnte ein Zuschlag für den besten Entwurf im 3. Quartal 
2018 erfolgen. Auf dieser Grundlage wird der Entwurf des Bebauungsplanes erstellt, der im 
1. Halbjahr 2019 von der Bürgerschaft zur Auslegung beschlossen werden kann. Der 
Satzungsbeschluss könnte dann 2020 gefasst werden. Eine vorgezogene Erschließung bzw. 
vorzeitiger Baubeginn könnte jedoch auf der Grundlage der §§ 125 BauGB bzw. 33 BauGB 
bereits früher erfolgen.

in Vertretung

Dr. Chris Müller-von Wrycz-Rekowski
Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung und
1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters 
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2017/IV/3044
öffentlich

Informationsvorlage

Federführendes Amt:
Bauamt

Beteiligte Ämter:
Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

28.08.2017

S 4, Holger Matthäus

Soziale Mieten in Rostock sichern
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

20.09.2017 Sozial- und Gesundheitsausschuss Kenntnisnahme
21.09.2017 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung

Kenntnisnahme
11.10.2017 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Beschlussvorschriften:
§ 22 (2) KV M-V

bereits gefasste Beschlüsse:
Beschluss-Nr. 2017/AN/2701

Sachverhalt:
Die Bürgerschaft hat am 10.05.2017 mit Beschluss-Nr. 2017/AN/2701 den 
Oberbürgermeister beauftragt, mit der WIRO Wohnen in Rostock GmbH und 
Genossenschaften über die Absicherung von Wohnraum zu verhandeln, der den Richtlinien 
zur Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung gerecht wird. Dabei sind verschiedene 
Modelle zu prüfen, die KdU-fähigen Wohnraum in der Stadt sichern (z. B. 
Kooperationsverträge zwischen Stadt und Wohnungsgesellschaft, Nutzung von 
Landesfördermitteln, Mietpreisbindung, Wohnberatungsstellen usw.).

Der Antrag war darauf gerichtet, bereits vorhandene Wohnungen (Bestand) mit günstigen 
Mieten über Mietpreisbindungen zu sichern. Der soziale Wohnraum muss langfristig 
abgesichert werden, über das Stadtgebiet verteilt und über eine zu bestimmende Quote 
gesichert werden.

Zur Umsetzung des o.g. Beschlusses war zunächst beabsichtigt, Einzelgespräche zu führen. 
Dazu waren mit Schreiben vom 31.05.2017 der Antrag sowie der gefasste Beschluss der 
WIRO und den Wohnungsgenossenschaften (nachfolgend Wohnungsunternehmen genannt) 
zur Kenntnis gegeben worden. Mit Schreiben vom 21.06.2017 wurde die maßgebende KdU-
Richtlinie (Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2017/BV/2637 vom 14.06.2017) sowie ein 
Fragebogen mit der Bitte um Beantwortung bis zum 12.07.2017 übergeben. Auf Bitte des 
VNW Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen Landesverband Mecklenburg-
Vorpommern e. V.  ist ein gemeinsamer Termin mit den Mitgliedsunternehmen und allen 
Genossenschaften am 26.07.2017 zustande gekommen. Gegenstand des Gespräches 
waren Schwerpunkte zur Umsetzung des Beschlusses aus Sicht der Teilnehmer. Die 
Fragebögen wurden von 2 Genossenschaften nicht beantwortet. Die Wohnungsunternehmen 
repräsentieren ca. 57 % des Rostocker Wohnungsbestands. Nach dem Dritten Bericht der 
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Bundesregierung über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland und 
Wohngeld- und Mietenbericht 2016 beträgt der Anteil der kommunalen 
Wohnungsunternehmen und der Wohnungsgenossenschaften zusammen im 
Bundesdurchschnitt nur ca. 19 % am Mietwohnungsbestand.

Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar:

Ob Wohnraum KdU-fähig ist, bestimmt sich nach dem Bedarf des jeweiligen Mieters. Die 
Kosten werden übernommen, sobald sie angemessen sind. Die Angemessenheit ist unter 
Berücksichtigung des individuellen Unterkunftsbedarfes auf der einen Seite und des örtlichen 
Mietniveaus und der Möglichkeiten des örtlichen Wohnungsmarktes auf der anderen Seite zu 
bestimmen. Bei der Ermittlung der angemessenen Wohnunterkunftskosten, die der aktuell 
geltenden KdU-Richtlinie zugrunde liegt, wurde einfacher Wohnraum in Mehrfamilienhäusern 
mit Sammelheizung, Bad, Dusche und Innen-WC, der in konventioneller und industrieller 
Bauweise bis 1990 errichtet wurde und der normalen Wohnlage hinzuzurechnen ist, 
untersucht. Den angemessenen Wohnunterkunftskosten liegen der Mietspiegel 2017, der 
Heizspiegel Rostock 2016 für das Abrechnungsjahr 2015 sowie der Betriebskostenspiegel 
des Deutschen Mieterbundes 2014 für Mecklenburg-Vorpommern zugrunde.

Eine KdU-fähige Nettokaltmiete ist nicht festgelegt. Die Angemessenheit der 
Unterkunftskosten wird nach der Gesamtangemessenheitsgrenze beurteilt. Innerhalb dieses 
Produkts sind die variablen Faktoren Wohnfläche, Nettokaltmiete, kalte Betriebskosten, 
Heizkosten gegenseitig deckungsfähig. 

Für die Frage, ob die Kosten der Unterkunft angemessen sind, ist einzig die 
Bruttowarmmiete ausschlaggebend. So kann beispielsweise Wohnraum für eine 
Einzelperson auch angemessen sein, wenn er zugunsten eines hohen m²-Preises eine 
geringere Wohnfläche in Anspruch nimmt. Bisher konnte aus diesem Grund weder von der 
Verwaltung noch von den Wohnungsunternehmen eine geeignete Nettokaltmiete 
vorgeschlagen werden, die zur Umsetzung des Beschlusses herangezogen werden könnte.

Folgende Modelle wurden geprüft:

Die Festschreibung von Bestands- oder Neuvertragsmieten unter Ausschluss von künftigen 
Mieterhöhungen wird von den Wohnungsunternehmen entweder abgelehnt, für einen 
längeren Zeitraum abgelehnt oder unter die Bedingung gestellt, dass ein entsprechender 
Rahmen zur wirtschaftlichen Absicherung gefunden wird (Bereitstellung von Grundstücken 
zu attraktiven Konditionen, Erlass von Prüfkosten und Verwaltungsgebühren für 
Baugenehmigungen und andere Bescheide gegen Mietpreisbindung und Belegungsrechte). 
Die Frage nach dem Zeitraum, für den eine Mieterhöhung ausgeschlossen werden könnte, 
wurde nicht beantwortet oder von vornherein abgelehnt. Teilweise wird freiwillig, 
insbesondere für ältere bzw. langjährige Mieter, auf die Anpassung der Miete im 
bestehenden Nutzungsverhältnis verzichtet.

Eine besondere Mietpreisgestaltung für Leistungsberechtigte scheidet aus Gründen der 
Gleichbehandlung aus. Die Mieten werden insbesondere unter Berücksichtigung der Lage 
und Ausstattung festgelegt. Nutzergruppenspezifisch wird nicht differenziert. Ziel der WIRO 
ist es, jedem Interessenten eine Wohnung anzubieten, die seinen Möglichkeiten entspricht.

Die Festlegung auf bestimmte Wohnungen oder eines Anteils am Wohnungsbestand oder 
einer bestimmten Quote wurde unter Hinweis auf die rückläufige Nachfrage und darauf, dass 
dadurch die Modernisierung behindert werden könnte, abgelehnt. Die Anzahl der 
wohnungssuchenden Leistungsberechtigten ist nicht bekannt, so dass der Bedarf an 
freiwerdendem KdU-fähigem Wohnraum nicht eingeschätzt und eine Quote nicht bestimmt 
werden kann.

Neben der Sicherung KdU-fähigen Wohnraums stellt sich die Frage, wie dieser Wohnraum 
den Leistungsberechtigten zur Verfügung gestellt werden kann. Den Vermietern sind die 
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Leistungsberechtigten nur dann bekannt, wenn sie eine Wohnung neu anmieten oder im 
bestehenden Mietverhältnis die Miete nicht selbst zahlen. Bei Einstellung von 
Transferleistungen werden die Vermieter nicht informiert. Die Wohnungsunternehmen gehen 
grundsätzlich davon aus, dass mit ihrem Vergabe- und Betreuungssystem sehr dazu 
beigetragen wird, für alle Interessenten angemessenen Wohnraum bereitzustellen. Das 
Vermietungsmanagement berät jeden Kunden einzeln und separat. Damit wird sichergestellt, 
dass er eine optimale Beratung und das für ihn passende Wohnungsangebot erhält. 

Als weiteres geeignetes Modell kommt die soziale Wohnraumförderung in Betracht. 
Grundsätzlich sind die Wohnungsunternehmen an Fördermitteln interessiert. Für ein erstes 
Projekt in Schmarl hat die Stadt eine positive Stellungnahme der Belegenheitsgemeinde 
abgegeben. 

Im Programm Wohnungsbau Sozial erfolgt die Erstvermietung zu 5,50 €/m² Wohnfläche 
netto kalt. Die Wohnungen dürfen nur an Inhaber eines Wohnberechtigungsscheines 
überlassen 
werden. Einen Wohnberechtigungsschein können neben den Leistungsberechtigten auch 
Haushalte mit einem entsprechenden Einkommen erhalten. Die Einkommensgrenzen 
ergeben sich aus § 9 WoFG i. V. m. § 1 der Ersten Verordnung zur Änderung der 
Einkommensgrenzenverordnung des Landes. Zum Beispiel beträgt die Einkommensgrenze 
für einen Einpersonenhaushalt nach Abzug möglicher Freibeträge 15.600 EUR/Jahr und liegt 
damit weit über dem leistungsrechtlichen Bedarf von Leistungsempfängern, sogar noch 
oberhalb der Wohngeldtabelle für einen Einpersonenhaushalt innerhalb der Stadt. Es ist 
daher festzustellen, dass der im Rahmen dieses Programms geförderte Wohnraum nicht 
ausschließlich für Leistungsberechtigte zur Verfügung stehen würde. Darüber hinaus kommt 
der geförderte Wohnungsneubau aufgrund der Miethöhe nur teilweise als KdU-fähiger 
Wohnraum in Betracht. 

Als Hinderungsgründe für die Inanspruchnahme der Wohnraumförderung werden durch die 
Wohnungsunternehmen die Mietpreisbindung, die die Umsetzung der Qualitätsansprüche 
erschwert, der hohe bürokratische Aufwand, der geforderte Eigenmitteleinsatz und die 
Belegungsbindung von 20 Jahren genannt. Außerdem stehen in Rostock derzeit keine 
preisgünstigen Grundstücke zur Verfügung und bei der Entwicklung der Flächen muss mit 
hohen Kosten gerechnet werden. 

Die soziale Wohnraumförderung sieht ausschließlich im Sonderprogramm 
Wohnraumertüchtigung die Möglichkeit vor, für 3 Jahre keine höhere Miete zu verlangen, als 
sie zum Zeitpunkt der Bewilligung in der KdU-Richtlinie der Stadt angeführt sind. Das 
Sonderprogramm Wohnraumertüchtigung ist auf die Instandsetzung von leer stehenden 
Genossenschaftswohnungen gerichtet. Aufgrund des geringen Leerstandes hat das 
Programm für die Stadt Rostock keine praktische Bedeutung. 

Die soziale Durchmischung wird durch ein aktives Vermietungs-, Bestands- und 
Quartiermanagement gesichert. Leistungsberechtigte stellen keine gesonderte Gruppe dar. 
Sie werden nicht diskriminiert und nicht gesondert untergebracht. Die nachhaltige und 
genossenschaftliche Vermietung kann eher auf funktionierende Hausstrukturen 
zurückgeführt werden. Dabei spielt die Betrachtung des Leistungsberechtigten eher eine 
untergeordnete Rolle.

Die Wohnungsunternehmen haben einvernehmlich vorgetragen, dass ausreichend KdU-
fähiger Wohnraum vorhanden ist. Sie unterstreichen, dass sie für die Hilfebedürftigen da 
sind. Die Versorgung mit den Medien wird gewährleistet. Offen ist, wie die 
Transferleistungen geregelt werden. Es besteht kein Interesse an hohen Mieten. Zur 
Sicherung von KdU-fähigem Wohnraum wird kein Handlungsspielraum gesehen.

Auch aus Sicht der Stadt sind ausreichend KdU-fähige Wohnungen in der Stadt vorhanden. 
Die Einschätzung basiert auf online durchgeführten Suchläufen nach Mietwohnungen auf 
den Web-Seiten der WIRO, der Wohnungsgenossenschaften und unabhängigen Portalen 
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sowie der Tatsache, dass regelmäßig Leistungsempfänger, auch von außerhalb, 
angemessenen Wohnraum in der Stadt finden.

Die Ausgaben der Stadt für Leistungen für die Unterkunft und Heizung von 
Leistungsempfängern nach SGB II (Arbeitslosengeld II) entwickelt sich seit Jahren rückläufig. 
Die monatlichen durchschnittlichen KdU je Bedarfsgemeinschaft bewegen sich seit 2014 auf 
dem gleichen Niveau.

Für weitere Verhandlungen zur Absicherung von KdU-fähigem Wohnraum wird kein 
Handlungsspielraum gesehen.

In Vertretung

Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung
und Erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters

:
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